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Erste Sitzung.
verhandelt im Ständehause zu Düsseldorf am 3. December 1865.

Nach Beendigung des Gottesdienstes in den Kirchen der beiden Confessionenversam¬
melten sich die Mitglieder des Provinzial-Landtages in dem Ständehause behufs der Eröffnung
des achtzehntenRheinischenProvinzial-Landtags.

Der Marschall ernauute aus den anwesendenMitgliedern und aus den verschiedenen
Ständen eine Deputation, welche den Herrn Landtags-Commissarius im Ständehanse empfangen
Und in den Versannnlungssacü geleiten sollte.

Von dieser Deputation geleitet, erschien der Herr Landtags-Commissarius gegen 18^ Uhr
m Ständehause, wo er nach freundlicher Begrüßung der Versammlung dieselbe mit den vorzu¬
nehmenden Geschäften auf diesem außerordentlichenLandtage bekannt machte und nach Ueberreichung
^s AllerhöchstenPropositionsdekrets an den Landtagsmarschall, im Namen Se. Majestät den
18- Provinzial-Landtag für eröffnet erklärte, dessen Dauer auf acht Tage bestimmt wurde.

Nach Beendigung der Ncde des Herrn Landtags-Commissarius brachte der Landtags-
Marschall ein dreifachesHoch auf Se. Majestät aus, worin die ganze Versammlung mit Begeiste¬
rung einstimmte.

Der Herr Landtags-Commissarius verließ darauf, von derfelben Deputation geleitet, den
Saal, Der Marschall übernahm den Vorsitz und bemerkte,daß, da dieses Mal die Protokollführung
schwieriger sein würde, er jedesmal vor der Sitzung den Protokollführer ernennen werde. Mit
d" Führung des heutigen Protokolls wurde der Abgeordnete Dr. Lexis beauftragt.

Demnächst verlas der Marschall das Allerhöchste Propositionsdekret, nach dessen Ver¬
lesung sogleichmit den ferneren Geschäften vorgegangen wurde.

Zunächst wurde die Versammlung in Kenntniß gesetzt, daß, nm die gegenwärtige Diät
"chl zu sehr in die Länge zu ziehen, der Ausschuß sür die Irren Heilanstalt bereits vor Eröffnung
des Landtages versammelt gewesen sei uud seine Vorbereitungen getroffen habe, fo daß es müg-
^ch sei, das bezügliche Referat dem Landtage zu unterbreiten.

Für die einzelnen Geschäfte,welche dem Landtage noch vorlagen, wurden die bezüglichen
Kommissionen ernannt, und zwar wie folgt -

!. Ausschuß:

Wr Berathung der AllerhöchstenProposition Nr. 1, betreffenddie Aufbringung der durch die Aus¬
führung des Grundsteuergesetzesvom 21. Mai 1861 verursachtenKosten resp, des von der Provinz
deshalb der Staatskasse zn erstattenden Betrages.

1. Gras von Nesselrode, Vorsitzender.
8. „ von Neissel-Gymnich.
3. Schroedcr.
4. Freiherr von Leykam.
5. Contzen. 9*

Eröffnung.

Bildung
der Ausschüsse.
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6. Becker.
?. von Eynern.
8. Münster.
9. Paulssen.

10. Fonck.
11. Dr. Würz er.
12. Clemens.

II. Ausschuß,

Zur Berathung über die Mittheilung des Herrn Landtagscommissars,betreffend die
Vertheilung der früher aufgebrachten Kosten des Nordtanals.

1. Frhr. von Leykam, Vorsitzender.
2. „ vonRynfch.
3. „ von Mylius.
4. Frings.
5. Schnürte.
6. Barrels.
7. Zores.

III, Ausschuß.

Für Angelegenheitender Provinzial-Irren-Anstaltzu Siegburg, sowie des üandarmenhauses
zu Trier.

1. 5rhr. Naitz von Frentz, Vorsitzender.
2. „ von Geyr-Schweppenberg.
3. Graf von Spee.
4. Frhr. v. Louisenthal.
5. von der Heydt.
tt. Contzen.
7. Dr. Riegel.
8. Bremig.
9. Horst.

10. Gemünd.
11. Küchen.
12. I)r. Würz er.
13. Iansen.
14. Neusch.
15. Noeggerath.

IV. Ausschuß.

FürÄezirksstraßenangelegenheiten.

1. Graf Beissel von Gymnich.
2. Freiherr von Nynsch.
Z. „ von Mylius.
4. von Leykam.
5. Münster.
6. Graff.
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?. Boeuinger.
8. Gemünd.
!'. Schult,

10. Paulfsen.
11. Freu g er.
12. Bartels
13. I^r. Wurzer,
14. Zores.
15,. Graf von Nesselrode

V. Allsschuß.

Für die Provinzial-Hülfstasse.

I. Frhr. von Geyr.
2. „ Raitz von Frentz.
)i. „ von Leykllm.
4. vou der Heydt.
5). Horst.
«!. Becker.
7. vo» Eynern.
8. Contzen.
!». Fonck,

10. Freu g er.
!1. I'r. Wurzer.
!2. Sckult,

Nach Ernennung dieser Eomunssionen, ging der Marschall auf einen folgendenGegenstand Koste» d« Nachen«
über, betreffenddie Kosten des in Aachen ueranstaltetenFestes zur Feier der 50jährigen Vereinigung
der Rheinprouinzmit der Krone Preußen. Der Marschallbemerkt, daß er, als der Plan zu diesem
Feste entstand, bereits darüber bei den Mitgliedern des Landtags angefragt und außerdemdie nicht
gar zu weit entfernt wohnendenMitglieder des Landtags versammeltund mit denselben berathenhabe.
Diesem nach sei zur Begehung des Festes am 15. Mai u. c und zur Deckungder aufgegangenen
Kosten ein Vorschuß aus der Prou.-Hülfskassegezahlt worden; dieser Vorschußmüsse aber von dem Pruv.-
«andtage nachträglichgenehmigt werden und dazu sei der Beschluß der Versammlung nothwendig.
Die Sache sei hinreichend klar und könne darüber jetzt sogleich entschiedenwerden. Gegen die sofortige
Erledigung erhob sich Widerspruch,uud auf den Antrag der Abg. Bremig, Wachter und von der Heydt
wurde die schlicßlichc Verhandlung über diesen Gegenstand auf die nächsteSitzung verschoben, womit
die Versammlungeiuverstanden war.

Schluß der Sitzung I >^ Uhr.

Der Landtags-Marschall:
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

Jubelfeier.
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Zweite Sitzung.
Verhandelt im Stäiidchause zu Düsseldorf am 5». December 1865.

Abbruch de« öa<^
mllssaziiic!.

Gehalt und Funci,llu
des stand. Handln

Gehülfe».

Geschäftliche!,

Wissem Wüdberqc,
hüttenerstraße

Chausseegeld,

Die Sitzung wird eröffnet um 11 Uhr,
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das heutige Protokoll führt der Abg. l),-. l^eris.

Mittheilung, daß oon Seiten des Oberbürger-
betreffend die Wegrämnung des Salzmagazins

Der Marschall macht der Versammlung die
Meisters uon Düsseldorf ein Schreiben eingegangen sei,
in der Nähe des Ständehanses.

Die Kosten dieser Veränderung betragen nach diesen: Schreiben 870l>Thlr,, uon denen ocrProvim
zial-«andtag, nach einer frühereu Offerte den dritten Theil zu zahlen habe. Es wurde die Frage gestellt,
ob dieses Drittheil uou der Provinz übernommen werden solle: die Versammlung war damit eiuverstandem

Der Marschall verlas darauf ein Schreibeil des Kanzleigehülfen Bremer, betreffend die Aus¬
zahlung des Gehaltes uom 1. Octoberl,.^. an, welche ans dem Grunde von der Negierungö-Hauptkassc
verweigert worden sei, weil der :c. Bremer seitdem als (Gerichtsvollzieher außerhalb der Stadt Düsseldorf
in Zell, sein Domicil gehabt habe.

Die Versammlung wird befragt, ob der :c. Bremer auch iwch ferner die Stelle eines Kanzlei«
gehülfeu beibehalte» soll, und ihm sogleich das behalt auszuzahlen sei, oder ob an dessen Stelle' ein
anderer zu ernennen sei. Die Abg. Bachem und Berger erheben Bedenken gegen das Beibehalten des :c.
Brewcr, weil er an seinen Wohnsitz gebunden sei nnd nicht ohne (irlcmbniß seiner Vorgesetzten sein
Domicil verlassen köuue.

Nach einer längern Diöcussion über diesen Gegenstand wird die Frage in zwei Theile getrennt:
l. soll das rückständige behalt dem :c. Bremer für das letzte Quartal ausgezahlt merden?
Wird einstimmig bejaht.

, ^ soll Bremer auch feruerhiu, bis zum nächsten^andtage, wenn er, wie er sich verpflichtet,
die ihm obliegenden Geschäfte entweder selb,t, oder durch Stellvertretung ausführen läßt, in seinem Amte
bleiben und das behalt von fünfzig Thalern beziehen?

Auch diese Frage wird einstimmig bejaht.

Der Marschall legt noch zmei Anträge vor, eingebracht von den Abg. Fonck und Zores der
enie uom VandwirthschaftlichenVerein, betreffend die Pferdezucht, der andere,' betreffend eine Stwße

Beide Anträge tonnen wegen Kürze der Zeit nicht zur Verhandlnng kommen nnd merden
zurückgenommen.

c^raf Nefselrode trägt eine Mittheilung des Herrn «andtags-CommissarS vor betreffend die
Wisscm-Wildbergerhüttenerstraße, welche theils im Neg.-Bez. Cöln, theils in dem Reg-Bez Coblem aeleaen

Die Versannnlung nimmt Kenntniß uon der vorgetragenen Antwort

Abg. Frhr v. «eykam trägt eine Mittheilung vor, betreffend die Normirung des Chausfee-
geldes aus den Beznts,traßen. ^ ^ "

Die Versammlung nimmt hiervon ebenfalls Kenntniß.
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Der Marschall verliest hierauf ein Schreibendes Herrn Vandtags-Eommissars,in welchem an¬
gezeigt wird, daß der Vertrag über die Benutzungdes Ständehanscs genehmigt sei.

Die Versammlungnimmt davon Kenntniß. Ferner wird verlesen ein Antwortschreiben des
Herrn ^andtags-Eommissarsvetr. Verwendung von W« Thlrn. für die Archive zur Heranbildung
geeigneter Subjekte.

Abg. Bremig übernimmt das Referat über diesen Gegenstandfür eine der nächsten Sitzungen.
In Bezug auf den schon in der ersten Sitzung berührten Gegenstand,betreffendeinen Vorschuß

der Prov.-Hülfökasfezur Deckung der bei der Jubelfeier am 15. Mai -->. >>. aufgegangenen Kosten zur
Höhe von t^t'W Thalern hat der ProvinzialLandtag noch einen Beschluß zu fassen. Nach Verlesung
eines Schreibens des Herrn Ober-Prä'sidentenExc. über diesen Gegenstand wird die Frage gestellt:

Genehmigt die Versammlung die definitive Anweisung der ausgezahlten Gelder aus der
Provinzialhülfskassc? Dieses wird genehmigt.

Abg. Oe. Würz er verliest einen Antrag des landwirthschaftlichen Vereins, betreffend
die Bewilligung einer Summe von ^000 Thalern zu: Deckung der Kosten bei der internationa¬
le» landwirthschaftlichenAusstellung in Paris.

Abg. von der Heydt glaubt, das, in dieser Ausstellungkein prov. Interesse vertreten sei.
Abg. Frhr. von Lonisenthal empfiehlt den Antrag/
Abg. ,nhr. von Gchr empfiehlt ihn ebenfalls.
Abg. Bremig fragt an, was denn eigentlich ausgestellt werden solle.
Der Referent verweist auf das den: Referate angehängte Programm. Es sei eine Ehren¬

sache, daß die Rheinprovinz diese Ausstellung beschicke, und die ^rage sei bloß, ob die Provinz
zur würdigen Vertretung eine Beihülfe zuschießen würde,

Abg. R e n s ch' ist der Ansieht,daß die Provinz nicht die Kosten tragen solle, sondern es
wnne der landwirthschaftlichcVerein aus seinen Mitgliedern die Kosten aufbringen.

Die Disenssion wird geschlossenund der Antrag des landwirthschaftlichen Vereins zur
Abstimmunggestellt.

Die Majorität entscheidetsich für die Ablehnung.
Es folgen die Wahlen der Bezirkseommissioncn für die tlassifieirtc Eintommensteuer:

"' Neg.-Bez. Coln. Die früheren werden bestätigt. Au Stelle des verstorbenen Abg. Rols-
hoven wird gewählt Sanitätörath 0r. Bieg er aus Mülheim, s>>! haben gestimmt.
l>5 Stimmen für Vieger.

^1. Neg.-Bez. Eoblenz. Die früheren werden wieder gewählt. An Stelle des verstorbenen Haus-
m a n n zu Traben wird gewählt: Sartor, PostHalterzu Trarbach, erhält <i6 Stimmen.

lli. Reg.-Bez. Aachen. Die früheren Mitglieder werden wiedergewählt. An Stelle des verstorbenen
Ü. Huberty wird gewählt: Friedr. Lang-Gores zu Malmedy mit 57 Stimmen.

^- Neg.-Bez. Trier. Die früherm Mitglieder werden wieder gewählt. An Stelle des Nie.
Guittienne, welcher nicht mehr Mitglied des Landtags ist, wird gewählt: der Abg.
Neusch aus Lebach mit N Stimmen.

V- Neg.-Bez. Düsseldorf. Die früheren Mitglieder werden wieder gewählt. An Stelle des ver¬
storbenen G n st. Weyersberg wird gewählt: Carl Weyersberg zu Solingen
mit 34 gegen 2!» Stimmen.

(Schluß der Sitzung halb zwei Uhr.)

Der Landtags-Marschall:
Freiherr von

Nutzungsrechteam
Stäudehause.

Archiv zu Coblcuz,

Äosieu der Aachener
Jubelfeier.

Unterstützungdes
lllndwirchchllftlicheii
Vereins in Rhein-

Preußen, für die Mg.
Ausstellungiu Pari«,

1«l!7.

Wahl der Bezirks-
Commissionenfür die

tlafsifieirle
Einkommensteuer.
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Dritte Sitzung.

Verhandelt im Ständehause ;u Düsseldorf am 6. December 18l!5.

Der Landtags>Marschall eröffnet die Sitzung nm 1U^ Uhr.
Geschäftliche«. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. Für die Führung des

Protokolls der heutigen Sitzung bezeichnetder Mcirfchall den Abg. von der Heydt.
Debatte über die H. i. Den ersten Gegenstand der Verhandlung bildet die Allerhöchste Propofition betreffend

V°weqe/Mf°°° die Aufbringung der durch die Ausführung des Grnndsteuergcfetzes vom Hl. Mai I«<lt entstandenen
bringung der Grund> kosten,
steuer °Vel°n!llllunas- D^. ^^^ ^^ Rittcrfchaft, Affcffor S ch r o e der, erstattet ')iamenö des ersten Ausschusses das

Referat, welches mit folgendem Antrage conelndirt:
„DK Stäudeverscumulung wolle besMeßeu: „zu deu Kosten der Grundsteuer Älegelung follcn
alle Steuern gleichmäßig beitragen, jedoch mit der Ausuahmc, daß die Klassensteuer von 3
Thaler abwärts frei bleiben und die Schlacht^ und Mahlstencr nur für die Hälfte ihres
Betrages herangezogen werde. In diefcm Falle soll die Rückzahlung in I" Jahren ziufen-
frei erfolgen."

„Sollte dieser Rückzahluugsmodus nicht die AllerhöchsteGenehmigung fiudeu nnd die
Grundstcuerpflichtigen allein gehalten werden, die Kosten zu nagen, dann foll die Rück¬
zahlung erst iu 20 Jahren zinsenfrei erfolgen."

Mündlich bemerkte zusätzlichder Referent, daß es nöthig sem werde, die Haufirfcheine vou der
Beitragspflicht zu erinüren.

Der Abg. der Städte vou Evnern, zur Minderheit des Ausschusses gehörig, begründete
feine vom Ausfchnßautrage abweichendeMeiunug: er bestritt die im Referat geltend gemachten Gründe
und folgerte sowohl aus dem Inhalt des AllerhöchstenPropositionsdettets als aus den gesetzlichen Be¬
stimmungen , daß die betreffenden Kosten ausschließlichder G r n n d steuer zur ^ist falleu müßten. El
führte zur Unterstützung .seiner Meinung an, daß eine Katasterreuifion in dem bezüglichen Gesetzeund
zwar zu tasten der Grundsteuer vorgefeheu sei uud daß die bei Gelegenheit der Grundstcuer-
regelung stattgefundene Revifion einfach an die Stelle jener im Gesetz begründeten Revision getreten st>-
Es fei deshalb unbillig, die anderen Steuerpflichtigen au diefeu^astcu Participiren zn lassen.

DerAbg. der Landgemeinden, I),-. Würger bekämpfte gleichfalls das Referat uud dessen Eon-
clufioncn. Er hob hervor, daß es gerade die Grnudstcuerpflichtigen gewefcn feien, die eine Revision
wiederholt beantragt hätten und ebenso feie» f i e es, die auf die jetzt stattgefundene Regelung der Grund¬
steuer gedrungen hätten. Den Grundbesitzern falle alfo consequent auch die Kostcutilgung zu-, er als
Grundbesitzer halte es für unbillig, den anderen Steuerklassen diese «ast mit aufzubürden.



Der Referent macht darauf aufmerksam, daß das Referat nicht bloß das Recht, sondern auch
die Billigteitsrüclfichc geltend mache; er wiederholt,daß alle Steuerpflichtigenan den tasten einer Ein.
nchtuugTheil nehmen müßten, deren Vortheil auch ihneu zu gut komme. Die vom früheren Gesetze
vorgeschriebene Revision sei mir auf einen Zeitraum uou W Jahren vorgesehen, währenddie jetzige Revi¬
sion in 2 Jahren ausgeführt fei, fo daß Kosteu, die im andern Falle anf eine Reihe von Jahren ver¬
theilt worden wären, jetzt in 10 Jahren aufgebracht werde,: müssen.

Der Abg. von der Heydt bestreuet gleichfalls das Referat und dessen Conclnsionen.
Auf eine kurze Replik des Referenten nimmt der Abg. der Städte Bachem das Wort,

um namentlich gegen die Heranziehung der Gewerbesteuerzu sprechen, und bestreuet einige Be¬
merkungendes Referenten. In demselben Sinne änßert sich zum zweiten Male der Abg. v. Eynern
und hebt hervor, daß die Städte dem Lande gegenüber nach seiner Ansichtohnehin mit Steuern
überbürdet seien. Schließlich hebt er hervor, welche Vortheile dem Grundbesitzaus dem Grund-
steuergesctze vom Jahr 1^01 zu Theil geworden seien. Der Referent betont nochmals die Villig-
keitsrücksichten,welche dein Antrag des Ausschusses das Wort reden und sucht aus diesem Gesichtspunkte
denselbenwiedcrbolt zu rechtfertigen.

Der Abg. der Ritterschaft, Frhr. N a i tz v. F r e u tz, spricht zu Gunsten des Ausschußautmges.
Der Abg. der Städte, Berg er, bestreitct den Antrag des Ausschussesaus gesetzliche»

Gründen; erfindet es nur naturgemäß, die durch die Ausführung des Gesetzes von 18U1 entstandenen
Kosten auf die Gruudstener ausschließlichzu verlegen.

Damit ist die Discnssion geschlossen. Zunächst bemerktder Marsch all, es fei vor der
Abstimmungnöthig, zu erkläre», ob im Falle der Annahme des Ansschuhcmtragesdie Hausirscheine
ausgeschlossen sein sollen, welche Frage einstimmigbejaht wird.

Nunmehr wird der erste Abschnittdes Ansschnsiantrages:
„Hobcs Haus" bis „erfolgen"

'Ur Abstimmung gebracht. Von 71 Anwesendenwird die Frage mit 50 Stimmen bejaht, mit 21
verneint. Es ist'demnach für den Antrag eine Majorität von mehr als '/, vorhanden. Der 2.
subsidiarische Antrag des Ausschusseswird einstimmigangenommen.

Auf den Antrag der Abg. v. Eynern und v. d. Heydt wird in der Adresse an Se.
Majestät von den Gründen der Minorität Erwähnung geschehen. .. , . .

8. ^ Der Abg. Zores erstattet Namens des 2. AusschussesBericht über die „Ver- -»,.«,'I,„rm°n.
Theilung der als Ersatz ans den früheren Intradcn für den Nordkanal bewilligten Summe von
15,NW Thlr. auf die Regierungsbezirke."

Der Antrag des Ausschusses:„die resp. Betrage uud zwar
") für den Düsseldorfer Ncgierungs-Bezirk:

1. Bezirk Eleve Thlr. 2547. 1«. ?,
2. „ Düsseldorf „ 212!'. 17. 1,

, ^) für den Neg.-Vez. Eoblenz „ 1^'?- ^- ^'. , ^„^
d°m linksrheinischen Vezirksstraßenfonds derNegierungs-BeznkeDüsseldorf und Koblenz zuzuwei,eu"
"- s- w., wird einstimmig angenommen. ^,,

Um 12 >/, Uhr wird'eine Pause gemacht. Die Sitzung wud mn 12 V. Uhr wieder eröffnet.
5. -!. Der M a r s ch a l l fordert die Versammlungauf die iu dem AllerhöchstenProvositious- ^^A''..^^.

Dekret vorgeschriebeneWahl in den Ausschuß wegen der«negslelstungeu vorznnchmen. An die Stelle ^„.»Abg.Guittien»«,
^« jenem Ausschuß bisber angehörendeii Abg. l^uitlumne,der nicht mehr Mitglied der Versammlungist,
'"Nd mit ttu Stimmen der Abg. Gevert aus Tennnels gewählt.

8. ^. ^urch das Ausfallen des genannten früheren Abg. Gmtttenne aus Niedaltorf ist eine
stelle in der Commission für das ^andarmeuhanserledigt; die Ersatzwahl fällt mit ,Ü Stimmen auf
°°n Abg. Küchen aus Trier.

5 5 Iugleichen ist aus demselben Grunde eme Eyatzwahl m den Ausschuß der Prvvinzial-
I"'er-Societät vorzunehmen;an die Ttelle des Herrn Guittienne wird der Abg. Reufch ans^ebach mit
"^ Stimmen gewählt. ^
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Nicrsbrüctenbau bei
Odenlirche».

Wiedstraße.

Lippcbruckebei Er»,
denburss.

Eiuqualtienuissslllst
wegen der Rinderpest,

Hcmsbnss »Vittarder
Prännmstraße,

St.Vuy Stenibrücker
undOndlci-Rculllnder

Straße,

Inden Weisweiler
" Piümienstraße.

Ntich Wülselener
Straße.

tz. <i, Eine gleiche Ersahwahl ist für den ständischen Kommissar für den Bezirksstraßcn-Bezirk
Trier vorzunehmen;diese Wahl fällt mit 58 Stimmen auf den Abg. Ioh. Guittienne ans Ihn,

ß. 7. Schließlich ist aus demselbenGrunde eine Ersahwahl in die Eommission für den
nöthig; mit 5>.^ Stimmen wird dazn der Abg. Frhr. von Louiscnthal

aus Dagstuhl gewählt.
8. 8. Nenbau der Brücke über die Nicrs. (Odentirchen^DüllenerBezirksstraße.)
Der Referent des 4. AusschussesAbg. Schult beantragt Namens desselben:

daß über die Niers eine neue massive Brücke gebaut und zur Ausführung dieses Baues
ein Betrag von I :18a Thalern aus dem Bezirksstraßeufondsbewilligt werde, unter der Be¬
dingung, daß die Gemeinde Odentircheneinen Beitrag von 5,Ä, Thlr. liefere."

Der Antrag wird einstimmigangenommen.
Z. !>. Bewilligungeiues Beitrags oou ,"A> Thlr. au die Gemeinden Rosbachund Breitscheiv,

zum Ausbau der Wiedstraßeaus dem ostrheiuischenBezirtsstraßenfondsdes Regierungs-Bezirts Eoblenz.
Der Abg. Würz er beantragt Namens des 4. Ausschussesdie Bewilligung dieser 8WTHlr,,

welche einstimmig genehmigt wird.
tz. 10. Petition nm Errichtung einer stehenden Brücke über die Vippe bei Erudcuburg.
Der Abg. Minister erstattet 'Namens des 4. AusschussesBericht uud beautragt:

„den Bau dieser Brückezu befürworten uud ans dem ostrheiuischen Bezirtsstraßenfonds
des Neg.Bez. Düsseldorfeiueu Beitrag vou lxm Thlr. zu leisten, unter der Bedingung,
daß der Verkehr auf der Brücke freigegeben werde,"

welcher Autrag einstimmig angenommen wird. Die betreffende Eingabe an den Herrn Oberpräsidenten
wird verlesen und genehmigt, ebenso das Zchreibeu au Te. Ercctlenz tz. !» betreffend.

5. ll. Petitnm des Abg. Frhrn.v. N c gri um Vergütung der durch die Einquartieruilg beim
Greitzeordonwegen der Rinderpestentstehenden Mehrkostenresp, deren Uebernahmeauf die Provinz-

Der Abg. Münster beantragt Namens des I. Ausschusses Ucbergang zur Tages¬
ordnung, welche angenommen wird.

§. ',2. Uebernahme der Prämienstraße von Heinsberg nach Sittard auf den Bezirks-
straßen-Baufonds. Der Abg. Frhr. v. Lcykam erstattet Namens des 4. Ausschussesden Bericht,
der dahin coneludirt:

Die Uebernahme der rubricirtcn Straße zu genehmigen,insofern die K. Regierung und
der ständische Commissar dieselbe geeignet finden, und die nöthigen Vorbedingungen erfüllt sein werde«.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
tz. l^. Unterstützung der Gemeinen Lommersweiler, Reuland und Thmnmen aus dem

Vezirksstrahen-Fonds zur Herstellung der St. Vith-Steinbrücker und Oudler-Renlander Straße-
Der 4. Ausschuß beantragt durch feinen Referenten Abg. Zrhrn v. Lei,kam:

1. die Petition um Bewilligung von U»W Thlr. aus Slaatsmitteln zu befürworte,,,
8. zur Instandsetzung der benannten StraßenstreÄen und zwar:

ll. für die Straße St. Vitl>Steinbrück einen Zufchuß von bis zu 1»W Thlr.
li. für die Straße Oudler-Reuland einen solchen bis M>N Thlr. aus dem Bezirks-

straßen-Baufonds zu bewilligen.
Dieser Antrag wird angenommen.
H. 14. Die Uebernahme der Prämien-Straße von Juden nach Weisweilcr auf den Ve-

zirksstrahenfondswird auf den Autrag des 4. Ausschusses,(Referent Fror. v. «cyta m) abgelehnt-
8- lö. Uebernahme der Straße von Atsch bei l-4olberg bis Würselen auf den Bezirks'

straßenfonds des Regicrnngsbezirks Aachen.
Der Referent des 4. Ausschusses ^rhr. v. Leb tan, beantragt die Uebernahme der

Straße, welche genehmigt wird.
Das Protokoll wird vorgelesen und genehmigt.
Düsseldorf, den 6. December 1865.

Der Landtags Marschall:
Freiherr von WaldbottGassenheim-Vornheim.
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Vierte Sitzung.

Verhandelt im Ständehause zn Düsseldorfam 7. December1865.

Der Marscha I l eröffnet die Sitzung nm 10 > , Uhr. Geschäftliche«.
Das Protokoll führt der Abg. Assessor Schröder.

du ^ » ^^^' ^^'^mig rcferirt über die Verwendung der dem Archiv-Setretär Gocrz zu Coblenz Prouinziai-Archi» zu
urch Beschluß des früheren 17. Landtags zugebilligten 300 Thlr. Er erachtet, daß die Frage durch das «m,.
ugetheüte Ncscript des Herrn Ober-Präsidenten erlediat nnd der weiteren Beschlußfassungdes

Landtages entzogen sei.
Der Marsch all tritt dieser Ansicht bei und stellt daher den Antrag nicht weiter zur Debatte.

. Der Marscha I l fordert hierauf den Abg. Becker auf, Mittheilung von einem Rescripte Proumzial.Hiilfslasse.
Ober-Präsidiums betreffend die Provinzial-Hü'lfskassezu machen. Der Bescheid betrifft die

^ttnon des früheren Landtags, daß der Provinzial-Hülfstasse die Annahme von Depositen von
privaten zn gestatten sei; derselbe ist abschlägig.

Der Ausschuß ist der Ansicht,daß nunmehr diese Sache auf sich zu beruhen habe,

in N -^ McM' oh " ll theilt selbst hierauf den Beschluß des Ausschussesüber die Entscheidung Landarme,,!,«,«.
Vetreff des Landarmenhansesin Trier mit, wonach derselbe sich mit der Entscheidung

"«verstanden erklärt.

m Der Abg. l)r. No egge rath rcferirt hierauf über die Kosten des vorigjährigen Landtags-Kostm.
^"vinzial-Lcmdtages. Der Bericht geht nach genommenerKenntniß einfach zu den Acten.
5. Sodann berichtet derfelbe über die Landtags - Bibliothek, für welche jährlich früher 40 Landtags Mbliothel.
")lr., für i«W,„^ 1^4 ^ 50 Thlr. auf Provinzial-Hülfstasscnfondsbewilligt waren. Da für 1865

^ mcht geschehenwar, so sei auf die Summe von 40 Thlr. zurückgegangenworden. Der
/^schuß schlag nun aber vor, jährlich '-<> Thlr. aus dem allgemeinen Provinzial-Landtags-

s bis zur Zurücknahmezu bewilligen.
<n Der Referent schlägt aus Hweckmäßigleits - Gründen vor, die Summe auf den

z„ ^.willigen, da fchon die fünfzig Thaler darauf angewiesen waren.
Abg. v. d. Hcydt entwickelt die Gründe für dcn Ansschnßantrag.

duk ^'g,' Frhr. v. F r en tz ist für dc,i Antrag des Referenten,in der Form, daß vorgestellt werde,
« dw 4(» Thlr. nicht genügen und solle daher die ganze Summe aus dem allgemeinen Fonds genom-
"' werden.

Abg. Frhr. u. Geyr entwickelt die Zweckmäßigkeitund Angemesscnheit dieses Antrages.
Dieser Antrag wird ohne Widerspruch angenommen.

Ann > ^' "- d. Hcydt refcrirt darauf übcr dic Anträge des Ausschusses hinsichtlich der Irren. I"e,cheil»nstatt zu
>"lt in Siegburg.

Der Referent berichtet zuvörderst übcr dic Nothwendigkeit der in dcm Bcrichte der Com-
an I?' ^" ""Wciligcn Vcrbesserungen angewiesenen 12,"N« Thlr., insbesonderebclcuchtct cr dic Ver.

a'stlngen, aus denen dic Verwendungdcrsclbcn verhindert worden sei; er verliest ein in Beziehung
"uf an den Herrn Ober Präsidenten von der Commission gerichtetes Schreiben. it."
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Debatte über die ach
Resolutionen,

Abg. Münster berichtet, wie er aus ^ocalbefichtiguug erseheu , daß etwas geschehe» sei, und
Wünschtin dem Schreiben,statt „gar nichts" die Worte „es sei wenig" geschehen,

Abg. Frhr. v. Freutz theilt mit, daß das Wenige nur ans specielle Anordnungdes Directors
geschehen und'nicht aus dem bereit gestellte» Gelde; daher die Fassung richtig sei.

Das Schreibenwird genehmigt.
Der Referent fahrt hierauf in dem Berichtefort.
Der Bericht des Ausschusses unterbreitet acht Resolutionender Beschlußfassung des Landtages,

die in dem Berichteuom '>. Decemberenthalten sind.
Der Marsch all eröffnet hierauf die allgemeine Discussiouhinsichtlichder Bcdürfuißfrage.

Re°r°°»i!ati°ndn Abg. Münster spricht der Commissionden Dcmt aus. daß sie dm wahren Zustand oon
Irrenpfleaeder Pro Siegburg dargestellt lind daß eö ganz richtig anerkannt werden müsse, daß ^iegbnrg seinem jetzigen

Zwecke nicht entspreche. Derselbe isl gleichfalls der Ansicht, daß mehrerenene Anstalten geschaffenwerden
müssen, ob aber fünf, sei eine Frage: man müsse bei aller Fürsorge für die Irren auch den Geldpunkt
im Auge halten; im Augenblickedürfte mit weniger auszukommen sein. Er schlägt vor, daß einstweilen
eine Haupt Austalt in Bonn nnd zwei Filiale in der Provinz errichtet werden. Er begründetseine
Ansicht näher und weist auf die Uebelstände hiu, die die bisherige eine Anstalt mit sich geführt habe,
die theilweise in der ^age begründet gewesen seien nnd durch Anlage oon ü Anstalten beseitigt werde».

Er entwickelt ferner die großen kosten, die eiu einziges Institut veranlaßt, die durch Anlage
von ^ Anstalten vermindert würden. In dieser Beziehung macht er verschiedeneAufstellungen, die er
durch Anführungenans dem Regierungsbezirk Düsseldorfmit weiterenBelägen begründet.

Abg. Bachem bestätigt die Maugelhaftigteitder Anstalt zu Siegburg; er glaube aber zur
Vorsicht bei Verbesserungen rathen zu müsse,!, namentlich wenn sofort 5> nene Austalleu mit je ^>U,UM>
Thlr. geschaffenwerden sollen.

Es seien bereits eine Reihe von Anstalten in verschiedenenRegierungsbezirken vorhanden-, es
sei die Frage, ob nicht diese eine größereAusdehnung gewinnen könntenzur Aufnahme von heilbare»
Irren-, dies sei aber weiter zu prüfen.

Er weist darauf hin, daß eiuzelue Primtanstalien in gutem Rufe ständen. Gleich zu '> An¬
stalten zu schreiten, sei sehr bedenklich-,den» we»» auch Musteranstaltenvorhanden, so seien doch Ver¬
besserungen möglich. 5, Anstalten gleich gebaut, würden »ach einer Schablone gebaut, nud gingen die
Fortschritte verloren. Daher nicht gleich fünf zu baueu, sondern ,; seien einstweilenzweckmäßig, wie
der Herr Vorredner gesagt.

Er macht aber bestimmte Anträge: Diese ^ sollen in den Reg. Bezirken Trier, Düsseldorf und
Eöln gebaut werdeu. Er entwickelt feine Gründe hierfür; Trier erfordere eiue Austall wegen sei»"'
abgeschnittenen ^age nnd weil sein ^andarmeichaiisgar nicht genüge. Dann sei eine gleiche Rothwe»
digkeit für Düsseldorfvorhandenwegen seiner große» Zahl von Ei»woh»ernu»d Irreu. Hierzu müsse
nun noch eine dritte Anstalt im Bezirke Eöln kommen,etwa in Bonn, Die Bewohner von Eöln,
Eoblc»zund Aache» könnten die Anstalt gleichmäßig benutzen und bequem erreichen,

ferner stellt er den Autrag: daß in diese :! Anstalten auch Angehörige anderer Bezirke
nach Umständen aufgeuommcn werde» könnten; er hält diesen Zusatz für i» Zwcckmäßiatcitö-
Grimden motivirt und vräcisirt hierauf scmcn Alltrag.

Abg. Eontzcn ist dagegen, daß in Eöln zugleichfür die RegierungsbezirkeAachen u»d
Eoblcnz ei»e A»stalt errichtet werde; da nach Fassung des Antrages Irre von Aachen nudEoblenZ
nur subsidiär und eventuell i» Cöln Aufnahme finden sollte». Dadurch werde dem Interesse von
Coblenz nud Aachen an der Allstalt keineswegs entsprochen.

Er entwickelt hierauf das statistische Material und führt die Zahl an der aus den
verschiedenenBezirken in den verschiedenen Heil - nnd Pflege - Anstalten befindlicheilIrre», "N
Ganzen seien derselben IM,; danach würden auf eine jede von 5 A»stalte» 249 Irre, tonnnen,
das sei a» sich scho» zu viel, da nach Ansichtdes Gch.-Rath Nasse nur AX) auf jede Anst"^
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kommen dürfen. Rechne man die Irren aus Privat - Anstalten hinzu, so komme auf jede Anstalt
die Summe von «25 Irren. Seien die Zahlen richtig, so sei die Anlage von 5 Anstalten geboten.

Was die Erfahrungen über die Anstalten betreffe, so erweise sich, daß die vor längeren
Jahren und die in neuester Zeit gebauten Anstalten benutzt werden könnten. Er ist also für den
Commisswns-Antrag.

Abg. I^r. Würzer: Es sei übersehen, dah die ins Auge gefaßten Anstalten Heil- und
Pflege-Anstaltensein sollten. Auf neue Erfahrungen könne man nicht warten, da diese noch lange
Jahre anstehen könnten.

Sodann spricht derselbe Abg. für den Eommissions-Antrag, weil nach demselben die
Anstalten unter ständischerVerwaltung bleiben sollteil und demnach ganz gleichgültigsei, woher
ein Irrer komme; jede Anstalt müsse jeden Irren aufnehmen. Damit dies möglich, müßten aber
wenigstens5 Anstalten sein; ohne dies sei die ganze Maßregel illusorisch.

Abg Aremig erachtet, daß diese Angelegenheit vom Standpunkte der Humanität
betrachtet und beurtheilt werden müsse. Erstellt die historische Entstehungsart der neueren Irren-Pflege
d"r, die erst seit l>(» Jahren etwa begonnen und daher sehr unvollkommeneAnfänge habe, daber
datireu auch noch die größtentheils unvollkommenen Einrichtungen der Anstalten. Nur die neueren
entsprechen dem durch das ueue System zu erreichendenZwecke, Heil- nnd Pflege-Anstalten zu fein.

Solche müssen geschaffen werden und dürfe man nicht berechnen, ob der Provinz cm
oder 2",,, mehr tasten erwachsen.

Deshalb dürfe auch nicht gemäkelt werden bei der ^rage, ob 3 oder 5 Anstaltcn,^auch
tonne mau auf zu machende Erfahrungen uicht warten. Das neue System sei einfach, den Irren
als Kranken zn betrachten und zn behandeln; so seien außerordentliche neue Erfahrungen zu
«warten; es kämeil keine großen künstlerischen Nanten in Betracht, sondern nur gesunde und
Pflege gestattende Räume.

Insbesondere spricht derselbe Redner gegen den Autrag des Herrn Vachem, der ganz unge¬
nügend erscheine, indem er nicht allen Ansprüchen gleich gerecht werde.

Abg. Frhr. v. Frentz tritt den beiden Vorrednern bei, und weist noch auf die Nachtheile hm
«vn großen Entfernungen in der Vage der Anstalten; oiese seien ein Hauptmotiv zu dein Vorschlage
v°n -. Anstalten. Er'begründet dies statistisch,weil durch diese Entfernung die Unterbrmgimgzum
Zwecke von Heilversucheu'so erschwert sei, daß sie häufig uuterlasseu werde. Auch reichten die bestehenden
3 Nezirtsanstaltennicht aus; auch dieses begründet Redner ans statistischenBelegen und aus ^runden,
die den localen Verhältnissender Anstalten i» Trier, Zt. Thomas und Düsseldorfentnommenpud D,e
PrivatanMien betreffend, so gebe es deren sehr schlechte, die Beispielevon hockst mangelhafter Einrichtung
und Pfl^- hi^>n. Er ist demnack für 5 Anstalten. . , .^. .. ^ >>

Abg. Frhr. v. Vevlam hält anch dafür, daß Siegburg st'mem Zwecke uicheuypreche und
^ues geschaffenwerden müsse, aber die Kosten müsse» in Betracht gezogen werden; der Bericht verlange
""n Einrichtungvon Provü.ziabAustalteu, deren Herstellung in die Hände der Reg>ernngv-Beznte geleg
werden solle. Er erwähnt, daß daher die Kosten nickt weiter nchvht werdeu durfeu, als uubedingt
'/"hivendig sei. In dieser Beziehungergebe sich, daß verschiedeneBezn'te, msbeMdere Aac^n, ,chon
bedeutende Snmmen gesammeltnnd Vorkehrnngeugetroffen haben, ,o daß d,e einzelnenKMe m,t
Gingen Kosten Anstalten eiurichteu töumeu, die auf heilbare und «„heilbare Kraule ausgedehut werde» tonnten.

Daher sein Antrag: Jedem Regiernngs-Bezirk die Gründling einer oder mehrerer, ,emen
Bedürfnisse eutsprecheudenAnstaltenzu überlassen. , ^ „ ^. «, ^ „.,«>..

Er findet teinen Vorzug darin, daß auf Kosten der Provinz die Anordnn>,gengetro n
'«"deu sollte,,. Die Regierungsbezirke würde» in gleicher We„e, wie die Provinzen, die Koste» unter
Nch aufdringen. ., ..

Der Marschall erachtet den Antrag für eine Negirnng des Antrageö des Aus,chune5
Abg. Frhr. v. Veytam verneint dies nnd begründet, daß er nnr sich »nterscheidc m

Beziehung auf Aufbringung der Kosten.
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Der Referent: Der Autrag des Frhr. v. Veywm beschäftige einstweilendas Haus nicht,
da der Frage wegen der Anstaltendarin präjudicirt werden solle. Er nimmt sodann mit großer Befriedi-
digung Bezug auf die Worte der Vorredner, die die Bedürfnißfrage alle anerkannt hätten.

Abg. v. Eyncrn: Durch die Anlage von 5 Austaltcn werde dem allseitige»Interesse am
Besten entsprochen. Es sei zu bedauern, wenn ein Zwiespalt zwischen den Negicruugsbezirtenüber die
Anlage der Anstalten entstehen sollte. Es sei im Auge zu behalten,wie die Anstalten am zweckmäßigsten
benutzt werden tonnten; in dieser Beziehungunterstützeer die Anträge des Abg. Bachem dahin, daß
iede Anstalt gehalten sei, auch Kraute ans anderen Bezirken aufzunehmen. Daher müsse eine Durchschnitts¬
zahl der Irren berechnet werden, nm hiernach die Anlage der Irrenhäuser zu gestalte».

^Abg.Bachem (zur Interpretation seines Antragest Er sei vom Abg.Eontzenmißverstanden
worden- er sei der Ansicht, daß "> Anstalten geniigen und nicht sofort zu 5 geschritten werde; erst wenn
man sehe daß diese nicht genügen, könne man die ferneren bcme»; Geh.Math Nasse habe dies auch nicht
sofort für nöthig erachtet.

A»ch die ersten Petitionen hätten 5 Anstalten nicht im Ange gehabt; er spreche aber auch
deren Nothwendigkeit für die Zukunft nicht unbedingtab. Todcmn halte er fest, daß neue Erfahrungen
immerhin für die Folge verbesserte Anstaltenzu bauen gestatteten.

Abg. ^imvourg für die Bcdürfmßfrage; auck sei die Anlage von ,"> Anstalten wohl
gerechtfertigt; dagegen sei zu überlegen, ob es nicht zweckmäßiger sei, bezirksweise die Anstalten zu
errichten. Trier sei dazu bereit und Erweiterung des ^audarmenhauses auch möglich uud schon im
Werte. Es sei zu bedauern,wenn durch Beschlüsse des Hauses diese Austalt beseitigt werde. Daher
sei er für bezirksweiseAnlage von Anstalten unter Aufsicht der stäudischenVerwaltung uud bitte den
bestehende» VerhältnissenRechnung zu tragen.

Abg. Becker erkennt gleichfallsdas Bedürfniß au, auch das für 5 Austalteu;ebenso bedürfe Aachen
eine Anstalt: aber Aachen habe auch schou eine Heil und Pflege-Anstalt in Aussicht genommen und
dort seien schon Mittel vorhanden, Ob es nuu nicht zweckmäßigsei, cm das dort bereits Gegebe»e sich
anzuschließen?Er sei der Ansicht, daß man das vorhandeneMaterial benutzen soll, aber ohne es der
ständischen Verwaltung zu entziehen. Die Brauchbarkeit des Vorhandenen könne ja vorher von der
ständischen Eommission geprüft werden. Ohnedies würde» die Steuer» der Provinz mit !»"/., Anschlag
heranzuziehen sein. Er unterstütztalso den Antrag auf Anlage bezirksweiser Anstalten.

Abg. Münster ist für Anlage möglichst großer Austalteu,um dadurch mit dreien zu genügen.
Im Augenblickesei nicht das Bedürfnißvon fünf erwiesen. Die drei Anstalten könnten nach dem Voose
vertheilt werden, uud zwar so, daß für Boun eine bestimmt und die andere» je für die Bezirke
Coblenz und Trier, so wie für Düsseldorfund Aachen nach dem Voose vertheilt werden. Auch dürfte
es zweckmäßigsciu, die ueueu Austalteu an gute bestehende anzuschließen.Tollte »tan indeß glaube»,
mit dreien nicht ausreichen zu tonnen, so würde er auch einen '. Anstalten beschließendenBeschluß mit
Freuden begrüßen, aber einstweilen empfehle er Hparsamteit.

Abg. Frhr. v. Frentz: Der vom Abg. Becker angegebene Prozentsatz (von N".,» sei
nur in Bezug auf die Grundsteuer richtig; in Bezug auf die Bevölkerung mache es nur N" „ aus.

Abg Contzen zur Entgegnung ans die Ausführungen des Abg. Frhrn. v. Lehkcnn:
Ihm sei unbekannt, daß mau 4MMU Thlr. in Aachen verwenden wolle. Auch wolle die Eom¬
mission nicht sofort die Verwendung von ^>M>M^ Thlr,, sondern eine Bewilligung bis <znrHöhc
von 2M,M» Thlr. Eine Veztrts-Vertretuug gebe es überdies nicht, die verpflichtendeBeschlüsse
fassen könne; nur ein Beschluß des Proviuzial - Landtags tonne die Bewohner der Provinz ver¬
pflichten. Er beleuchtetnäher die von dem Bezirke Aachen in Aussicht genommeneAnstalt, die ans
verschiedenenGründen uugcuügend erscheine; auch würde niemals etwas Vollkommenes dadurch
erzielt werde».

Abg. Frhr. v. Geyr ist ,gegen den Vorschlag des Abg. Münster, nach dem «oose die
Anstalten zu vertheilen, ebenso gegen den Antrag des Abg. Frhr. v. Leykam. Es handle sich
ntcht mehr um bloße Aufbcwahrnngs- und Verpfleguugsanstalten; wenn dies nur der Fall, dann
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könne cr demselbenbeipflichten, da aber eine gänzlicheReorganisation bezweckt werde, so müßten
weit umfassendereAnstalten errichtet werden. Er weist auf das Beispiel von Westvhalcn hin,
Ohne Proviuzial-Anstalten sei auch keine Einwirkung des Landtages möglich. Er bittet den Antrag
der Eommissionanzunehmen.

Abg. Dr. Neinartz spricht der Eommission seinen Dank aus, dem sich das Haus
anschließenmöge. Es handle sich um Wohlthätigkeitsanstalten nnd da müsse das Haus ewig sein.
Es sei aber auch dargethan, daß mindestens 5 Anstalten Vedürfniß seien. Der Irre sei das hülf¬
loseste Geschöpf, das die großes:«Fürsorge in Anspruchnehme; da feststehe, daß Irrsinn Krankheit
sei, so müsse nun jede Anstalt gleichzeitig eine Heilanstalt sein. Das habe sich in vielen Fällen
bewährt und viele Heilungen würden heute in diesen Anstalten erzielt. Daher sei das Bedürfniß
unzweifelhaft. Er verweist auf den Ausspruch eines früheren hervorragenden Abgeordneten, der
auf die dringendste Nothwendigkeit von Irrenheilanstalten hingewiesen. Er ist also für Anlage
von s, Anstalten.

Abg. Frhr. v. ^ehtam weist nach, daß er in verschiedenenPuuktcu mißverstandenwor¬
den. Er wolle, daß der Bezirk nicht mehr aufbringen folle, als fein Bedürfniß erfordere. Ebenso
glaubt er, daß der vorgeschlageneModus zur Aufbringung der Gelder sich rechtfertigeund wohl-
bcgründet fei, wie die Aufbringung der Bezirksstraßengclder nachweise. Er erörtert den Zweck
der Anstalt zu Dürcn.

Abg. Frhr. v. Loi- in der Ansicht, daß Sicgburg eine gut gelegene und umfangreiche
Anstalt sei, mit manchen empfehlendenVerhältnissen, die es gestatten, Siegbnrg nicht ganz aufzu¬
geben. Auch habe der erste Dircetor sich der Anstalt nicht mit allen Kräften widmen können;
daher datirte» viele Mängel, welche die Commissionhervorgehoben; aber die frühere Commission
habe auch gefeblt, daß sie dieselben nicht früher gerügt, sonst wäre eo nicht soweit gekommen.

Auch könne man nicht sagen, daß der Typhus nothwendig an der ^agc Sicgburgs
klebe; zudem seien nur <! Kranke dort daran gestorben. Also deshalb brauche man Siegburg auch
nicht aufzugeben. Der jetzige Direcwr habe specielle Gründe gegen die Lage Siegburgs aufzu¬
treten. Daher bittet der Redner zu prüfen, ob es nicht angemessenerscheine, Siegburg nicht ganz
aufzugeben.

Abg. Wachter: Man nehme an der Summe von ^,W!»,(X1U THIr. Anstoß; aber er
glaube, daß die Äustaltcn nicht so viel kosten werde». Cr empfehle Annahme des Commisftons-
Anlrages.

Avg, Münster ist gegen die Beibehaltung von Siegburg.
Abg. B achem specifieirt bezüglichdes Vorschlags betreffend die Anlage von Z Anstalten

seinen Antrag.
Der Marschall stellt zur Frage: soll Siegburg verlassen und durch ueue Anstalten

ersetzt werden?
Abg, v. Cynern ist gegen die Fassung der Frage.
Der Mars cball: Soll durch Neubautendem Vedürfnisse der Provinz entsprochen werden?
Abg. Frhr. v. Frcutz zur Fragestellung: Es genüge, soll Sicgburg als Heilanstalt ver¬

lassen werden?
Abg. Bache m verliest einen Antrag, den cr schriftlich überreicht.")
Abg. Frhr. v. L o i'> nochmals zur Begründung seines früheren Antrags.
Abg. Contzen znr Fragestellnng: Der Bachem'scheAntrag sei in der Form noch nicht

zur Abstimmunggeeignet.

') Derselbe lautet: In derNhcinproviu; solle» vorläufig drei gemischte,vcil und Pflege Irren Nnsillltm für je
'^0 bis 3„0 Kraule unch dem bewäl,rtestcu System erbaut werden. Die Entscheidung, in welchem Regie, uugsbeznie
und iu welchem Orte desselben eine jede der drei Anstalten errichtet werden soll, erfolgt durch die uom Proviuzial Landtag
3« erwäbleude Commission nach Auhoruug des Dircetor« der Provin:ial.Hcil-Anstalt zu Giegbnrg.
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Der Marsch all erklärt hierauf, daß durch Annahme der «Resolution das Ganze ange¬
nommen und eine nochmalige Abstimmungüber das Ganze überflüssig werden wird und stellt nunmehr
die folgende Frage: Soll Siegburg als Central - Heilanstalt aufgegeben nnd durch andere neue
gemischte Heil' und Pflege-Anstalten ersetzt werden? Wird mit großer Majorität angenommen.

Nach '/.stündiger Pause Fortsetzung der Sitzung.
Der Marsch all stellt nunmehr die erste Resolution zur Discussiou.
^In jedem der fünf Negieruugs-Vczirkc"«, Hiergegenhat Herr Vachem den Antrag gestellt:

(5s sollen"in der Rhein-Provinz vorläufig drei :c. gebaut werden für je 200 bis 300 Kranke."
Abg. U,'. Lcxis ist der Ansicht, daß für jedeu Negieruugs-Vezirt eine hinreichende Zahl

von Kranken vorhanden fei, lim für jeden die Anlage einer Anstalt zu rechtfertigen. Auch sei es
un'weckmäßig,daß jeder Negieruugs-Vezirt für sich Anstalten baue, da dadurch die Einhelligkeit
in'dcm Svstem der Anlage gestört werde; es könne dies aber dadurch beseitigt werden, daß derPro-
vin' die Aufsicht gewahrt bleibe. Er ist also für Erbauuug einer Anstalt in einem jeden Be¬
zirke, also snr 5 Anstalten.

Abg. Ver g er ist für den Vachem'fchcn Antrag; er hält das Bedürfniß von 5, Anstalten
noch nicht für genügend nachgewiesen.

Der Marsch all frägt, ob uubediugt 5 Anstalten und Vcrweudung von 3M>,!»<«! Thlr.
von der Commissiongefordert und in den Anträgen derselben begründet seien.

Der Referent: Es sei die feste Ueberzeugung, daß 2 Millionen nicht erforderlich feien.
Abg. Bremig: Der Antrag zerfällt allerdings in 3 Theile: Soll jeder Regicrnngs-

Nczirt feine Anstalt bekommen und für je HX> bis 300 Kraute?
Beim 3. Theile liege das Gutachten der Aerzte zu Grunde, wouach mehr als 3 bis 300

Kranke ohne Schadeu nicht in einer Anstalt sein dürfen. Mit Rücksicht ans Düsseldorf besonders
sei dies ^,,llti,>i» angenommen, also hier müsse gleich ans 3<X! gcrüHsichtigt werden. Diese Zahlen
müßten beibehalten werden, da sie sich auf das vorhaudcue Bedürfniß bezögen.

Der Marsch all: Sonach wäre es möglich, -"> Anstalten zu bauen, die incht mehr als
3 kosteten.

Abg. Bachem: Das sei wohl nicht zu erreichen, da die Verwaltung von 5 Anstalten
weit theurer sein müsse, als die von dreien.

Abg. Di'. Rcinartz: Je mehr Anstalten, desto besser sei für die Nehcmdluug der Irren
gesorgt; daher müsse auf fünf Anstalten bestanden werden: mehr als 3 ^ 3M könne kein
Arzt behandeln.

Abg. Bremig: Der vorigjährige Beschluß habe Sensation erregt und sei in ärztlichen
Veisammluugm zu Sprache gekommen, die sich über ihre Ansichten in der Gesammtvetition
ausgesprochennnd mindestens für jeden Negicrungs-Vezirk eine Anstalt verlangten. Der Geh.-Nath
Nasse habe sich ausgesprochen, bevor die Commission ihre Thätigkeit begonnen; jetzt sei er mit
der Commission einverstanden; mit seinem Antrage auf 3 Anstalten habe er nur Erreichung des
Minimums bezweckt.

Ferner spricht Nedner aus Zweckmähigkeits-nnd Nützlichkeitsgrnndenfür Anlage von 5>
Anstalten, da 3 Anstalten tauin weiter förderten als jetzt.

Der Autrag auf Schluß wird gestellt.
Abg. Limbourg gegen den Schluß, weil noch Punkte zu erledigen seien; so, ob in

jedem Vezirke ein Nenban geschehen oder den bestehendenVerhältnissen nnd Anlagen Nechnung ge¬
tragen werde solle. Daher schlage er vor, in die Nesolutiou „errichtet" zu setzen.

Abg.Frhr. V.Frcntz: Eö habe der Ausschuß „erbaut neben dein Bestehenden" gemeint.
Hierauf wird die Resolution I zur Abstimmung gestellt und mit großer Majorität an¬

genommen.
Nun stellt der Marschall die 2. Resolution zur Discussion. Zur Erläuterung erklärt der
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Referent, daß in einer Nachbarprovinz durch ein neues Regulativ der Einfluß der Stände in aus¬
gedehnter Weise gewahrt sei,

Abg. Frhr. v. Frentz erläutert dieses näher, indem er Mittheilung über die Anord¬
nung in Wcstphalen macht.

Niemand verlangt mehr das Wort; die Resolution wird einstimmigangenommen.
Die 3. Resolution wird zur Discussion gestellt nach einigen Erläuterungen Seitens des

Referenten.
Abg. v. Eynern hält dafür, daß die Pflegesätze von einer Höhe sein müssen;was erspart

werde, müsse dem Ganzen zu Gute kommen.
Abg. Frhr. v. Frentz hält diesen Antrag nicht am Orte.
Abg. Frhr. v. ^eykam für Beibehaltungder Fassung, da die Verwaltung eine getrennte

sein werde nach Regieruugs-Vezirkenund für jeden also auch die Kosten getrennt festgesetzt werden müßten.
Abg. Frhr. v. Frentz: Die Verpflegungskosten ergänzten sich nicht, das Ersparte komme

jedem Bezirke zu Gute.
Die ?». Resolution wird einstimmig angenommen.
Die 4. Resolution wird nunmehr zur Discussiongestellt.
Abg. Frhr. v. ^eytam stellt einen Gegenantrag,den er schriftlichznm Protokoll überreicht.*)
Abg. Breinig bittet um nochmalige Verlesung des Antrages und weist auf die Worte „wie

bisher" in der Resolution und ferner darauf hin, wie die Commissionzu der Idee gekommen sei, daß,
um an der bestehendenGesetzgebungfestzuhalten, man innerhalb der Grenzen der bisherigen Institutionen
M verfahrenhabe; es sei bedenklich,davon abzuweichen, da man mit der Gesetzgebungin Widerspruch
kommen könne. Daher sei es gefährlich, auf den v. ^evkam'schenAntrag einzugehen. Auch entscheide
eigentlich die erste Resolution in der Sache.

Abg. Contzen: Was der v. ^eutam'scheAntrag bezwecke, sei auch gefährlichnach dem
heutigen Svsteme der Aufbringungder Kosten; er weist dieses unter Hinweis auf die Verhältnisseund
die Art und Weise der Aufbringungder Kosten in Aachen nach.

Abg. Frhr. v. Leykam hiergegen, da die Kosten bereits in anderer Weise erhobenseien.
Abg. Frhr. v. Frentz tritt den Ausführungen des Abg. Eontzen bei, auch könne der

Provinzial-^andtagnicht die einzelnen Regierungsbezirke vertreten.
Abg. Becker: Die Worte „wie bisher" beziehen sich nur auf die Kosten für die Frei¬

stellen ; Redner tritt den Contzen'schenAusführungenbei.
Abg. Vremig: Im ersten Satze sei schon die Beibehaltungdes Aufbringungsmodusaus¬

gesprochen.
Der Referent erklärt sich gegen den v. Xeykam'schcn Antrag wegen seiner Unzulänglichkeit.
Abg. Zores: Nach dem Wortlaute scheine eine jede Anstalt nur für einen jeden Negie-

rungs-Bezirkbestimmt zu werden,dann könne kein Kranker des einen Bezirks in der Anstalt des andern
untergebracht werden.

Der Marsch all für die Beibehaltung.
Abg. Dr. Wurzer schlägt vor, statt „von" „in" zu setzen.
Der Marsch all setzt die Motive zu der Fassung auseinander.
Abg. Frhr. v. Frentz: Es solle ein Wortlaut gefunden werden, wonach die Kosten fremder

Kranken von dem andern Bezirke zurückgefordert werden könnten.

') Derselbe lautet: Dem einzelnen Regierungsbezirke wird es überlassen, die zum «ane der ihn betreffenden
Anstalt, „ach Maßgabe der von der piouiuzilllstandischcii Commission festgesetzten Plane und Kostenanschläge,
"°thigcn Geldmittel iii der ihnen geeignet scheinendenWeise zu beschaffen und bleibt es zulässig, hierbei an bereits vor»
haudene Anstalten oder in der Ausführung begriffeneProjecte anzuknüpfen, soweit hierdurch dem Bedürfnisse genügt wird.
Du sehlendeNausumme wird nach der vom Prouinzia! Landtage bestimmten Modalität der Steuern vertheilt.

11
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Abg. Coutzen findet dies richtig und beantragt die Fassung „von dem betreffenden
Regierungsbezirke aufgebracht werden", und die Worte „für seine Anstalt" zu streichen.

Abg. Zores stimmt diesem bei.
Der Referent ist dagegen.
Der Marschall erläutert die Resolution in der neuen Fassung und deren Zweckmäßigkeit.
Nunmehr wird die 4. Resolution mit der Abänderungzur Abstimmunggestellt.
Abg. Frhr. v. Leytam verlangt erst Abstimmungüber seinen Antrag.
Der Marschall stellt den verändertenCommissions«Antrag zur Abstimmung. Derselbe

wird mit großer Majorität angenommen.
Die 5. Resolution wird zur Debatte gestellt nach vorheriger Erläuterung von Seiten des

Referenten.
Abg. !>i-. Reinartz weist »ach, daß ein Irrenarzt oft nach mehreren Jahren noch nicht

über Heil« oder Unheilbarteitentscheiden könne.
Die 5. Resolution wird demnach einstimmig angenommen.
Die 6. Resolution wird nun zur Discussiongestellt nach Erläuterungen des Refereuteu.
Abg. B erge r frägt, ob nicht das Geld in anderer Weise aufgebracht werde,, tonne, wodurch

der Provinz die schwerenZinsen zu ersparen seien.
Der Referent bemerkt,die Provinz würde dankbar sei», wenn eine möglichst billige Weise

erfundenwerde.
Abg. Bachem wünscht ausdrücklich den Zusatz, daß die Obligationen „uu >,l>i'teur" lauten

sollen. Sodann sei es bedenklich, schon jetzt die Amortisation auszusprechen; Redner macht einen des>
fallsigen Antrag, ohne einen Modus der erstere»anzugeben.

Der Referent: Es sei nicht zweckmäßig,schon jetzt in diese Details einzugcheu.
Der erste Theil des Antrages des Abg. Bachem „die Obligationen -<u ,><>i-,«>ui' zu stellen"

wurde vom Hause und vom Referentenals dankbare Bemerkungangenommen.
Dem Abg. Zores erscheint die Hauptrepartition nicht ganz richtig; sie dürfe nur nach Ver<

hältmß der Bevölkerungerfolgen.
Abg. Becker für diese Anfbringungsweiseund gegen die Fassung der Resolution; er schlägt

vor „zu einem Drittel nach der Bevölkerungund im Uebrigennach den Steuern;" lieber aber sei ihm
die Verkeilung auf alle Steuern.

Abg. Hrhr. v. Frentz interpretirt die Fassung als auf den bisherigen Institutionen beruhend.
Der Referent: So lange der Landtag bestehe, sei in der vorgeschlagenenWeise gehandelt

worden.
Abg. Bremig: Dieser Modus sei durch Eabinets-Ordre festgesetzt, also Gesetz, könne daher

hier nicht geändert werden.
Abg. Zores beantragt trotzdem Abstimmungüber seinen Antrag.
Abg. Graf Nesselrode gegen die Ausführungen des Abg. Bremig; wenn dies auch Gesetz

sei, dann dürfe ein praktischerVorschlagHoffnung haben durchzudringen, um die Gesetzgebungabzuändern-
Abg. Contzen verweist auf die 8. Resolution; durch Annahmedes Antrages des Abg. Zores

werde die Ausführung unabsehbarhinausgeschoben, da auch der König die Gesetzgebungändern könne.
Abg. Zores überreichtseinen Antrag zum Protokoll") und der Marschallbringt denselben zur

namentlichen Abstimmung; derselbewird mit W gegen 35 Stimmen verworfen.

*) Derselbe lautet: In der sechstenResolution im 5. Alinea nach den Worten: „zu amortisireu sind" z»
Provinz verpflichtetsich, die zur Verzinsung und Amortisation ersorderlicheSumme 'jährlich und zwar «»^
I auszubringen.

setzen: „die Provinz
der Voltszahl auszubringen
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Das Resultat der Abstimmung ist folgendes -
Mit Ja haben gestimmt:

Adams.
Bartels.
Becker,
v. Berg.
Frhr. u. Bourscheidt.
Clemens.
Frhr. o. Eerde.
Fouck.
Freiiger.
Frings.
Frhr. v. Fürstenberg-Borbeck.
hebert.
Gemünd.
Grafs.
Gruhn.
Guittienne.
Iansen.
Immich.
«exis.
Frhr. v. Veytam.
^imbourg.
Frbr. v. ^oi^.
Maas.
Frhr. u. Mylius.
Frhr. v. Negri.
Graf 3iesselrode.
Olbertz.
Paulsseu.
Pilgrcnn.
Frhr. v. Nynsch.
Graf v. Schaesberg.
Schmitt.
Schult.
Schunck.
ZoreS.

Mit Nein:
Bachcm.
Graf Beißel.
Berger.
Brcmig.
Büninger.
Contzen.
Frhr. v. Dcilwigl.
v. Eynern.
Frhr. Raitz v. Frentz.
Frhr. v. Fürsteuberg ^örsfeld.
Frhr. v. Fürstenberg Muffendorf.
Frhr. v. Gevr.
Hardt.
v. d. Heydt.
Horst.
Hunzinger.
Kampf.
Kcllermauu.
Küchen.
Frhr. o. «omsenthcil.
Münster.
Graf v. Nellesfen.
Noeggerath.
Nußbauni.
Frhr. v. Recum.
Reiucirtz.
Reusch.
iltiegel.
Frbr. v. Nigal.
Schaurte.
Schroedcr.
Frhr. v. Solemacher.
Graf u. Spee.
Wachter.
Frhr. u. Waldbott.
Wurzer.

Sodann wird über die Ausschußresolution abgestimmt und dieselbe nunmehr einstimmig unter
°kM Zusätze „auf dcu Inhaber" angenommen.

Die ?. Resolution wird letzt zur Discussion gestellt.
Abg. Kr. Wurzer schlägt vor hinter die Worte «<! l.o« „schon setzt" einzuschalten.
Der Marsch all bemerkt, dies sei der ganzen Fassung angemessen.
Abg. Münster erbittet Aufklärung, ob gemeint sei, die Pläne zur Genehmigung vorzulegen.
Da dies vom Referenten besaht wird, so wünscht er der Commission die Bcfugniß der Ge¬

nehmigung der Pläne beigelegt.
Der Neferent weist darauf hin, daß, ehe die höhere Genehmigung ertheilt sei und die Bau¬

stellen ermittelt seien, noch bis zum nächsten Landtage ein Jahr «ergehen werde und auch die Verant¬
wortlichkeit für eine Commission zu schwer sei.
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Die ?, Resolution wird mit grußer Majorität angenommen.
Die 8, Resolution wild zur Discussiougestellt.
Niemand begehrt das Wort und wird dieselbe einstimmig angenommen.

Dtb atte über dll« Sodann wird das Regulativ von dem Referenten vorgetragenund
«t»uwiv für dir tz 1 ohne Debatte,

Ilrm°nst §. 2. mit der Aenderungstatt Medizinalrath „Medizinal beamten" zu setzen;
^. 3. ohne Debatte;
§. 4. dito angenommen.
tj. 5. Abg. Vachem fragt, welche Reglements im 5. verstanden seien und da der Referent

erklärt, die früheren, beantragt er den Schlußsatz zu streichen.
Abg. Frhr. v. Frentz dagegen.
Abg. Contzen schlägt vor, das Wort „vorläufig" hinzuzusetzenund zwar vor „Richtschnur,"
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen und ebenso der ganze 8-
z. »i. Abg. Bachem verlangt nähere Bestimmung, wer die höhere Genehmigungertheilen

solle; er schlägt vor hinzuzusetzen„des Herrn Ober-Präsidenten."
Der Marsch all weist auf die folgenden Worte „überhanptdie Commission"hin, daher

also nur diese gemeint sein könne.
Abg. Bachem beantragt von „so wie" ab alles zu streichen.
Der Marschall bricht hier die Debatte über das Regulativ ab und beraumt die Fortsetzung

auf Samstag Morgen 11 Uhr an.
Hierauf verliest der Referent die an Seine Majestät den König in dieser Angelegenheit

zu erlassende Adresse, die einstimmig angenommen wird.
Sodann wird das Protokoll theilweise verlesen und die Sitzung um A'/, Uhr geschlossen.

Der «andtags-Marschall:
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.
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Füufte Sitzung
im Stäudehause zu Düsseldorf den 9 December 1865.

Das Protokoll der vorigen Sitzung wird, soweit die Verlesungnoch rückständig war, vollends
diesen und sodann genehmigt. Das heutige Protokoll führt Anfangs der Abg. v. d. Heydt, sodann Geschäftlich«,
der Abg. Schroeder.

Bevor zur Fortsetzungder in voriger Sitzung abgebrochenenBerathung über das neue Regu¬
lativ für die „ach dem Beschluß der Staude zu gründenden neuen Irrenanstalten geschritten wird, fordert
°er Marschall den Referentendes 1. Ausschusses,Abg. Schroeder, auf, deu Entwurf zur Adresse an
Se. Wcij. den König in Autwort auf die Allerhöchste Pro Positionwegen Verkeilung derVeranlagungs-
k°stm in Folge des'Gruudsteuergesetzesvom Jahre 1861 vorzutragen. Diese Adresse, welche mit dem
Antrage der Mehrheit auch der Ansicht der Minorität Ausdruck gibt, wird ohne Widerspruch gutgeheißen.

Der Octonomie-Ausschuß beantragt für Gratifikationen an die Kauzlei-Beamtendie Summe
von «s; Thlr. ^ Ganzen, welche einstimmigbewilligtwird.

" ' ^ , ^ c Fortsetzung der Ne<
Die Berathung über das Regulativ tz. <! wird nuumehr aufgeuommeu. rachun« des Regul^
Abg. Eontzcn schlägt vor, statt „ohne höhere Genehmigung"zu setzen „ohne vorherige vor« "^ ^lten. "'

«ufige Genehmigungdurch die Verwaltungs-Eommission"und so dann in der letzten Zeile statt „die
S"a>" „die Sache znr definitivenBeschlußnabme" zu solM.

Abg. Bachem schließt sich diesem Antrage an.
Derselbewird einstimmigangenommen.
8- ? wird zur Debatte gestellt.
Der Referent: Es muß heißen „Neubauten für den betreffenden RegierungsBczirt".
Abg. Becker überreicht'einenAbänderungsvorschlag.
Abg, Frhr. v. Frentz gegen Abänderungder Fassung.
Abg. Frhr. v. L ey kam ist dafür, daß Abänderungendes Regulativs beschlossen werden tonnen.
Der Marsch all führt ans, es dürfe nichts beschlossen werden,was frühere Beschlüsse umstoße.
Der Referent erörtert dies näher.
Abg. Contzen spricht in demselben Sinne.
Abg. Becker dagegen.
Abg. Frhr. u. srukam erachtet, daß das Becker'sche «mendement zur Abstimmung

gebracht werden müsse.

Der Marschall erklärt, er dürfe nicht über den Antrag abstimmenlassen, da derselbe kein
Mendement, sondern eine Abänderungdes früheren Beschlussesenthalte, womit die Versammlungsich
««verstandenerklärt.

Der 8. ist also mit der durch Resolution 4 nöthigen Modification „von dem betreffenden
ungsdezirte"angenommen.



tz. 8 wird zur Discussion gestellt.
Wird ohne Debatte einstimmigangenommen.
tz. «. dito.
8. 1«. dito.
t;. 11. Abg. Bachem will den letzten Satz geändert wissen; er genüge nicht, da dann der

Director viele kleine Reparaturen zur Umgehungder Bestimmung vornehmenlassen könne.
Er schlägt vor. statt dessen „zu Reparaturen, welche nach dem B. G. - V. dem Miether zur

Last fallen", zn setzen.
Abg. Zores stimmt dafür, den ganzen Passus fallen zu lassen.
Abg Bachem für feine Fassung.
Abg. Frhr. u. Frentz für die einfache Streichung.
Abg. Ncufch schlägt vor, zu sagen: „dringende Reparaturen bis zu 15 Thlr. kann der

Director jedes Jahr vornehmenlassen."
Abg. Bachem jetzt für einfache Streichung.
Abg. Schult für die Beibehaltung, da diese Befugniß, die ohnehin klein erscheine, noth¬

wendig sei.
Der Antrag der Äbgg. Frhrn. v. Frentz und Bachem, denen der Referent sich anschließt,

wird zur Abstimmunggestelltund angenommen.
8. 12. Abg. Dr. Reinartz behandelt die paritätischen Verhältnisse, denen Rechnung zu

tragen sei und stellt den Antrag, zu sagen: „wobei auf die confessionellenVerhältnisse gebührende
Rücksicht genommen werden soll."

Abg. Frhr. U. Frentz: sein Antrag habe gelautet: der Director sei auf Vorschlag des
Landtags zu ernennen; der Vorschlag des Abg. 1),. Neinartz sei nicht zu vereinbaren mit der Fassung.

Die Fassung sei einfacher,wenn hinzugesetztwerde, der 2. Arzt werde auf den Vorschlag
des Directors von der Commission,die übrigen Angestellten von dem Director ernannt.

Abg. Horst frägt, wie es uns gehen solle, wenn die in Vorschlag gebrachten Beamten
nicht angenommen würden.

Abg. Frhr. v. Frentz: Der Passus sei wie der im jetzigen Regulativ.
Abg. .horst: Gegenwärtig sei die Sache anders, da 3 Verwaltuugsmitglieder seien.
Abg. Frhr. v. Loi>: der Landtag sei stets für Handhabung der Parität aufgetreten, und

trete er daher dem Antrage des Abg. !)i'. Neinartz bei.
Der Marsch all: Es liege die Frage der Parität eigentlich nicht vor, da es sich

um Beamte handle, die der Landtag zu ernennen habe.
Abg. Vremig gegen I),-. Reinartz und Horst. Er fragt, warum die beidenHerren sich

nicht klar aussprcchen. Dcu Director betreffend, so könne der Landtag nur bittcu. Bei den Beamten
2. Reihe entscheide die Commission. Er sei überhaupt dagegen,diese Frage in die Berathung über das
Regulativ zu bringe»; es sei das der ständischen Commissionzu überlasse». Er beantrage daher allein
die Worte:

„auf den Borschlag des Directors" zu ändern in „nach Anhörung des Directors".
Abg. Bachem tritt dun bei; nur bittet er noch statt „vom Staate" „vom König" zu sagen.
Abg. Hr. Würz er erörtert, wie >» ,'"lxi sich die Sache gestaltet; der Director fordere zu

Meldungenauf uud reiche dieselben mit seiner Meinungsäußerungein.
Abg. Contzen ist mit dem 2.Theil des Vorschlages des Herrn Bremig einverstanden,meint

aber, jeder Streit werde beseitigt, wenn auch die Parität berücksichtigt werde; daher scheine eS nothwendig,
dies hervorzuheben:daher bleibe er für Einfüguug der Worte im Passus 2: „Uuter gehörige Berück¬
sichtigung der Parität werden :c. ernannt :c." Ob der Director auf Vorschlag der Commissiou ernannt
werden solle, gibt er anheim.

Abg. Hardt: Das Urtheil der Aerzte habe überall bei der Debatte zur Grundlage
gedient; er weist auf das Gutachtenderselbenhin.
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Der Referent: Es handle sich nicht um confessionclle Trennung der Anstalten, sondern um Be¬
rücksichtigungder Parität bei Anstellung der Beamten. Derselbe tritt dem Antrag des Abg. Brcnüg bei und
ist dafür, den Commissarien die Berücksichtigung derselbe» zu überlassen. Die Fassung des 8- erscheine
ihm überhaupt correct.

Abg. Br emig: Wo es nickt absolut nothwendig, solle man die Paritätsfragc nicht hinein»
werfen. Redner ist nicht gegen die Anträge des Abg. Contzen. Den ^ Passns betreffend, so halte er
doch „nach Anhörung" für besser als auf ,',Vorschlag."

Abg. Frhr. v. Frentz macht Mittheilung uon Angriffen, die gegen den Herrn Dr. Nasse in
Bezug auf die paritätische Behandlung gemacht worden und von diesem widerlegt werden.

Abg. Oi-. Reinartz erwähnt die Anstellung des uuteru Dienstpersonals; bei diesem sei die
Wahruug der Parität am wichtigsten.

Der Marsch all erklärt sich mit dem Abg. Bremig einverstanden, da es sich um ein Regn«
lativ handle.

Er verliest den Autrag des Abg. Frhrn. v. Frentz, so wie den der Abg. Eontzenund Bremig
Mit der vom Abg. Bachem gegebenen Abänderung.

Abg. Contzen zieht seine Fassung zu Gunsten der des Abg. Bremig zurück.
Der Marschall verliest nochmals die Fassung.
Der Referent spricht gegen Ernennung des Directors auf Vorschlag der Commission.
Abg. Frhr. v. Frentz ebenfalls dagegen.
Abg. Schult weist auf das Beispiel uon Brauweiler hin.
Nunmehr erfolgt die Abstimmung über den Contzen'schenZusatz betreffend die Ernennung des

Directors; der Zusatz „ans den Vorschlag der Commission vom Könige ernannt" wird mit Majorität
angenommen.

Nun über den Brrmig'schen Antrag betreffend die Anstellung des ^. Arztes:c. „werden nach
Anhörung des Directors" ernannt.

Abg. Contzen verlangt Abstimmung über seinen Antrag „unter gehöriger Berücksichtigung
des confessioiiellenVerhältnisses."'

Abg. Frhr. v, Solemacher fragt über die Ausdehnung dieses Antrages in Bezug auf die
Anstellungen.

Abg. Dr. Reinartz wünscht dies auf die unteren Angestellten beschränkt.
Abg. Frhr. v. ^oi' verlangt Abstimmung.
Abg. Vimbourg: der Antrag Bremig Contzen eigne sich zur doppelten Abstimmung.
Abg. Bremig: der Antrag sei von ihm ausgegangen; principiell sei er für Weglasfnng.
Abg. Eontzen: Durch die Commission sei keine hinreichende Garantie für Wahrung der

Parität geboten.
Der Zusatz „unter gehöriger Berücksichtigungdes confessionellenBedürfnisfes" wird zur Ab¬

stimmung gestellt und verworfen.
Der Antrag des Herrn Bremig „in der !. ^inie, Seite ?, anstatt „auf deu Vvrscklag" „uach

Anhörung des Directors" zu setzen, wird angenommen.
Der Abg. Frhr. v. Frentz beantragt, die einzelnen Stellen nicht zu nennen, sondern „die

übrigen Beamten" zu sagen. Er begründet seinen Antrag.
Abg. Dr. Würzer gegen Aenderung der Fassung.
Abg. Frhr. u. Frentz zieht seinen Antrag zurück.
8. lA. Abg. Dr. Würz er schlägt folgende Fassung vor: Bei :c. erfolgt die Entlassung

auf Grund der abgeschlossenenVerträge durch dieselbe Behörde, von der die Ernennung ausgegangen;
er überreicht seinen Antrag. Derselbe wird angenommen. ,

8. l4. angenommen.
§. 15. dito.
tz. 1l!. Referent: In der Zeile 1 des gedruckten Referats muß gemäß Resolution 5 der

"Usatz „bis" auf die Dauer lc. gemacht werden.
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Abg. Dr. Würz er schlägt eine veränderte Fassung vor.
Abg. Frhr, v. Frentz dagegen; diese Streichung und Aenderungsei unzulässig.
Abg. Breinig hiermit einverstanden; der Abänderung stehe überdies die Armcngesetzgebung

entgegen.
Abg. Ur. Wurzer für seinen Antrag.
Der Marsch all interpretirt den 8- näher.
Der Wurzer'schc Antrag betreffend die Aufhebungder Fristbestimmungwird verworfenund

der 8- wird angenommen.
3. 17. Abg. Bachem schlägt vor die Worte „und sämmtliche eingegangene Sachen" zu

streichen und zuzusetzennach veranlassen: „unter Mittheilung der Tagesordnung."
Abg. B remi g hält durch die Berechtigung der Commission, Alles zn untersuchen; die Streichung

für gerechtfertigt.
Beide Abäudenmgenwerden angenommen.
Abg. Zurcs schlägt vor, statt „die Mitglieder bis ^ Tage" die Fassung zu geben „die Mit¬

glieder mindestens3 Tage vorher ein".
Wird angenommen.
8. 18. wird angenommen.
Der Marsch all hält nun die Abstimmungüber das ganze Regulativ überflüssig, was an¬

genommen wird.
Wcchlder Commission Nun wird zur event. Wahl der Commission für Siegburg geschritten: der Ausschuß schlägt
fül dieIrrenansww». ^ die bisherigen Commissiousmitglieder zu belassen. Gewählt wurden:

l. Für Düsseldorf:
Abg. Frhr. v. Frentz ..... mit 55 Stimmen

„ von der Heydt ..... „50 „
„ Fonck ......... „ 3K

2 Für Cöln:
Abg. Graf Beissel ...... „49

„ Bachem ........ „35 „
„ Schult........ „49

3. Für Aachen:
Abg. Frhr. u. Geyr ....... 3?

„ Contzen ........ „45 „
„ Paulssen .......„ «> „

4. FürCovlenz:
Abg. Frhr. v. Solemacher . . . „ 4« „

„ Bremig..... - - - „ 51 „
„ I)>. Würz er...... „49

5. Für Trier:
Abg. Frhr. o. «ouisenthal . . . „ 42 „

„ Ui-. Riegel ....... „ 58 „
„ Gebert ......... ,32 „

Resernt, betr. dir Abg. Münster verliest nun den Antrag des l. Ausschusses,so wie den Bericht über die
Rmdeipeft. ^gm die Rinderpestzu ergreifenden und beim Staats ^ Ministerium zu beantragendenMaßregeln und

zu erlassenden gesetzlichen Bestimmungen.
Abg. Or. ttexis stellt einen Separatantrag, den er schriftlich zum Protokoll einreicht. El

begründet feinen Aytrag weiter, indem er nicht blos Abschluß in Bezug auf das Rindvieh für genügend
erachtet.

Der Marschall: Es müsse die Ergreifung und Ausführung der Maßregeln den Behörden
überlassen werden.
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Abg. Münster hat nichts gegen Znsatz des Wortes „vollständig"einzuwenden.
Abg. Bachem ist der Ansicht, daß der Antrag des Abg. 1)r. Leris den Antrag des Aus¬

schusses mehr abschwäche als stärke. Er ist daher für Annahmedes Ausschnßantrages.
Abg. Frhr. v. Gerde: Es könne sich nur um die Entschädigunghandeln, da in Betreff der

Maßregeln selbst ein Gesetz bestände.
Der Referent noch besonders gegen die alleinige Gewährung von V, des Werthes.
Abg. Bachem gegen die v. Eerde'schcnAnführungen,
Abg. Frhr. v. Eerde entgcgnet, das citirte Gesetz von 1803 betreffe die Rinderpest allein.
Abg. Bachem: Das Gesetz beziehe sich nicht auf die 'Rheinprovinz.
Der Referent fährt fort zur Rechtfertigung des Antrages, der weiter als alle früheren

gesetzlichen Bestimmungen gehe, indem erTödtung und Ersatz des gesunden,mit,erlranktemVieh in
Berührung gekommenenfordere.

Abg. Bachem entwickelt noch fernere Motive zur Begründung des Antrags.
Der Schluß der Debatte wird beantragt und angenommen.
Punkt 1 des Antrages wird angenommen.
Punkt ,-i des Antrages wird angenommen.
Abg. v. d. Hevdt bittet zu corrigiren im Antrage statt „das hohe Ministerium": „den

Kandtags-Eommissarius durch Schreiben zu veranlassen".
Zu Punkt 3 gibt der Marsch all eine Erläuterung, worauf derfelbc angenommen wird.
Der Mar schall bemerkt, auf die Einwendung des Abg. v. d. Heydt, daß sonach

bei Erlaß einer Adresse an Se. Maj. den König nothwendig fei.
Es werden mit der Abfassungresp. Feststellungder Adresse Abg. Münster, Abg. Frhr.

v- Irentz, Abg. Graf Spee und Abg. Dr. Reinartz beauftragt.
Der Herr Landtags-Commissariuswird hierauf um 4 Uhr Nachmittags von den damit «Mb der Di«t.

beauftragten Abgeordneten eingeholt; derselbehält eine Ansprachean das hohe Haus, spricht seine
Anerkennung für die Thätigkeit desselben aus und erklärt hierauf den Landtag im Namen Sr. Maj.
des Königs für geschlossen.

Der Marschall bringt hierauf ein Hoch auf Se. Maj. den König aus, in welches die
Versammlung, ehe sie sich trennt, dreimal freudig einstimmt.

Der Landtags- Marschall:
Freihen von Waldbott-Bafsenheim-Boinheim.

12
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GchorsllMsttsP«>
mcmori» bet!,, die
Organisation der

Rhein, Irrenpstcgc,

Denkschriften und Referate.
Ur«. 1.

P r o ul e m o r i a
über die Organisation der Rheinischen Irrenpftege von dem Director der Anstalt

Geheimen Medicinalrath Nr, Ztasse.

Der gegeilwürtige Augenblick, in dem eine von den Vertretern der Nheinprovinzgewählte
Commissionin Gemeinschaftmit der langjährigen Aufsichtsbehörde der rheinischen Irren-Heilan¬
stalt sich mit der Frage über die Zukunft der Heilanstalt Siegbnrg zu beschäftigen berufen ist,
dürfte eine geeignete Veranlassung bieten, den allgemeinen Zustand der Rheinischen Irrenpflege,
insbesondere die Fürsorge, welche die Nheinvrovmz ihren unbemittelten Irren zu Theil werden
läßt zugleichin nähere Erwägung zu ziehen. Zu dieser Untersuchungmnß vor Allem die Be¬
trachtung anffordern, daß, wenn überall berechtigteWünsche für eine Aenderung in der Art der
jetzigen Irrenpflege sich ergeben follten, gerade jetzt vielleichtfür eine lange Zeitperiode hinaus
der passendste Zeitpunkt sein wird, solche Wünsche nnd Bedürfnisse zur Sprache zu bringen und
auf ihre Erfüllung Hinzuwirten, wo durch eigends dazu berufene Vertreter Anträge und Vor¬
schläge in Betreff der künftigen Gestaltung der Provinzial-Hcilanstalt für die Beschlußnahme der
RheinischenStände vorbereitet werden sollen.

Bekanntlich hat die Rhcinprovinz mit der Gründung der Irren-Heilanstalt zn Siegburg
vor mehr als 4i> Jahren die Fürsorge für alle heilbaren Irren als principielle Aufgabe in die
Hand genommen, während die Pflege der sogenannten unheilbaren Irren den betreffendenGe¬
meinden, ohne Einmischung der Provinz, überlassenworden ist. Wenn die Heilanstalt in Sieg¬
burg ihrem Statute gemäß Aufangs dazu bestimmt gewesen ist, so lange es ihr Raum erlaubte,
auch unheilbare Kranke zu verpflegen, so hat der gesteigerte Andrang der Äufnahmebedürftigcn
doch schon längst jene Bestimmung illusorischgemacht, und die Heilanstalt hat sich namentlich in
den letzten Iahrzehendcn, wo die jährlichen Aufnahmen weit ül^r die Zahl der zur Verfügung
stehendenPlätze in der Anstalt hinausgingen, immer mehr darauf beschränken müssen, nur den
anscheinendheilbaren Krankheitsfällen Aufnahme zu gewähren. Wie' trotz dieser Beschränkung
die seit den letzten Jahren eirea 300 betragende jährliche Aufnahmeziffer den Kurzweckder für
H>0 Kranke eingerichtetenAnstalt sowohl dnrch die Nachtheile oer Uebelfüllung, als durch die zu
rasche Entfernung der ohne Erfolg Behaudelten und auch der Genesenenwesentlich beeinträchtigt
hat, habe ich mir erlaubt, in dem ärztlichen Berichte des verflossenen Jahres mit Zahlen nach¬
zuweisenund die Nothwendigkeitder Vergrößerung der Anstalt darzuthun mich bestrebt, falls
auch fernerhin für alle heilbaren Irren der Provinz durch Unterbringung in Eine Heilanstalt
gesorgt werden soll.

Die Scheidung der heilbaren und unheilbaren Irren hat zur nothwendigen ^olge ge¬
habt, daß für die Pflege der letzter», die sich als unbeweislichcs Bedürfniß der öffentliche"
Wohlfahrt ergab, eigene Anstalten, größer oder kleiner, von Kreisverbänden und den größern
Städten unter deren Aufsicht errichtet wurden oder auch zahlreiche Privatuntcrnehmungen für
diesen Zweck entstanden, welchen die einzelnen Gemeinden ihre unheilbaren Irren anvertrauten-
Das Irrenwcsen d. h. immer die Pflege der unbemittelten Irren hat sich also im Laufe der feit
Gründung der Heilanstalt Siegburg verflossenen 4 Iahrzehende in einer Weise zersplittert, daß
bereits am Ende des Jahres 1860, ganz abgesehen von den für die bemittelten Stände gegrün¬
deten zahlreichen Privat-Irren-Anstalten, sich neben der Heilanstalt Siegburg 15 für die Pflege
von Irren bestimmteAnstalten in der Nheinvrovmz befanden, eine Zahl, welche seitdem durch
Errichtung mehrerer neuer und Vergrößerung bestehender Pflegeanstalten noch beträchtlich an
Bedeutung gewonnen hat.
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Der RheinischenIrrenvflcgc ist demnacheigene
1. Die Scheidung der heilbaren von den unheilbaren Kranken und
2. Die Eentrnlifirung aller Heilbaren in Einer Heilanstalt im Gegensatze zur möglichsten

Vertheiln»«, der Unheilbaren.
Dieses System entsprach zur Zeit der Gründung von Siegburg durchaus den damals

herrschendenAnsichten in der Irrenheilknnde, und es sind bis in die dreißiger Jahre noch meh¬
rere Anstalten (in Schlesien, Würtcmberg, Mecklenburg)gegründet worden, welche ebenfalls nur
zu reinen Heilanstaltenbestimmt waren. Es würde hier nicht am Orte sein, die Gründe zu untersuchen,
welche vor 40 Jahren zu jener Scheidungveranlaßten; wohl aber wird es gerechtfertigtsein, an den
Erfahrungen,die fich in Siegburg als sogenannter reiner Heilanstalt ergeben haben, die Zweckmäßigkeit
jenes SvstemS zu prüfe», und das um fo mehr, als dasselbe seit mehreren Iahrzehendenanderwärtsin
Deutschland (wo es allein practisch bestand) völlig aufgegeben ist, nnd wo es sich um die Errichtung
neuer Anstalten handelte,stets verbundene Pflege- und Heilanstaltenan die Stelle der getrennten ge-
treten sind und noch treten.

Die reine Heilanstalt verlangt die Aufnahmevon nur heilbare»Irren, setzt also eine vor-
herige Entscheidung über Heil- oder Unhcilbarkeitdes einzelnen Falles voraus. Diese Entscheidung
wird nicht nur allein in die Hände der Aerzte gelegt, welche den Kranken bis dahin zwar beobachtet
oder behandelt,aber doch nur in den seltensten Fällen Gelegenheit gehabt haben, sich dazn die speciellen
irrenärztlichcn Kenntnisse zn erwerben,sondern sie ist wesentlichder Dircction in Siegburg in Berück-
sichtignng der von ihr zn erwartendengrößerenSachkenntnißüberlassen worden und wird auf Grund
eines schriftlichenärztlichen Berichtes gefällt. Es ist die Vorsicht gebraucht, diese ärztlichen Berichte
nach einem bestimmten Formulare, welches alle für jene Entscheidung dem Irrenarzte nöthigen Punkte
einzeln dem Arzte außer der Anstalt vorführt, abfassen zu lassen, und es kann selbst in einzelnen Fällen
auf den Antrag des Directors von den betreffenden Behördendie Vorführung des Kranken in Sieg-
bürg zur persönlichen Untersuchung angeordnetwerden, obwohl diese Maßregel natürlichnur als Aus¬
nahme (besonders für die nahegelegenen Bezirke) gelten kann. Trotz aller dieser Vorsorge bleibt es
aber dennoch — darüber haben sich die Irrenärzte vollkommen geeinigt — eine äußerst mißlicheAuf¬
Nabe, die Frage der Heil und Uuheilbarkeit zu entscheiden.

Dies liegt einmal daran, daß die Irrenheilknnde keine unfehlbaren,sicherenKriterien an die
Hand gibt, welche die Grenze zwischenheilbarenund unheilbarenZuständen feststellen, da weder Dauer
noch Form der Krankheit, sonderndie dieser zu Grunde liegenden Vebensznstände,deren Erkenntniß sehr
schwierignnd allein allenfalls dnrch die längere Beobachtungdes Verlaufes der Krankheit gewonnen
werden kann, von entscheidender Bedeutung find, daß ferner die Erfahrung jeden Irrenarzt größerer
Anstaltenlehrt, wie selbst die auf anscheinend organischerHirnerkrankungberuhendenund meistens
unbedenklichals unheilbar geltenden Irrseinsformen (Blödsinn nnd paralytischeGeistesstörung)noch
einer unerwarteten Genesungfähig sind, daß es endlich geradezu unmöglich ist, im Voraus nur irgend¬
wie abzumessen, in wie weit, wenn nicht eine völlige Genesung, doch eine solche Besserung, daß der
Kranke seinen ^ebensverhältnisscn zurückgegebenwerden kann, durch die gänzlich veränderten ^ebens-
bedingungen des Aufenthaltes und der Kur in einer Anstalt zn erreichen ist.

Zweitens ist die Mißlichkeit dadurch begründet,daß der Irrenanstalts-Direttor in der Regel
ssenöhtigt ist, sein Urtheil nicht auf cigeue Anschauung, sondern auf fremde und, wie dies kaum anders
sein kann, meistens unvollständige Beobachtung hin abzugeben. Es ist deshalb nicht zii viel gesagt,
wenn die Entscheidung über Heil- und Unheilbarteit,wie sie uon dem Direktor der Heilanstalt verlangt
wird, als eine wissenschaftlicheUnmöglichkeit bezeichnet wird; die praktische Nothwendigkeit,über die
Aufnahmefähigkeit der Vorgeschlagene,, in die Heilanstalt zu entscheiden, legt dem Arzt aber dessen¬
ungeachtet tagtäglichden Zwang auf, daß er (wie eine der ersten Autoritäten unserer Wissenschaft sagt*)
da entscheidenmuß, wo er nicht kann und nicht darf. — Wie eine unrichtig gestellte Frage eine

") Dcumrow, die relativ v«I»mde»l Heil- »ud Pslege»,>stl>!l,1840, S, IU8.
l2*
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unrichtige Antwort, so muß der Verbuch, eine verkehrt gestellte Aufgabe zu lösen, auch practisch ver
kehrte Folgen nach sich ziehen. Die Praxis von Siegburg zeigt dies zur Genüge. Mancher Kranke
wird von der Aufnahmeausgeschlossen,für den seine Familie und sein Arzt noch Genesung oder doch
Besserunghoffen zu dürfen glauben, und diese Unzugänglichteit der Heilanstalt und Schwierigkeit bei
der Aufnahme,deren Beseitigungdoch gänzlich außer der Macht der Anstalt liegt, welche ihre vor¬
geschriebenenPflichtenbei der Auswahl der Aufnahmenim Hinblickauf ihre beschränkte Bestimmung
feinen Augenblick außer Augen lassen darf, ohne in die Gefahr der Ueberfüllung und dadurch der Hem¬
mung ihrer Heilbestrebung zu gerathen, find wohl geeignet, eine erklärliche Animosität gegen die Anstalt
in den betroffenen Kreisen unter ^!aien und Aerzten zu erregen, welche dann noch an Berechtigung
gewinnt, wenn sich der nicht seltene Fall zuträgt, daß ein zurückgewiesener Kranker durch häusliche
Pflege öder auf anderemWege doch am Ende uoch Genesung und Besserungerlangt. Ungleichgrößer
ist aber die Zahl derjenigenKranken, welche der Anstalt zugeführt und, als aufnahmefähig nach den
ärztlichen Berichtenerachtet, sich dennoch als ungeeignet zu Heiluersucheu erweisen. So wenig es die
Aufgabedes Anstciltsarztessein kann, wie eben dargelegt, einen Allsspruch über die Uuhcilbarkeit
abzugeben, so ist er doch verpflichtet, bei dem gegebenen Umfangeder ihm zu (Gebote stehenden Räume
für die Fernhaltung und Beseitigungsolcher Kranken zu sorgen, welche nach gewissenhafterPrüfung
teeinc begründeten Anhaltpunkte zu Heiluersucheu bieteu und für die Anstalt überdcm etwa noch störend
sind. Deun der auf den ersten Blick anscheinendeWiderspruch,daß ein Kranker ungeeignetzur Behand¬
lung in der Heilanstalt sich erweisen kann, ohne daß dadurch der Stab über seine GenesungSfähigkcit
im Allgemeinen gebrochenzu werden braucht, erklärt sich leicht aus der doppeltenErwägung, daß einer¬
seits die dem Irrresein zu Grunde liegenden Kraukhcitsproccsse keineswegs immer der ärztlichen Minst
zugänglich sind, sondern in vielen Fällen sich selbst überlassen bleiben müssen und ärztliche Eingriffe
außer der Regelung des Regimens unnöthig und unzweckmäßigsein können, und daß andrerseits es als
die Hauptaufgabeder Heilanstalt betrachtet werden muß, solchen Fällen Raum zum dauernden Auf-
enthalte zu gewähre»,welche eine fortlaufendeärztliche Beobachtung und Behandlungerforderu. Wenn
nun eine große Anzahl von zur Behandlung ungeeigneten Fällen in der Anstalt Aufnahmefindet, s"
beeinträchtigtdieses natürlich die eigentliche Aufgabeder Heilanstalt. Daß dieses aber immer geschehen
und zwar im reichste,» Maße, zeigt schon ein Blick in die ärztlicheu Berichte des langjährigen erste»
Directurs der Anstalt, der dock nnzweifelhaftdie Aufnahmefähigkeit der Borgeschlagenen mit der
größten Gewissenhaftigkeit zu prüfe,, bestrebt war, und die tägliche Erfahrung lehrt eö uns jetzt nock
immer, wie solche ungeeignete Krankheitsfälle der Anstalt unter der Firma der >,ünstigstenPrognose
fast täglich zugeführtwerden. Auch dadurch erweist sich also die Unzulänglichkeitder Mittel, eine vrin^
cipielle Scheidungder Heil- und Unheilbare,,aufrecht zu halten und die Bestimmungder Anstalt streng
durchzuführen. — Diese Bestimmungals reine Heilanstalt hat aber zur weiteren Folge die Nothwendigkeit,
daß die Pflicht der Entscheiduug über Heil-und Unheilbarteit nochnmls an den Arzt herantritt, wenn die ein¬
mal aufgenommenen Kranken eine gewisseZeit in der Anstalt zugebracht haben, ohne daß eine Wendung
zur Besserung sich gezeigt hat. Wenn die Anstalt auch formell in den letzten Jahren sich dieser unlös'
baren Aufgabedadurch eutzieht,daß die Krausen nicht mehr als „unheilbar/' sundernals „ungeheilt und
ungeeignet zu weiterer Behandlung" entlassen werden, so bleibt der sachlich? Kern doch bestehen,da sie
der ungeeigneten sich, um bei den zahlreichen neue,, Aufnahme,,Raum für diese zn gewinnen, möglichst
bald entledigen muß Man hat bei Gründung der Anstalt «ersucht, Normen für die AufenthaltSdaner
der uickt der Genesungentgegcngeführten Pfleglinge festzusetzen;abgesehen davon, daß alle solche BestiM-
mungen über die Zeitdauer, die zur Entscheidung über die Prognose der Krankheit etwa erforderlich
wäre, wissenschaftlichganz unhaltbar sind, hat aber die stetig steigendeFrequuz in Siegburg das
Einhalten irgend einer Norm geradezu unmöglich gemacht, und ich habe in dem ärztlichenJahresberichte
von l8l>4 beispielsweise nachgewiesen,wie sich in Folge dessen innerhalb der letzten 12 Jahre die mitt
lere Aufenthaltsdauereines Kranken um mehr als 3 Monate hat verringern müssen. Mag nun aber
auch diese Frist je „ach dem größerenoder geringern Maße des Raumes, der gerade in der Anstalt uol-
Handen, etwas länger oder kürzer gegriffen werden, immer bleibt sie in Siegburg eine viel zu gering^



93

um in den chronischverlaufenden Processen, welchedas Irrsein bedingen, dem Arzte eine strengen An¬
sprüchen genügende Entscheidung über Verbleiden oder Entfernung der «ranken zu ermöglichen. Die
Versetzung muß in vielen Fällen zu frühzeitig geschehen, ehe die Beobachtung zu irgend einem genügen¬
den Abschluß geführt hat, und die Folgen davon sind, daß in den Pflege-Anstalten oder zu Hause von
Siegburg als ungeeignet entlassene Kranken nuch genesen oder sich so bessern, daß der Ruf der Heil¬
anstalt dadurch entschiede» leidet (so wenig ihr auch dieses an und für sich erfreuliche Ereiguiß zur
Last fallen kann), daß ferner Kranke in die Pflcgcanstalten abgegeben werden müssen, welche sowohl
selbst, noch mehr aber ihre Angehörigen, die vermeintliche Härte dieser Versetzung bitter fühlen, daß
endlich den Gemeinden dnrch die frühe Entlassung aus der Heilaustalt, wo die Kranken eine, Freistelle
m der Regel genießen, durch den Transport und die anderweitige Unterbringung der Kranken größere
Kosten erwachsen; Umstände, welche allerdings ebensowenig wie die oben erwähnte Abweisung zur Auf'
nähme Vorgeschlagener dazu beitrageil, die öffentlicheStimmung über die Heilanstalt und ihre Leistungen
günstig zu gestalten. Nimmt mau dazu, daß der aus dieser ungcheilt entlassene Kranke ganz gewöhnlich
als ein aufgegebener, für den nichts mehr außer seiner Unschädlichmachungzu geschehen habe, betrachtet
wird, daß nach der übliche» gerichtlichenPraxis sofort das Interdictionsvcrfahren nach der Entlassung
gegen ihn eingeleitet wird, so steigert sich dadurch »och die Verantwortlichkeit für die Veranlassung eines
Schrittes, der' jetzt doch unumgänglich durch den exlusiven Charakter der beschränktenHeilanstalt geboten
ist. — Werden durch die genannten Rachtheile vor allem die persönlichen Interessen der Kranken ge¬
schädigt, so liegt es doch ans der Hand, daß dieses nicht geschehen kann, ohne auch materiell sich den An¬
gehörigen oder den Gemeinden, die für die Krauten zu sorgen verpflichtet sind, unangenehm bemerkbar
zu macheu; jede versagte Aufnahme, jede z» frühzeitige Entlassung eines Kranken legt der verpflichteten
Fürsorge für die betreffende» Kranke» eine nnerwartet größere «ast auf.

Die Kosten der Kranken Verpflegung iu der Anstalt selbst angehend, so ist es eine anerkannte
Erfahrung, daß die reine Heilanstalt sich vor den übrigen gemischtenund relativ verbundenen Heil- und
Pflegeanstalten durch größere Kostspieligkeitauözeichuct. Eine reine Heilanstalt wird nämlich 'nie dieje¬
nige Ausdehnung, welche gemischten Heil- und Pflegeanstalten ohne Bedenken gegeben werden kann (circa
4M> Kraute), besitzen dürfen, ohne der einheitlichen Leitung, welche der Aufgabe individueller Behand¬
lung st zahlreicher nnd so rasch wechselnderKranker neben den sonstigen amtlichen Äufvrdernngen uu^
Möglich geuügeu köuute. verlustig zu gehe»; es werden sich also schon wegen des geringen Umfangs die
generellen Verwaltnngökosten höher stellen müssen. Vor Allem aber bedingt es der Charakter derm.hr
Aufuahme findeudeu' akuteren, entweder dnrch Aufregung oder Versuuteuhett ausgezeichueteu >md zur
Beschäftigung wenig geeigneten Krantheilsfälle uud dere« rascher Wechsel,daß die Heilaustalt von der
Arbeit idrer'Pflegebefohlene», der es an Methode mW Beständigkett maugelt, emen nur germge» Rutze»
zieheu tanu und so auf de» große» Vortheil der verbundenen uud größeren Hell- uud Pstegeaustalten,
sü'r die Bedürfnisse der Kranken soweit irgend möglich durch dereu eigene Haude zu,orgeu. ver¬
achten muß.

Ich sehe ab von der wissenschaftlichenEinbuße, welche der Arzt der reiueu Heilaustalt dadurch
erfahre» muß, daß ihm die Veodachtung des Krankheitsverlaufes aller chrouischenIrrseiUsfäUe die aus
d" Äustalt euclasseu werde» müsse»'. gauz entgehen wird, und daß der grönte The.l der Todesfälle
'"' Irresein, wodurch er Aufschluß über die verbvrgenen Krantheitsprocesse gewinnen soll, ihm verloren
geht; s, empfindlich dieselbe immer bleiben wnd uud so begreiflich es ist. daß schließlich eme practyche
Wckwirtuug auf seiu Wissen »nd Können für die Behandlung des Irrseius aus dieser Einseitigkeitseuies
Beobachtungskreises erfolge» wird, so steht dieser Rachtheil doch i» keinem Verhältniß zu deuieuigen,
welche uack der eben vorausgegangenen Erörterung für die Kranken und die Anstalt aus der prmctptellen
Scheidung der Heil- uud Unheilbaren entspringen. ......

Die zweite Eigenthümlichkeit der Siegburger Heilanstalt besteht m der Eentrali «ung aller
heilbaren Irren der Provinz in Einer Anstalt. Es gibt demnach m der Rhemprovmz uur Emen Ort,
?n dem nnbemittelte Irre Aufnahme zn Heilversucheu fiudeu könueu. uud es ist sich'"ch eme berechttgte
Forderung im Interesse dieser Unglücklichen»nd ihrer Angehörigen, day der Zugang zu diesem Emen
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Orte Allen in gleicher Weise erleichtert und möglich gemacht werde. Obwohl nun die Wahl von Sieg-
bürg gewiß mit Rücksichtauf eine möglichst ceutrale Vage der Irren-Anstall erfolgt ist, obwohl von
Seiten der Regierungen Alles zur Erreichungjenes Zweckes gefchieht und obwohl die Vermehrung der
Verkehrsmittel'nnddadurch der Aufschluß der entferntesten Theile der Provinz große Fortschritts seit
Gründung der Anstalt gemacht haben, so ist doch die Anstalt weit entfernt davon, thatsächlichallen
Theilen der Provinz gleich zugänglich zu fein. Die räumliche Entfernung der Anstalt mit ihren Folgen ist
das große Hinderniß für die gleichmäßigeBcnutznug derselben Seitens aller Bezirke der Provinz; die
Unbetanntschaft mit der Anstalt uud ihreu Eiurichtuugeu,das allgemein geläufige Vorurthcil gegen die
Irren-Anstalt, die Schwierigkeit und die Kostspieligkeitdes Transportes wachsen in begreiflicher Weise
mit der Größe der Entfernung von der Anstalt, und die verschiedenenTheile der Provinz lieferen dein»
gemäß ein Eontingnct zu der Bevölkerung der Anstalt, dessen Höhe nicht durch ihre eigene Bedürfniffe,
fondern dnrch ihre örtliche Lage zu der Heilanstalt bedingt wird. Schon vor fast 20 Jahren hat der
Director Iacobi in einem seiner ärztlichen an die ProvinzialständeerstattetenBerichte über die Wirk¬
samkeit der Irren-Heilanstalt (ärztlicher Bericht, erstattet im December1846, p-»^. 1U) auf dieses große
Mißverhältniß aufmerksam gemacht uud nachgewiesen,wie unverhältnißmäßigbeträchtlichernach Maß¬
gabe der Bcvöltcrungshöhc die Zahl der Aufnahmenaus dein RegierungsbezirkEöln fich innerhalb eines
fünfjährigenZeitraumes gestaltet habe, als aus den anderen 4 Regierungsbezirken.Die große Wichtig¬
keit dieses Verhältnisseshat mich veranlaßt, an der Hand des beträchtlichenMaterials, welches sich aus
der nun vierzigjährigen Wirksamkeit der Anstalt ergibt, genane statistische Untersuchuugenüber diesen
ganzen Zeitraum mizustelleu. Ich glaube die Bemerkungvorausschickenzn müssen, daß durchaus keine
Veranlassungzu der Annahmevorliegt, daß das Irresein in einzelnenTheilen der Rhcinprouinz eine
besondere Ausbreituug vor anderen erlangt habe, daß vielmehr die zahlreichen statistischen Erhebungen,
welche in den letzten Iahrzchenden in fast allen Nachbarstaatenstattgefunden haben (ich erinnere an
Hannover, Oldenburg, Vraunschweig, Würtemberg,Baden, Nassau,Nhciubaiernuud Rheinhessen),eine
ziemlich constante Ehiffrc für die Häufigkeit des Irreseins in allen diefen Ländern gelieferthaben. Wir
dürfen deshalb einen irgend wefentlichen Unterfchied in der Häufigkeit des Irreseins auch schwerlich für
die oerschicdeuenRegierungsbezirke der Rheiuprovinzannehmen,sondern müssen voraussetzen, daß für sie
alle in ziemlich gleichem Verhältnissedaß Bedürfniß der Unterbringung ihrer heilbaren Irren in die
Eeutral-Anstalt ' bestehe. Die Gesammtsummeder in Heilanstalt von 182', bis Ende ^«^aufge¬
nommenen Krauten aus der Rheinpcomnzbeträgt 587!>; beiläufig mache ich hier auf die interessante
Thatsache aufmerksam, daß iu dieser Gesammtsummeauf die ersten 20 Jahre 1634, auf das ü. Iahr-
zeheud 1644 und auf die letzten 10 Jahre allein 2601 «ranke, also fast die Hälfte aller Aufnahmen
in dem 40jährigenZeiträume fallen: eine Zunahme die durchausnicht iu richtigemVerhältniß zu der
Steigerung der Bevölkerung steht.

Von jener Gesammtsnnnnegehören an: den, Regierungsbezirk Eoblenz ....... !»39
Trier ....... 422
Aachen ....... «26
Eöln ....... 1690
Düsseldorf ...... 2002^

Summa . . 58?9

Um zu ermitteln, in welchem Verhältnissediese Zahlen zu der Höhe der Bevölkerung der ein>
zelnen Regierungsbezirke stehen, habe ich das Resultat der letzten bekannt gegebenen Bevölterungszählnng
von 1861 benutzt; es mag allerdings die Zunahme der Bevölkerung in den verschiedenen Regierungs¬
bezirken feit 1825 in ungleicher Weife erfolgt fein und dadurch, daß diefe Proportion für die verschie¬
denen Iahrzchende genau mit Rücksicht auf die Zahl der Aufnahmen aus den einzelnen Regierungs¬
bezirken berechnet wordenwäre, möchten fich die Zahlen etwas anders gestaltet haben; da mir aber
diese statistifchen Data nicht sämmtlich zu Gebote standenund der Unterschiedim Ganzen und Großen
tein erheblicher sein kann, so wird die nachfolgendeBerechnung im Allgemeinen doch der WirklichkeitM
ziemlich näheren.
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Bevölkerung
im Jahre 1861.' Aufnahmen

in Sicaburq von
1825 bis 1864

incl, aus den ein¬
zelneu Regierungs¬

bezirken.

Proecntvcrhaltuih
der Aufnahmen
zur Gcfammt-

anfnahme
aus der Nhein-

provinz.

Aliweichmilieii
des Proceittuerhalt-

»issco der 'AnfnahiMl!
in Ziegburg

uon dem
P:ocentvcrl!Ntt,!iß

zur
Gc>llii,iittt!lv»»eniiig

R e g i e r u n g s-
Bezirk/ absolute.

unhäünift ;m'

bcuölinmig der

Cöln . . .
Düsseldorf . .
Coblenz . . .
Trier , . . .
Aachen . . .

567,475
1,115,365

529,929
544,269
458,746

17,65
34,69
16,48
16,92
14,26

1690
2002
939
422
826

28,75
34,05
15,9?
7,18

14,05

^ 11,IN
— 0,»i4
— 0,51

9,74
.- 0,21

Summa . 3,215,784 100,00 5879 W0,00

Danach hat der RegierungsbezirkCöln, welcher nur 17,65",, der Geammtbevölterungder
Rheinprovmzenthält, zur Gesammtsmunie der Aufnahmenin Tiegburg ein nm 11,10°/,. höheres Con
tingent gestellt, als ihm nach seiner Bcvölkcrungsquotezukommt; der RegierungsbezirkTrier, der
16,92"/,,' der Gesammtbeuölkerung der Nheinprouiuzin sich, faßt, hat dagegen ein gegen seine Bevöl-
keruugsquute um 9,?4".„ zu geringes Contingentan Aufnahmen geliefert,währenddie übrigen Regie¬
rungsbezirke fämmtlich eine Aufnahme-Chiffre zeigen, die an ihren Bevölkernngs.Antheil nicht ganz
hmcmrcicht.Trier, uon fast gleicher Bevölkerung wie der Regierungsbezirk Cöln, hat also den vierten
Theil dcr Irren eingeliefert, die Cöln nach Siegdurg gesandt hat-, oder noch anders ausgedrückt,wenn
die Aufnahmenaus der ganzen Provinz in Siegburg nach dem Elnlicfcrnngsverhältnissedes Regie¬
rungsbezirksTrier in diesen 40 Iahreu erfolgt wäre», so würden im Ganzen nur 2491 , also 3388
Kranke wcnigerals wirklich aufgenommen,eingeliefert worden sein; wäre das Beitragsverhältniß des
RegierungsbezirksCöln dagegen maßgebend gewesen, so würde stch dre Zahl der Aufnahmen auf 9:,?5,
also um '3696 Kranke mehr als wirtlich aufgenommen worden, gesteigert haben, und zwar würden aus
den Regierungsbezirken:

Coblenz 1578 anstatt 939, also 639 Kranke mehr
Aachen 1365 „ , 826 „ 5" .,
Trier 162» „ 422 „ N98 „
Düsseldorf 3322 „ 2002 ,. 1^20 „

«iugeliefert worden fein. ,. . ^ ,^.. . „^ .. .., ^,
Es werden diese Zahlen schon genügen,um nachznweye», m welchem M'Mrhaltmy sur dle

Benutzung der Central .Heilanstalt der entferntesteRegierungsbezirkzn dem zunächst w ^tegburg gelegenen
steht: da'der Einwllrf aber nahe liegt, daß ans dem Regierungsbezirk Cöln eben wegeu ,emer Nach^
darschaft aus Gründcn der Bequemlichkeit uud Billigkeit etwa auch viele ungeeignete Fälle der yeücm-
swlt zugefügt sein »lochten, deren Aufnahmeam Ende besser unterbliebenwäre, so wird die Bcgrün-
octheit dieses Einwurfes uvch zu uuterfuchcn fein. Dies wird am besten geschehe» durch Begleichung
d°r Gencsungsprocente, welche auf die Kranke der einzelnenRegierungsbezirkefallen. Indem ich die
ihrer schwankendenBedeutung wegen uusichereZahl der Gebesserte,: gauz bei Seite lasse, führe ich die
absoluten Summeu der uon 1825 bis 1864 Geuefenen und die Procentzahl der Genesunge» zu den
Aufuahmenfür die einzelnen Regierungsbezirke an: , ^ ^,. . ^ ,, ^^ ^

RegiernngsbezirtCöln von 1690 Aufnahmen^0, ge»e,e»oder 4 ,77
,^ Düsseldorf .. 2002 „ 691 „ „ 34,52

/»

Coblenz
Trier
Aachen

939
422
826

691
332
139
29?

35,36
32,94
35,96
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Es steht also der NegiernngsbezirlEöln hinsichtlichdes Gencsnngsverhältnissesseiner Kranken
bei weitem günstiger als alle übrigen, der Regierungsbezirk Trier immer am ungünstigsten,um circa
<<",, die übrige» in der Mitte, circa 6—7" „ geringer als Eöln.

Der Grund der uugünstigerenHeilresultate der übrigen Regierungsbezirke liegt aber nur in
der späterenEinlieferungihrer Krankenin die Heilanstalt. Es ist ein Erfahrungssatz,der sich in der
Praxis aller Irren-Anstalten bestätigt und auch für Siegburg bereits wiederholt von Jacob i*) nachge¬
wiesen ist daß die kürzere oder längere Krantheitsdaner uor der Aufnahmein die Anstalt die größere
oder geringere Wahrscheinlichkeitder Genesungbedingt,oder daß mit der längeren Dauer der Krank-
heit die Hoffnung auf Genesungin sehr bedeutender Progressionsinkt. Wenn nun die entfernteren Be¬
zirke der Rheiuprovinzznm Theil wegen der Entfernung und der Schwierigkeitdes Transports der
Kranken zum Theil wegen der Unbetanntschaft mit der Anstalt und des Vorurtheils gegen dieselbe, ihre
Errett wie es thatsächlichder Fall ist, erst nach längerem Bestehen der Krankheit und sehr häufig erst
dann einlieferen, wenn ihre Aufregungund Gewaltthätigkeitgegen die Umgebung oder gegen sie selbst
die häusliche Verpflegung durchaus nicht mehr erlauben, so muß auch der Heilungserfolg ein um so
qerinqerersein. Eine Bcrgleichung des Antheils, der von der Gesammtzahl der Gencsuugeu während
des Bestehensder Heilanstalt ans die einzelnen Regierungsbezirke fällt, mit ihrem Antheil an der Ge-
sammtbevölterung der Provinz, ergibt auf das deutlichste, wie groß der Unterschied in den Genesungs-
procentenzu Gunsten des RegierungsbezirksEöln sich herausstellt.

Regier ungs-

Bezirk.

Procentantheil
an der

Gesammtvevölkerung
der Rheinprovinz.

Procentcmtheil
an den

in Siegburg erzielten
Genesungen.

Differenz
bei den

Procent
anthellen.

Eöln ....... 17,65
-'.4,69
16,4«
,6,92
14,26

32,6 >
.l!,9l
!5,34
6,42

1^,72

- 14,96
- 2,78

!,14
- 10,5)0
- 0,54

Summa . 100,00 100,00

Alle Regierungsbezirke, mit Ausnahme Eöln's, sind also znm Theil sehr beträchtlich,nntel
derjenigen Quote der Genesungen geblieben, welche nach ihrem Bcvültcrungssahefür sie erwartet werden
tonnte. Auf die Gefahr hin durch die Zahlen zu ermüden, muß ich doch tnrz auf die ungemeinepra-
Nische nnd materielleWichtigkeit dieses Verhältnisses aufmerksammacheu. Es leuchtet ein, daß die

, dl>v ^abl der Genewn^n oin^n ^beblicken Einfluß nickt blos mif K?« Mnbll^nd der ein-
Itische nnd materteileWtchttgtettdieses VerhaltmUS ausmertmm machen. 6s leuchtet em, daß ""
Vermehrung der Zahl der Genesungen einen erheblichen Einfluß uicht blos auf den Wohlstandder ein¬
zelnen betroffenen Familien, sondern auch auf das Armen Budget der bezüglichenGemeinden (Vermin¬
derung der Unterstützungsbedürftigen,Verringerung der Verpflegungskosten für Unheilbare) ausübe«
muß. Gesetzt nun den Fall, daß das Gcnesungsvcrhältnißfür alle Regierungsbezirkeebenso günstig
wie für den Regierungsbezirk Eöln (41,7?",,, feiner der Heilanstalt übergebenenIrren) gewefen wäre,
(und es hätte dieses selbst, wenn nur alle Kranke innerhalb der ersten 6 Monate ihrer Erkrankung i"
die Anstalt eingeführtworden wären, sich erfahrungsmäßigauf 60/,, steigern tonnen), so würden von
den aufgenommenen Kranken aus dem Regierungsbezirk!

») Vngl, !,, Ä. NerzllicherOcrich!Übel dil Wirts«!»!«,! der Hcilcmstol!zu Sicgbnrg, 1646. s,. 32 sqq.
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Düsseldorf anstatt Vi)l — ^6, also 145 mehr
Eoblenz „ 332 - 3!13, „ Ül .,
Trier „ 139 — I7U, „ 37 „
Aachen „ 29? - <j45, „ 48 ^^

in Snmnm 291 mehr

oder im Ganzen 20"/, mehr, als jetzt geschehen, genesen sein: eine Summe von Kranken, deren Ver¬
pflegung jetzt entweder den Angehörigen oder den betreffenden Gemeinden auf Lebenszeit zur Last fällt.

Es drängt sich hier unwillkürlich aber noch die Frage auf, was mit den 3700 Krauten, welche
nach dem Verhältniß des Regierungsbezirks Cöln aus den übrigen Regierungsbezirken während der 40
Jahre, daß die Heilanstalt bestanden hat, über die geschehenenAufnahmen hinaus zu erwarten waren,
geworden ist? Fast 1200 davon sind allein in dein Regierungsbezirk Trier zurückgeblieben.Sie werden
nur zum allergeringsten Theil von selbst genesen, der allergrößte Theil verkommen lind hoffentlich ver-
storben'fein; nnd doch hätten davon rechtzeitigin die Heilanstalt eingeliefert, »545, sage 1545, genesen können.

Aus der Heilaustalt würden also, wenn sie nur gleichmäßig von der ganzen Provinz benutzt
"ordeu wäre, 183«; Oencsungcu mehr als jetzt (2K.5) hervorgegangen sein. Wie steht es da nun um
die Wirksamkeit einer Provinz^ das Wohl der armen Irrender
Nheiulcmde?

Als Folgen der Eentmlisirnng aller heilbaren Irren der Provinz stellen sich also der Mangel
«" gleicher Zugänglichteit der einzigen Heilanstalt für alle Theile der Provinz und die entschiedene Be¬
nachteiligung der entfernteren Regiernngsbezirke vor den näher der Anstalt gelegenen durch die gerin¬
geren an ihren Kranken zu erzielenden Heilungserfolge heraus. Die 40jährige Erfahrung spricht also
weder hinsichtlichder principiellen Scheidung von Heil- nud Unheilbaren, noch hinsichtlichdee Eentrali-

sirmi., der erstem für die praktische Bewährung des in der Rheinischen Irrenpflege befolgten Systems.

Wenn ich mir erlaube, in Folgendem Vorschläge zur etwaigen Beseitigung der dargelegten
Mängel des Rheinischen Irrenwesens zur geneigten Prüfung zn unterbreiten, fo glaube ich au deren
Spitze die Forderungen stellen zu müssen, welche, begründet iu deu allgemein anerkannten Pflichten der
Hnmanität. in ihrer'Anwendung auf die Fürsorge für die auf öffentliche Pflege angewiesenen Irren
°" Rheinlande einem Widersprüche nicht begegnen dürften. Es ist ....... ^

1) die Forderung, daß alle Irren, welche einer Unterbringn^ m Anstalten bedürftig ,md
,^ ""d es ist dies bekanntlich die überwiegend große Mehrheit aller Irresemsfalle, - gleichviel ob zu
"w Heilung oder ihrer Unschädlichmachuug,eine Anfnahme in Amtalten fmden nmsten >velche lm
Stande'und verpflichtet sind, auf ihre Heiluug oder Besserung, jedenfalls aber ans d,e möglichste Er¬
leichterung ihrer «age hinzuwirken. ^„ ,,^ , ... . ^ ^m.^.s >>,.

2) Daß diese Anfnahme in die Anstalten auf das Möglichste be,chleunlgt(W gfall der
«"herigm Eutscheiduug über Heilbarkeit oder UnHeilbarkeit) und erleichtert (möglichst gleiche Zu-
UanglichM der Anstalten für alle Theile der Provinz) werde. . . ,.^ ^, ,. ^. , ^

Diese beiden Forderungen schließenden gewiß billigen Ansprnch „, ich e,n, daß /«n Kranker
"behaupt von der Wo lthat der Beobachtung resp. Behandlung von vornherein anschlössen m.d
sofort als .,,.f.,>,^».. >..„ n^,...,^,», ü,„>,'wieseu werde. Nach dem. was ich nur oben über die

^"ienigen Fachmäuneru'i» der Rheiuproviuz. welche» nach lauglahr.geu eigener Erfa r>.ng n,,d gediege-
3^r Sachkenntnis; das competenteste Urtheil zuerkannt werden uu.ß ,'owo Iacobi h" "lftuttich

^"iß für die Nothwendigkeit der rasche» Aufnahme aller Irrefemsfalle abgelegt, alv R.charz

^I^i m.d Nasse. Zeiischchl siir dir Beurche».»'!, >md Heilung der wnM.aftenSeelenz.iMnde. 1^.
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wiederholt <l»l4 in seiner Schrift „über öffentliche Irrenpflege" nnd I«tt4*) und Focke") haben
ihre Stimmen in gleichem Sinne erhoben.

Wie ist aber diesen Forderungen zu genügen? Es bieten sich zwei Wege, entweder Vergrö-
ßerung der jetzigen Eentral-Heilanstalt bis zu der Ausdehnung, daß sie alle zur Aufnahme augemel^
deten Kranken aus der Provinz ohne Weiteres in sich aufnehmen und so lauge verpflegen kaun, bis
ein gewissenhaft begrüudetes ärztliches Urtheil über die Krankheit und deu wahrscheinlichen Nusgcmg
gewonnen worden ist, oder Bertheilung mehrerer Heilanstalten in die verschiedenen RegierungS-
bezirke.

Der erste Weg — die Vergrößerung der Irren-Heilanstalt — würde zwar oer
Anforderung, daß die Schränken, welche setzt viele aufnahmesuchcnde Kranke von Siegburg abhalten,
fallen, nicht aber den Bedürfnissen der allgemeinen Zngänglichkeit und der raschen uud' ausnahmslose»
Zuführung der Kranken genügen, überdem ferner in der prattifchen Ausführung auf die größten Schmiß
rigkeiten stoßen. — Ich sehe hier ganz davon ab, ob die jetzige Anstalt in Sicgbnrg wieder in Stand
gesetzt,oder durch eine neue Anstalt ersetzt werden soll; es ist dies eine Frage, die ihre besondereErledi¬
gung zu fiudeu hat und nur infofern weiter unten in Betracht zu ziehen sein wird, als es sich um die
Ausdehnuugsfähigteit der jetzigen Anstalt bandelt.

Dagegen ist gegen die Errichtung einer großen Eentral-Heilanstalt für die Provinz vor Allem
geltend zu machen, daß deren allgemeine Zugäuglichteit immer noch eine sehr relative sein tauu, daß
derjenige Bezirk, dessen Grenzen die Anstalt in sich schließenwerden, vor allen anderen »uverhältnißmä
ßig bevorzugt wird nnd die übrigen sämmtlich in empfindlichem Nachtheile stehen werden nnd daß
für die Erzielnng der häufigeren und rascheren Aufnahme der Irren aus den letztern nichts gewonnen
sein wird.

Es würden also dieser Einen Anstalt die nachgewiesenenSchäden der Eeutralisiruug völlig
verbleiben. Sie wird aber außerdem an der Ausdehnung scheitern, die ihr gegeben werden müßte. Nach
den jetzigen Aufnahmen in Tiegburg und unter der so gering gegriffenen Voraussetzung der Nothwen¬
digkeit einer durchschnittlicheneinjährigen Aufenthaltsdauer für einen Kranken bedarf die Eentral Heil
anstatt :>!»>, mit Hinzurechnung der jetzt alljährlich abgewiefeueu Fälle ^<i!» Plätze. Es ist aber außer
Zweifel, daß sofort eine beträchtliche Steigerung der Anmeldungen stattfinden wird, wenn nicht mehr
das Kriterium der unbedingten Heilbarkeit vor der Annalnuc gefordert wird, da jetzt viele Fälle, die
als ungünstig von vornherein betrachtet werden, gar nicht zum Aufnahmeuorschlage kommen. Diese Zahl
ließe sich genau nur danu bestimmen, wenn mir die Höhe der jährlichen Aufnahmen in den zahlreichen
Pflegeanstalten, mit Ausnahme natürlich der von Siegburg dorthin Versetzten, bekannt wöre. Da die-
ses nicht der Fall ist, so beschränkeich mich darauf, nach Analogie der aus dem Regierungsbezirk Eöln
der Heilanstalt jährlich zugeführteu, also jedenfalls einer Äustaltöuerpfteguug bedürftigen Kranken (wobei
ohnehin die direct aus dem Regierungsbezirk Eöln in Pflegeanstalteu gebrachte» nicht eiugerechuet sind)
die Zahl der Aufnahmebedürftigen iu deu übrigen Regierniigsbezirke» zu berechnen welche jetzt nicht in
die Heilanstalt eingeführt werden, künftig aber doch Aufnahme verlangen könnten. Es sind dieses min¬
destens weitere l^!»-2W Kranke jährlich. Mit den obigen l>6() ergibt sich demnach eine Suuuue von
miudesteus 54U—5>WKranken, welche die Eeutralaustalt i» sich fasse» müßte. Eiue so hohe ^ahl jähr'
licher Aufnahme» würde aber die Möglichkeit einer einheitlichen ärztlichen Leitung ausschließen' und es
ist, wie schon gesagt, die übereinstimmende Ueberzeugung unserer deutschen Psychiatrie, daß die' AuSdeh
nung der Anstalten, in denen eine wissenschaftlicheindividuelle Behandlung der einzelnen Kranken »och
stattfinden soll, nicht die Krantenzahl von höchstens M> überfchreitcn soll. Hier dürfte denn auch der
Ort sein zu erwähnen, daß es geradezu unmöglich sein würde, der jetzige,, Heilanstalt eiue für diese»
Zweck genügende Ausdehnung zu geben, da deren räumliche ^age die Vergrößerung bis zur Beherber¬
gung von 3<», Kranken nur mit Aufopferung der wichtigsten Grundsätze für die Irrenbehandlung ge<

-") .«°!i!>,chr Zeitung Nru. 20!». «) ,«ulm,chc ZcM!>,q, lX<!4, N«. NO.
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stattn, würde, wie ich dies in der dem Provinzial Landtagevon I8l>4 eingereichten Dentschrift darzuthun
mich bestrebt habe.

Wir werden also auf den zweiten Weg, die Vertheiln,,«, der Heilanstalten in ver¬
schiedene Theile der Provinz, hingewiesen.

Bevor deren Zahl und Größe besprochenwerden kann, wird zunächst die Frage nach ihrem
Charaktererörtert werden müssen. Sollen es wieder reine Heilanstalten kleinern Umfangs, die nur
die prcisumtio Heilbaren aufnehmen,oder sollen es Anstaltensein, in denen alle Irre ihres Bezirkes
wenigstens zunächst Aufnahmefinden, abgesehen von ihrer Heil- oder Unheilbartcitund abgesehen davon,
ob der Zustand der Kranken ein längeres Verbleiben verlangt oder eine anderweitigeVerpflegung
später gestattet? - Der Gedanke in jeden, Regierungsbezirkeeine kleine reine Heilanstalt von etwa
50 Kranken, getrennt von den Pflegeanstalten, zu gründen, ist vor mehr als 20 Jahren von
Nlcharz in der oben angeführten Schrift empfohlen worden, Es scheint zwar nicht, als ob
Nicharz noch jetzt derselben Ansichthuldigte, da er im vorigen Jahre (Kölnische Zeitung Nr.
2W), unter entschiedensterVerwerfung der scharfen Trennung der Anstalten für Heilbare und Un¬
heilbare, für die Rheinprovinz wenigstens Z 4 durch das Land verbreitete, zum Zwecke der Hei¬
lung wohl eingerichteteIrren-Anstalten verlangt, aus denen Unheilbare nicht mit Acngstlichkeit
entfernt gehalten zu werden brauchen, in die vielmehr die.Kranken, für welche Hülfe möglich ist
Und aus öffentlichenMitteln nachgesuchtwird oder für die wegen ihres Verhaltens Privatpflcge
unthunlich erscheint, zu jeder Zeit und ohne vorherige Begutachtung ihre« Zustandes Auf¬
nahme finden könnten.

Daß für diefe Forderungen kleine Anstalten von je 50 Kranken in den einzelnen Regie-
gterunasbezirkennicht ausreichen, liegt auf der Hand, da einzelne Regieruugsbezirkein den letzten
sünf Jahren schon bei weitem mehr Kranke jährlich nach Siegburg senden (Düsseldorf über 100,
6ö'ln circa 80). -- Die von den Pflcgcanstalten getrennten kleinen reinen Heilanstalten würden
"ber mit der fehlerhaften Organisation der Scheidung der Kranken nach vermeintlicher Heil- oder
UnHeilbarkeitnach wie vor behaftet bleiben, sie würden die rafche Einführung auch der Heilbaren,
die vorber zu begutachten wären, nicht fördern, sie würden die baldige Entfernung der präfmntiv
Unheilbaren aus ihrer Mitte auch ferner verlangen müssen, sie weiden endlich, vermöge ihrer
"einen Krankenzahl, da sie doch alle Einrichtungen zur Heilung entbalten und mit einem vollstän¬
digen Verwaltungspersonal verschen sein müßten, unverhältnißmäßig große Kosten der Einrich¬
tung und Verwaltung erbeischcn. Der Urbeber dieses Vorschlages war desbalb selbst genöthigt,
scho'' «ilcicl' bei der Veröffentlichungdesselben(1844, a. a. O. Pag. 44) den unbestreitbaren prin¬
cipiellen Vorzug der verbundenen Heil- und Pflegcanstalten zuzugestehen und ich darf umsomchr
bmzufügeu, daß seine damaligen Vorschläge von der Wissenschaft der Pfhchiatrie auch nirgends als
lebensfähig anerkannt worden sind, da der Autor selbst, wie schon angeführt, sie aufgegeben zu
Wben scheint.

Die verbundene Heil- und Pflegeanstalt ist es demnach allein, welche im
Stande ist, den Ansprüchen einer möglichstvollkommenenIrrcnfürfurge zu einsprechen und schauen
""r um uns in die anderen Provinzen des preußischenStaates nnd weiter in die übrigen Staa-
len des deutschenVatcrlandes, so finden wir dieses Princip der Organisation so unbedingt aner-
t"nnt, daß in den letzten 20 Jahren jede der zahlreichen neuen Einrichtungen zu verbundenen
Heil- und Pflegeanstalten bestimmt worden ist und daß die wenigen noch aus der früheren Zeit
bestehenden reinen Heilanstalten ihre Umgestaltung in verbundene Heil- und Pflegeanstalten schon
"fahren haben oder ihr dock jetzt entgegengeführt werden.

Ich fasse die Vorzüge der verbundenen Heil^ und Pflegeanstalt, die zum Theil
^"n im Vorhergehendenzur Sprache gekommen sind, uuter der Voraussetzung,daß mehrere solcher
^"stalten vertheilt in der Provinz bestehen würden, nochmals kurz zusammen:

' die verbundene Heil- und Pflegeanstalt ist allen Kranken, die Hülfe bedürfen, sofort zugäng.
l'ch, da sowohl ihre Nähe als der Wegfall der Aufnahmeschwicrigkeiten die raschere Ausnahme
bedingen; ^
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2. die raschere und uugehiudertc Zuführung der Krauten verspricht mit Sicherheit ungleich günstigere
Heilnngserfolge.

3. Diese beiden Vortheile erwecken und Heden das unbedingt nöthige Vertrauen der Bevölkerung
zu der Anstalt, uud diese kann ihre Bestimmung erst dann in vollem Maße erfüllen, wenn sie
mit dem Bezirke, der auf sie angewiesen ist und der darum nicht zu ausgedehnt sein darf, durch
ihre Beziehungen mehr und mehr verwächst. Das erhöhte Vertrauen führt einerseits die Kranken
rascher in die Anstalt und andererseits vermag die Anstalt bei einem enger gezogeneu Aufnahme
bezirke auch die bei einer Centra! - Heilanstalt unmögliche uud doch so nöthige Fürsorge für die
genesen Entlassenen auszuüben.

4. Die unhaltbare und uubillige Entscheidung über Heil» oder Unheilbarleit wird ganz vermieden
oder doch so beschränkt, daß sie nur nach ausreichender Beobachtung und Behandlung der Kranken
in einer Anstalt zu erfolgcu hat. Die Kranken werden auf diese Weise des ihnen gebührenden
Rechtes theilhaftig, daß die Dauer ihres Aufenthalts iu der Anstalt sich nach ihren wirklichen
Bedürfnissen und nicht mehr nach dem erclusivcn Eharatter der Anstalt zu richten hat.

5. Die Nachtheile der Versetzung aus der Heil iu die getrennte Pslegcanstalt werden vermieden
(Härte für die Kranken und deren Familien, Kosten und Schwierigkeiten des Transportes.

U. Die Administration der verbundenen Heil nnd Pflegeanstalt muß sich gegen die absolut getrennte
Heil- und Pflegeanstalt finanziell günstiger stellen in Folge der Ersparung au den allgemeinen
Verwaltungskosten incl. Verwaltungspersonal und der ungleich leichteren Möglichkeit, die Arbeits¬
kräfte der Anstalt durch besseres Iueiuandergreifen, methodischereAnordnung und größere Mannig
faltigkeit der Arbeiten für die Anstalt nutzbarer zu machen, iudem das administrative Ziel der
gemischtenAnstalt immer auf Verminderung der Verpflegungskosten für die Heilbaren olme Stei^
gernng der Kosten für die Pfleglinge gerichtet sein soll.

7. Der Arzt der verbundene!! Heil- und Pflegeanstalt wird in den Stand gesetzt, den Verlauf der
Krautheit vollständig zu beobachten und die wissenschaftlichenVortheile der Epitrise, die an der
getrennten Anstalt unmöglich, zu genießen.

Ich enthalte mich der weitern Ausführung dieser Vortheile, deueu sich noch mancher für das
innere ^eben der Anstalt' und die Behandlung der kranken wichtige Vorzug anreihen ließe, uud wende
mich zu der NächstliegendenFrage, wie viele solcher Anstalten dann aber für die Nheiulande etwa
erforderllich sein möchte».

Um diese Frage ganz gründlich zu beantworten, würde allerdings die Zahl der sämmtlichen
Irren der Nhmivrovinz bekannt sein müssen. Wie wünschenswert, eine statistischeAufnahme der Irren
überhaupt sein wird, ist schon wiederholt von meinein letzten Amtsuorgänger, der auf die günstigen
Erfolge, die durch solche regelmäßige Zahlungen in der Provinz Schlesien für die Irrenpflege erreicht
worden sind, aufmerlsam gemacht hat (Jahresbericht von I«ttl» >md tl^,I), ausgesprochen worden.
Hoffmann sagt ganz richtig, daß durch die statistische Grundlage die Organisation des Irrenwesens
erst einen festen Nahmen erhalte und auf sicheren Boden gelange, von dem ans zu erkennen und nach¬
zuweisen sei, welche Früchte das auf die Irrenpflege verwendete Kapital trage uud zu tragen vermöge
und welche Hindernisse in Mängeln der Einrichtung, des Zusammenwirkens der betreffenden Anstalten
»der iu Kraulheitsheerdeu und socialen Schäden dem vollständigen Erfolge noch im Wege stehen. Viel^
leicht ist der gegenwärtige Augenblick, wo eine Organisation der Irrenpflege berathen werden soll,
geeignet, die erwünschte Anreguug zu einer solchen statistischenErhebung für die Nheinprovinz zu geben.
Indessen ist es doch thunlich, aus der Analogie der Nachbarstaaten, die fast alle genaue Zahlungen in
den letzten Jahren in Veranlassung der Errichtung neuer Irrenanstalten vorgenommen haben, auf die
Zahl der Irrcu iu der Nhcinprovinz annähernd zu fchlicßen. In Nassau fand man l«5ti einen Irren
auf ?>7« Einwohner, in Oldenburg 1855 gar einen Irren auf lM», in Hannover 1«<>0 einen auf 5t",
in Nraunschweig einen auf 557, in Waldeck einen auf 464, iu Hessen-Darmstadt l«53 einen auf MW,
in Baden 1852 einen auf 50!» u. s. w. (stets incl. der von Geburt au Blödsinnige».) Nimmt man
das als durchschnittlichfür Deutschland allgemein geltende Verhältniß von einem Irren auf 5»)«» Ein-
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wohner für die Rheinlands an, so ergibt sich bei einer Bevölkerung,die an 3^ Millionen jetzt reichen
wird, die Zahl von 7000 Irren und Blödsinnigen in der Rheiuprovinz. Bei der Organisation der
Irrenpflcge rechnet man aber nach der Erfahrung solcher Staaten, deren centralisirtcs Irrenwesen dafür
sichere Beläge an die Hand gibt (Frankreich, Belgien, Baden) darauf, daß mindestens ein Drittel
sämmtlicherIrren der Anstalt'spflege bedürftig ist sin Holland sogar 5«"/,,)', danach würden in der Rhein-
Provinz etwa 23U0 Kranke in Anstaltenunterzubringensein, während Ende 1860 nach amtlichem Aus-
weis nur circa I40N in den sämmtlichen Irren-Anstalten der Provinz sich befanden, jetzt nach Eröffnung
Mehrerer neuer und Vergrößerung alter Pflegeanstalten diese Zahl etwa auf UiOO zu berechnenfein
wird. Auch diese Verechunugbestätigt also den aus den Erfahrung von Siegburg gewonnenen«chlnß,
daß für die Unterbringungder Irren in der Provinz noch nicht genügend gesorgt ist.

Die Größe der verbuudeueu Heib und Pflegecmstalten nun aus dem schon angegebenen Grunde
zu 40l, Krauten angeiwmmen,würden "also etwa fünf solcher Anstalten für die Provinz nothwendig fein.
Da nun aber schon mindestenscirca 70>, Irre jetzt als Pfleglinge in öffentlichen Pflegeanstaltenuuter>
gebracht sind (in der Departcmentalcmstaltin Düsseldorf, in dem Anuunciatenhausein Aachen, in der
PftegeanstaltSt. Thomas, im «audarmenhcmsezu Trier, uebeu verschiedenen kleinerenstädtischenAn-
stalten) und auch die auf mehr als HN0 Personen zu veranschlagenden Uranteu der Privataustalten für
höhere Stände incl. der Blödsiunigenaustaltzu M.-Glcidbach,der öffeutlicheu Irrenpflcge nicht in An-
rechnung zu bringen sind, da ferner Siegbnrg selbst mit 200 «ranken abzuziehen ist, so würde sich also
m Wirtlichkeit, die Erhaltung der bestehendenEinrichtungenzur Aufbewahrungvon Irren vorausgesetzt,
das Bedürfniß geringer stellen.

In der bisherigenAusführung habe ich gesnchl, die Frage nach dem Bedürfuiß einer allge¬
meinen Aenderungder Organisation der Irreupflegc zu beantwortenund den quantitative»Mangel der
Irrenpflege für dir Rheinprouinzmöglichst nachzuweisen.Von der Erledigung der ersteren Frage wird
freilich die Beantwortung der zweite», wie dem vorhandenen Bedürfnisse der Unterbringungeiner grö¬
ßeren Zahl vvn Irren etwa zu genügen sei, völlig abhängen. Ich bin mir bewußt, weu» ich darüber
"nige Worte hinzufüge,mich an'f ein Gebiet zu begeben, welches wegen der dabei zn berücksichtigenden
einmal bestehendenVerhältnisse,wegen der zahlreichen auf das augenommeue Svstem hin schon entstau
denen Schöpfnngeuim Gebiete der Irrenpflege, wegen des Mangels an Eentralisirung der Irrenpflege
m den einzelneu Regierungsbezirken nnd dgl. m. so außerordentlich ,chwier>gist, daß es unr d,e ^ache
der Vertreter der Provinz im Verein mit der obersten Verwaltungsbehörde,em kann, dann leitende
^Nuen aufznfiudeu und dieselben ans das Bestehende nnd NeuzuschaNende anznweudeu. Darum kann
'ck, für diese Bemerkungenmir nur eine besondere Nachsicht erbitten.

Principiell würde es gewiß das Richtigste se.u, weun nach

rer P

^^ün^elhaft m7be37gesorgl lein" der'Ueberblict über das Bedürfniß nnd die nöthigen Ver-
pflegungstminiauf das Ganze erleichtert. . ,„ ., , - >!,.«> !..

Principiell würde "s ferner allem richtig sein, wenn >eder Regiern,igsbez,rt eme ig ue m
!"ner Mitte gelegene, verbundene Heil uud Pflegeaustaltve,aße, ausge ehnt genug deu A>i,pruche>
'""er ^rreup leae ,» ae,maen Die einzelnen Negiernngsbezlrke ,md vollkommen gro,; genng, um eine

Irrens?^g^ ' bevölkernz« können. Düsseldorf wür.e dmnit mcht ei.rma aus-,-,>^,,.„ ,,, , ^ '-' , ,H »^!«^n ,,<>diirfeu.>Auf !>l»0"!>00,0»»0 Einwohner md immer
lucheu, Aachen dagegen nnr einer etwas kleinern !xonr,in., , , / ,
3^><> .,><> '. . <<^ . ^..^.., ^l,' Umschau im Gebiete der praktl cheu Irren-peiltuude
'^"'-400 iinterzubringende Irre zu rechnen; du um^uu ». ^ , / ^,, <^
" Deutschland uud deu angrenzenden «ändern zeigt dies zur neiinge

Ob aber eine solche Eentralisitation des Irre»we,ens fnr w Rheinprovmzzn Ze. och
'"«glich oder ob die bestehende»Einrichtungen zur Vewahrnng nnhe.l arer ^rre,i dieselbe., unzu-
lMss oder nnr theilweis/zulässig mache», steht nicht zu meiner Beurtheilung.
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In der Voraussetzung, daß die größere Wahrscheinlichkeitfür die letztere Alternative
vorhanden ist, würde es aber doch dringend wünschenswerth sein, daß wenigstens an mehreren
Orten Anstalten geschaffen würden, welche zugleichzur Heilung und zur Pflege der Irren dienten
und dadurch der Bevölkerung der Provinz zugänglicher wären, als Siegburg bis jetzt nachge¬
wiesener Maßen ist.

Wenn man auch die principiellen Forderungen iu Berücksichtigungder praktischen
Schwierigkeitenmöglichstherabstimmt, so würde von jenen doch immer soviel übrig bleiben, daß
mindestens an drei verschiedenenStellen solche Anstalten hergestelltwerden müßten und etwa die
benachbarten Regierungsbezirke zu diesem Zwecke vereinigt würden. Eine Heil- und Pflegeanstalt
für die Regierungsbezirke Cöln und Aacheu, die zur Zeit noch keine öffentliche Pflegeanstalten be¬
sitzen, eine zweite für Coblenz und Trier, eine dritte für den Regierungsbezirk Düsseldorf würden
neben den bereits bestehenden Einrichtungen zur Aufbewahrung Unheilbarer zunächst genügen.
Die erste müßte freilich ein Neubau und zwar mit Rücksicht auf das brennende und allgemeinan¬
erkannte Bedürfniß der klinischenAusbildung der Studirenden der Medicin womöglich in der Nähe der
Rheinischen Universität, werden; die dritte, deren Verbindung mit der ^rrenpflegeanstalt zu Dussel
dorf wegen deren Größe uno Lage wahrscheinlich größeren Schwierigkeiten begegnen dürfte,
würde ebenfalls neu zu schaffen sein.

Zur Vervollständigung der Fürsorge würde nuu freilich noch das Vorhandensein einer
sogenannten Siechenanstalt gehören, in welcher auf der tiefsten Stufe des Blödsinns stehende,
mit Sinnesverluftcn behaftete und epileptischeIrre, welche alle für ei.:e Heil- und Pflegcanstalt
nicht mehr geeignet sind und innerhalb dieser nur schädlich auf die übrigen Kranken wirken, Auf¬
nahme finden könnten. Ob für solche und zwar aus der ganzen Provinz zu Vereinigende etwa
das erweiterte und hygieinischreformirte Sicgbnrg ein Unterkommen bieten könnte (Richarz,
Focke), würde näher zu erwägen sein.

Dies sind Betrachtungen, zu denen mich die Untersuchung des gegenwärtigen Zustan¬
des des RheinischenIrrenwcsens geführt hat und die ich aus gewissenhafterPrüfung des Gegen¬
standes gewonnen zu haben glaube, und ich darf mit Wahrheit versichern,daß nur das Bewußt¬
sein der Pflicht mich gedrängt hat, sie mit der gehorsamst-n Bitte vorzulegen, deren Inhalt,
welcher Fragen von der eingreifendsten Wichtigkeit und Bedeutung für das Wohl und Wehe
der irren Bevölkerung der Provinz behandelt, geneigtest einer eingehenden Prüfung werth halten
zu Wolleu.

Sieg bürg, den 4. Februar 1K65.

Der Director der Irrenheilanstalt:
l>. Nasse
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Xro. 2.

Entwurf eines Regulativs
über die Leitung und Verwaltung der in jedem Rheinischen Regienmgs-Beznke zu erbauenden

Irreu-Austalt mit vorausgeschicktenMotiven,

Auf dem ersten Landtage im Jahre 1826 wurde den Ständen der Provinz ein Regulativ ^giuativ ^ Entwurf
mr Siegburg zur Begutachtuug' vorgelegt, welches mit einigen von den Ständen gewünschten ^, ^U F°Mch
Hbänderuugen durch den Allcrh. Landtags-Abschiedvom 13. Juli 1827 gesetzlichfestgestellt wurde;
" Folge dessen erfolgte dann durch das Königl. Oberpräsidium am 12. November 182? das jetzt
M Recht bestehende Regulativ. — Erwägt man nuu, daß im ß. 2 dieses Regulativs die Zahl
der Mitglieder der mit der Leitung der Anstalt beauftragten Verwaltuugs - Commissionauf 4
Mtssesetzt ist, von denen zwei von den Ständen gewählte Abgeordnete und zwei durch das Ober¬
präsidium zu ernennende Staatsbeamte sind; erwägt man ferner, daß nach §.4 dieses Regulatives
"»er dieser Staatsbeamten Vorsitzenderder Commissionist, dessen Meinung bei Stimmen-Gleichheit
U"ch tz. 17 des Regulativs entscheidendist, und daß weiter nach 8- 7 und !> die Etats und
^echnungeu der Anstalt vou der Commissiondem Oberpräsidium zur Bestätigung resp, schließlichen
«Vision eingereicht werden müssen, und nur die Nechnuugen vom Oberpräsidium dem Landtage

zur Beurtheilung mitgetheilt werden, — so wird jedem Unbefangenen einleuchten,daß bei
dieser Prouinzial-Anstalt von einer nur etwa selbstständigenMitwirkung der Provinzial-Stände
'"rgendwo die Rede sein kann.

Der erste Provinzial-Landtag erkannte dieses schon an und beantragte deshalb die Fassung
des tz. 4 heg Regulativs dahin:

„daß das Oberpräsidium eines der vou den Ständen gewählten Mitglieder
zum Vorsitzendenzu ernennen habe;"

wodurch alsdann bei Stimmen-Gleichheit die entscheidende Stimme bei den Stauden beruht hätte.
Indessen wurde im Landtaqs-Abschicdevom Ui. Inli 1827 diese Fassung Allerhöchsten

Dlts abgelehnt.
Seitdem haben die Provinzial-Stände zum öftercu, zur Erreichung eines größeren

^wflusfts auf die Augelegenbeiten von Siegburg, die Abänderung des erwähnten Regulativs
beantragt, und namentlich auf den Landtage,! von 1845 und l851, worauf indessen der Erlaß
des Ober-Präsidiums vom 15). September 1852 erfolgte, daß die Königlichen Miuisterien den Antrag
abgelehnt hätten. Ein nicht besseres Loos hatte ein ähnlicher Antrag der Stände auf dem Land-
lag,c von t«52, der gleichfalls durch den Landtags-Abschied vom 2. October 1854 Allerhöchsten
"M verneint wurdet

Die von den Landtagen 1854, 1856 und 1858 bei dem KöniglichenOber-Präsidium
gesiellteuAnträge hinsichtlich größerer Einwirkung der Stände bei dem Rechnungswesen der
"N'talt wurdcu gleichfalls durch die Ober-Präsidial-Erlasse vom 6. October 1856, 12. Decbr. 1858
"° 28. October 186» zurückgewiesen.

^ In diesem Stadium liegt nun diese Angelegenheit gerade in dem Augenblicke,wo der
^"viuzial-Laudtag im Begriffe steht, den Beschlußzu fassen: die Central Anstalt Siegburg eingehen
"d dafür 5 neue Provinzial-Anstalten, und zwar in jedem Regierungsbezirkeeine zu baueu, und

^ "sür einen Kostenaufwand bis zu 2 Millionen Thaler zu verwenden."
Und

3«
Es drängt sich die Frage mächtig auf, ob »icht der jetzige Augenblick der geeignete sei,

,"° zwar bevor man zur Ausführuug des Baues der neuen Anstalten schreite, die Abünderuug
. ^ Regulativs resp, die Festsetzung ueuer Regulative für jene Anstalten herbeizuführen, denn
un? ^ ^"^ Einwirkung der Stände schon bei der Ccntral-Anstalt Siegburg so fühlbar war
Nd eiue Aenderung den Stünden als ein dringende« Bedürfniß erschien,um wie viel mehr wird
"es dann bei 5 Anstalten derFall seiu, wenn der Präsenzstand in denselben denjenigen von
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Sieqburg vielleichtum das vier-, wenn nicht fünffacheübersteigt.— Es fcheint der jetzige Zeitpunkt
um 'so mehr als der richtige bezeichnet werden zu sollen, als sich die Gesetzgebungseit den in
dieser Angelegenheit noch zuletzt im Jahre 1854 erlassenenAllerhöchsten Bescheiden bedeutend
verändert hat,' indem namentlich durch die Städte-Ordnung von 185U den Stadtgemeinden die
selbstständige Verwaltung ihrer Angelegenheiten überlassen wird; und eine eben solche Selbst-
ständiqteit' in Angelegenheiten der Provinz wird doch der Landtag zu beanspruchen in seinem
Rechte sein, und zwar um so mehr, als in der Provinz Westfalen diese größere Selbstständigkeit
für den Provinzial-Landtag schou seit lange besteht.

Aus diesen Gründen wird beantragt, daß die Commissionresp, der Ausschuß dem Land¬
tage empfehlen wolle, im Falle der Annahme der ? Resolutionen noch eine 8. wie folgt, hinzuzusetzen:

„Die vorstehenden ? Resolutionen sind als ein Ganzes zu betrachten, und
wird die Bewilligung der in Rede stehenden zwei Millionen Thaler, von der Allerhöchsten

"Bestätigung aller dieser Resolutionen, sowie davon abhängig gemacht, daß das für die
"Verwaltung der 5 neuen Anstalten vom Landtage in Vorschlage gebrachte Regulativ
"die AllerhöchsteBestätigung finde. — Der in der 7tcn Refolution erwähnten, noch zu
"wählenden Commission wird die Vollmacht ertheilt, zur Feststellung des Regulativs
,,mit den betreffenden Behörden im Namen des Landtages zu verhandeln, und un-
,beschadetder in dem Entwürfe ausgedrückten Selbstständigkeit des Landtags die erfor¬
derlich scheinenden Abänderungen in demselbenfestzusetzen."

Düsseldorf, den 4. December 18<>5>.

gez. Frhr. Raitz von Frentz.

N egu la tiv

über die Leitung und Verwaltung der in jedem Negierungs-Bezirte zu erbauenden Irren-Anstalt.

5 >.

Die in jedem Regierungs - Bezirke der Rheinprovinz zn erbauenden Irren-Anstalten sind
Provinzial Anstalten, über welche das Ober Präsidium der Provinz die Oberaufsicht führt. Pfleg¬
linge werden nur, soweit der Raum der Anstalt es gestattet, in der Anstalt behalten.

Die allgemeine Leitung einer jeden dieser 5 Anstalten führt eine gemischte Commissiou, welche
aus 3 von dem Landtagealle zwei Jahre neu zu ernennenden oder zu bestätigenden Abgeordneten der
Rheinischen Proviuzial-Stände (aus dem II,, HL »ud l^ Stande je einer), und aus zwei durch daS
Oberpräsidiumzu ernennenden Staatsbeamten, deren Einer Medizinalrath sein muß, besteht.

Dem Oberpräsidiumsteht jede nöthig scheinende Abänderung der Wahl dieser beiden Beamten z«.

s- 4.
Derjenige Staatsbeamte, welcher vom Oberpräsidium dazu ernannt wird, bleibt beständige!

Vorstand der Commission.
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8. 5.

Die Gegenstände der Geschäftsthiitigtcitder Commission sind:
l>. die obere Leitungder ökonomischenVerwaltung in allen einzelnen Theilen,
i». die Aufsicht auf die Verwaltung der Fonds, des Kassen- und Rechnungswesens,
?. die obere Aufsicht und Disciplin über des Officianten-Personal.

Die bestehenden Reglementsund sonstigen Bestimmungendienen der Commission hierbei zur
Richtschnur. Der Commission wird jedoch zugleich die Befugniß ertheilt, soweit es ohne Gefährdung
des Zweckes geschehen tann, angemessene, im Geiste der Sparsamkeit vorzuschlagendeAbänderungenund
Zusätze zu veranlassen.

tz. 6.
Alles, was auf die medicinische,Psychische und diätetische Behandlungder Kranken Bezug hat,

gehört zum ausschließenden Geschäft des Directors der Anstalt, es darf jedoch ohne höhere Genehmigung
eine Ueberschreitung der etatsmäßigen Ausgaben durch Heiluersuche uicht veranlaßt werden, sowie denn
überhauptdie Commission auf die Behandlung der Kranken im Allgemeinenihr Augenmerk zu richten
und ihre Bedenken dem Director mitzutheilen, oder vorkommenden Falles dem Obcrpräsidiumeinzu-
berichten hat, welches alsdann dem nächsten Landtage die Sache vorlegt.

s- ?-
Die Kosten der Neubauten der 5 Anstaltenträgt die Provinz, dahingegen die baulichen

Unterhaltung^ sowie die allgemeinen Verwaltungs-Kostenjeder Anstalt, nebst den Verpflegungskosten
derjenigen Kranken, welche Freistellengenießen, wie bisher von jedem einzelnen Regierungs-Bezirke für
seine Anstalt aufgebracht werden.

8. 8.

Die Commission entwirft alle drei Jahre den Verwaltungs- Etat, welcher in dreifacher
Ausfertigungdem Ober-Präsidium einzureichen,und von diesem dem Landtage zur Bestätigungvorzu¬
legen ist. Der Landtag hat darüber zu wachen,daß diejenigen Kosten der 5 Anstalten, welche der
ganzen Provinz zur Last fallen, jedem Regierungsbezirke nach dem bestehendengesetzlichen Vertheilungs-
Modus zugeschrieben, und mit denjenigen Kosten, so jedem Regierungsbezirke speciell zufallen,aufge¬
bracht werden. Ein Exemplar des festgesetzten Etats aller fünf Anstalten ist an das Oberpräsidium
""zureichen, welches hierauf die Königlichen Regierungen mit näherer Weisungversieht.

§. 9.

Sie hält darauf, daß die Führung des Kassen- und Rechnungswesensnach den er¬
theilten Instructionen erfolgt. Sie ordnet von Zeit zu Zeit außerordentlicheKasfen-Neuisionen an,
l^en Monat wird aber durch den Director der Anstalt die Kasse regelmäßig revidirt, welcher die
Nevisions-Protokolle dem Vorsitzenden der Commission zu übersenden und dieser solche der Commission
b" ihrer nächsten Versammlung vorzulegen hat. Bei sich ergebenden Unrichtigkeiten in der Kassen-
fuhrung ist von dem Revisor sogleichnach Vorschrift der Gesetze zu verfahren.

§. 10.

Die jährlich vor dem letzten März durch die Kassen-Verwaltung einer jeden Anstalt in drei-
facher Ausfertigung über das verflossene Jahr zu legende Rechnungwird von der Comnusston vor-
"vidirt und demnächstan das Ober-Präsidium eingereicht, welches sie mit den Bemerkungen der
Immission dem nächsten Landtage zur schließlichen Revision und Dechargirung vorlegt. Der Landtag
5" ein Exemplar der also festgestellten Rechnung dem Ober-Präsidmm einzureichen.

ß. 11.

Alle baulichenEinrichtungenressortiren von der Commission,ohne deren Billigung leim
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Bauten statthaben dürfen; dringendeReparaturen bis zu 15 Thaler taun der Director der Anstalt
ausführen lassen.

Der Director der Anstalt wird auf den Vorschlagdes Landtags vom Staate ernannt; der
zweite Arzt die Geistlichen, der Hausvater, der Oekonom, der Oberwärter, die Obcrwärterin, und
der Thorhüter werden von der Tommissionauf den Vorschlag des Directors provisorischernannt,
die definitiveErnennung steht dem nächsten Landtagezu; der ärztliche Assistent uud alles uutere Dienst-
personal werden von dem Director selbst angestellt, doch sind Anstellungenauf Lebenszeitvon Seiten
des Directors nicht ohne Genehmigungdes Landtags gültig.

8. ".
Bei Pflichtwidrigteitenvou Offizianten uud anderen Angestellten erfolgt die Entlassung vom

Staate von der Commission unter nachträglicher Genehmigungdes Landtags, oder von dem Director,
je nachdemdie Ernennung des zu Entlassenden stattgehabt hat und nicht etwa durch Annahme auf
Lebenszeit, Feststellung einer Kündigungsfrist,oder sonst durch eine Bedingung das Recht zur Entlassung
beschränkt worden ist.

tz, 14.

Die den Officiantcn zu bewilligendenBesoldungen und Gratificationeu werden von der
Commission bestimmt, jedoch innerhalb der hierzu bestimmten Etatssummen.

Eine Ueberschreituug der Etatssummen darf in keinem Falle Statt finden, außer c, lf den
Autrag der Commissiou und mit Genehmigung des Obcrpräsidiums.

Pensionen werden nur vom Landtagebewilligt.

s- "
Die Erfordernissezur Aufnahmewerden durch das Reglementder Anstalt bcst>i> >'.

8- 1U-
Freistellen werden nur auf bestimmte Zeit und zwar auf die Dauer eines Jahres gegebeil;

diese Frist kaun ausnahmsweiseauf Antrag des Directors durch Beschluß der Verwaltuugs- Commis¬
sion bis zu zwei Jahren erstreckt werden. Die Bestimmuugüber die Aufnahmezu Freistellenerfolgt durch
die bezügliche Regierung; dagegenentscheidetdie Verwaltungs-Commissionausschließlichüber die Aufuahme
von Pensionairen, doch wird es dem Director frei gelassen, in dringendenFällen in Gemäßheiteiner
ihm durch die Commission zu ertheilenden Instruction provisorische Aufnahmeder Penfionaire zu verfügen.

Die nach verschiedenen Klassen abzustufeudenVerpflegungssätze für Penfionaire in den einzelnen
Anstalten werden auf den Vorschlag der betreffenden Verwaltungs-Commission für jeden Regierungs¬
bezirk vom Provinzial-Landtagefestgestellt.

8- 15-
Die Commissionversammeltsich alle halbe Jahre in der Anstalt zu einer regelmäßigen

Sitzung. Außerordentliche Versammlungenkann der Vorsitzende, so oft es nöthig, veranlassen; auch
muß derselbe auf den Antrag zweier Mitglieder der Commissioneine cmßerordeutliche Versanunlung
berufen, und ladet die Mitglieder hierzu » bis K Tage vorher ein. Das Vorsitzende Mitglied bestimmt
Tag und Stunde uud macht dem Ober-Präsidium hiervon Anzeige. Den Mitgliedern der Commission
ist der Zutritt zu allcu Räumen der Anstalt zu jeder Zeit gestattet. Die Commissiou untersucht die
Anstalt und ihre Verwaltung in allen ihren Theilen und nimmt darüber ein besonderes Protokoll auf.
Sie reuidirt die Kasse, sieht die seit der letzten VersammlungaufgenommenenKassen-Neuisions-Prototolle
und sämmtlicheeingegangenenSachen nach, zieht alle die Anstalt betreffendenAngelegenheitenin
Berathung, trifft die nöthigenAnordnungenund nimmt über die gefaßten Beschlüsseein Confercuz-Pro-
tokoll auf, welches dem Ober - Präsidium in Abschrifteinzureichen ist und dessen Einsicht vvm Prob.-
Landtage verlangt werden kann.

Die Mitglieder der Verwaltungs-Commissionwerden für Reife- und Verzehrungskosten durch
die Anstalt entschädigt.
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ö- 18.

Der Geschäftsgang ist collegialisch.Die Kommission ist beschlußfähig,wem: außer dem Vor-
sitzenden drei Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüssewerden durch Stimmenmehrheitgefaßt und bei
gleichen stimmen ist die Meiunng des Vorsitzendenentscheidend.

Die amtlichenAusfertigungen werden im Namen der Commissionerlassen, und von den
anwes lden Mitgliedern unterzeichnet, außerdem genügt die Unterschrift des Vorsitzenden.Die Com¬
mission bedient sich eines öffentlichen Siegels, welches den Preußischen Adler im Wappenschilde mit der
Umschrift:

„Verwaltmlgs Commission der Irren-Anstalt zn ........
enthält, genießt die Portofreiheitin den allgemeiueuAngelegenheitender Anstalt und bei den Correspondenze«
mit den Behörde».

Xro. 3.

Petition
der in d^ Rheinprouin,; bestehendenRegierungsbezirks-Vereine der Aerzte, die Reorganisation Mition der ärztlichen

der Rheinischen öffentlichenIrrenpflege betreffend.

An

dir i>r» XVlll. Prmmyi.ü-Faüdtm, bildenden Stande
der

Nl, einProvinz.

Hohe Ständeverfammlung!

Als der XV11. Rhein. ProoinzialLandtag, erregt durch die bedeutsame Uebereinstimmung
vfficicllenund nicht officiellen Tadels seiner doch einst mit Freigebigkeit begründeten und stets mit Frei¬
gebigfeit unterhaltenenSchöpfung, der Irrenheilanstalt Siegburg, eine Commission niedergesetzthatte zn
dem Zwecke,Tadel und Vorschläge zu prüfen und eigene Vorschläge an diese Prüfling zu kuüpfeu, da
nwecktedie Besprechungdes Gegenstandesauch unter den praktische,!Aerzten eine um so lebhaftere
Theilnahme,je mehr ihnen selbst schon die Mängel der jetzigen früh gealterten Organisation des Rheini¬
schen Irrenwesens nahegetreten. Sie mußte» sich gedrungen fühlen, ihre Erfahrungen und Anschauungen
ebenfalls in den Dienst'der Sache, einer so hochwichtigen Sache, zu stellen, und es fand dieses Bedürfniß
seinen naturgemäßenAusdruckin den bezüglichenVerhandlungenkleinerer lind größerer ärztlicher Ver¬
eine, znletzt in dem Beschlußeiner gemeinsamenPetition der oicr ärztlichenBezirksoercine: Cöln,
Düsseldorf, Coblenz und Aachen. Nachdem nunmehr die Generalversammlungender genanutenVereine
über einen solchen gemeinsamen Autrag uach Inhalt und Form sich geeinigt, bitten sie bei hohen Pro-
vmzial^Ständenfür diese gehorsamste Kundgebuug ihrer Ansichtenund Wünsche, als der Ergebnisse einer
ernsten und selbstlosen Erö'rteruug dieser Augelegenheit, dringendum geneigtes Gehör.

Der praktischeArzt ist uor vielen Andern in der Lage, aus eigeuer Erfahrung die wesent¬
lichen Bedürfnisse eines wohlgeordneten öffentlichenIrrenwesens zn erkennen, die schweren Gebrechen des
gegenwärtig in den Nheinlandendafür herrschendenSystems zu empfinden. Wir stehen nicht an, diese
Gebrechen als einen wahren Nothstand zu bezeichuen, der hauptsächlich in der Erschwerung beschlossen
liegt, welche die rechtzeitige Aufnahmeder frifch an Irresein Erkrankten in eine Heilanstalt findet.

Der höchste Zweck 'der öffentlichenIrrenpstcge ist kein anderer, als der jedes anderen Zweiges des
öffentlichen Krankendienstcs:die Herbeiführungmöglichst vieler und möglichst dauerhafter Genesungen
innerhalb einer möglichst kurzen Frist. Es ist dieser Zweck für die Irrenpflege sogar in eminenter

14*

^ezirksvereine, betr.
3ie Neorssmnsatwnder

Irrenpflege,
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Weise Hauptzweck,weil aus der Nothwendigkeit, die große Masse derjenigenunheilbar Gewordenen,
deren Verhalten ein Verweilenim Familienkreise nicht gestattet, den oft langen Rest ihres Lebens hin¬
durch in Anstaltenzu verpflegen, dem Gemeinwesen eine nicht geringe, und zwar eine unproduktive Be¬
lastung erwächst.

Zwei Momente sind es, welche nack dem einstimmigen Zeugnisse aller Irrenarzte vornehmlich
auf die Heilungsprocentcbei Geisteskranken günstig influircn:

erstlich und vor Allem die frühzeitige Entfernung des Kranken aus der gewohnten Umge¬
bung und Versetzung desselben in die isolirenden Verhältnisseeiner Heilanstalt;

sodann die Vermeidung von Schädlichkeiten sowie die Befolgung richtiger therapeutischer
Grundsätze bei den Psychisch Kranken außer den Anstaten, insonderheitbei der meist unerläßlichen
Vorbehandlungin der Zeit bis zum Eintritte des Patienten in die Anstalt.

Der erste Punkt, das frühzeitige Unterbringen der Irregewordenen in eine
Heilanstalt, ist anerkannterMaßen für die Entscheidung der bei weitem wichtigste. Bei keiner
Klasse von Krankheiten nimmt die Heilbarkeitmit der Dauer des Leidens in so rascher Progressionab,
wie bei den Seelenstörungen; für den Ausgang hängt daher fast Alles von dem Herbeischaffen der
richtigen Hülfe in der frühesten Zeit nach dein Ausbrucheder Krankheitab. Die Möglichkeitdazu ist
vorzüglich durch die Organisationsmethode, welche dem öffentlichen Irrenwesen gegeben ist, bedingt.
Und hier mangelt es denn nach unserer Wahrnehmungbei der Art und Weise, in welcher die Fürsorge
für die unbemitteltenGeisteskranken in unserer Provinz eingerichtet ist, gerade an denjenigen beiden
Faktoren, welche erfahrungsgemäß am wirksamsten zu jenem Ziele hinführen. Wir finden nämlich die
Rechtzeitigkeit der Aufnahmebei uns deshalb von so vielen Schwierigkeitenund Umständlichkeitenumgeben,

erstcns, weil es für die ganze Provinz nur Eine Anstalt gibt, in welcher Heilbestrebnngen
für Irre auf Kosten der GesammtheitStatt finden,

zweitens, weil diese Eine Anstalt den Charakter einer reinen Heilanstalt und die Ausschließung
aller muthmaßlich Unheilbarenerstrebt.

Die Centralisation, d. h. der Umstand, daß alle Irre der Provinz, um Genesung zu
finden, an Einen Ort gebracht werden müssen, wirkt nicht bloß durch die allzugroße räumliche Entfernung
der Anstalt von den meisten anderen Orten des Landes nachtheilig, sondern auch dadurch, daß diese Eine Anstalt,
der Natur der Sache nach, von dem größten Theile des Volkes zu wenig gekannt ist, als daß sie auf dieses
einen günstigen Vertrauen erweckenden moralischen Einfluß ausüben könnte. Es geht dabei jene
wichtige, lebendige Wechselwirkungzwischen der Heilanstalt und dem Gebiete, für das sie bestimmt
ist, verloren, welche die Bewohner am meisten dazu bewegt, für erkrankte Ungehörige rasch und
gerne Hülfe in der Anstalt aufzusuchen. Diese UebelstÄnde haben sich, wie im Voraus zu ver¬
muthen war und statistisch zur Evidenz erwiesen ist, am stärksten geltend gemacht für den von
Siegburg entlegenstenBezirk Trier, am wenigste,: aber für denjenigen, dessen Grenzen Siegburg
in sich fassen, für Eöln. Statistische Ermittelungen, welche dem Provinzial - Landtage vorliegen,
haben für das vierzigjährige Bestehen der Anstalt zu Siegburg vom Jahre 1825 incl. bis zum
Jahre 1864 incl. ergeben, daß während (nach der Volkszählung von 1861) die Einwohnerzahl
des RegierungsbezirksEöln nur 17,65",, der Gesammtbevölkcrungder Nheinprovinz bildet, dieser
Bezirk zu den Gesammtkrankcnaufnahmenin Siegburg 28,75" „ gestellthat, daß dagegen der Re¬
gierungsbezirkTrier, welcher 16,!>2", der Einwohnerzahl der Provinz rcpräfentirt^ nur 7,18".
der Gcsmnmtzcchl der in Siegburg aufgenommenen Kranken dorthin gebracht hat. — Es genafen
ferner in jenem Zeitraum von den aus dem RegierungsbezirkEöln aufgenommenen41,77"«, von
den aus dem NegierungbezirkTrier aufgenommenen aber nur 32,94 ° „ ein Mißverhältniß, wel¬
ches zweifelsohnelediglich dem verspätetenEinbringen der Kranken aus dem letzterwähnten Bezirk
resp, dem häusigen Veralten der von dorther kommendenFälle zuzuschreiben ist. - Für beiderlei
Verhältnisse aber, am meisten jedoch für das erstgenannte, zeigt sich Eöln auf's Günstigste gestellt,

'und zwar weit über das arithmetischeMittel hinaus: alle übrigen Bezirke bleiben hinter dem-
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selben zurück, am weitesten jedoch Trier. Der Centralisation wäre demnach die Dccentralisation,
das Nahebringen der Hülfe, die Vervielfältigung der zum Heilen bestimmten oder mitbestimmten
Anstalten und die Vertheilung derselben in die einzelnen Bezirke der Provinz entgegenzu setzen.

Die zweite Mißlichkeit, die angestrebte Exclusivität der Bestimmung der An¬
stalten, hat zu dem Versuche einer Scheidung zwischen heilbaren und unheilbaren Irren und
der für sie designirten Anstalten geführt. Diese Unterscheidungist aber:

1. im Prinzipe falsch,' weil nach feststehender psychiatrischer Erfahrung — die extremen
Fälle abgerechnet — sich nur selten mit Sicherheitauf Unheilbarst erkennen läßt, fo daß dies Experi¬
ment nicht durchsichtbar ist, oder sich in seiner Wirkung illusorisch crweis't;

2. nutzlos und inhuman, weil den Unheilbaren,welche die weit überwiegende Mehrzahl
bilden, keine wesentlich andere Verpflegung und Behandlung zu Theil werden darf, als den
Heilbaren;

3. schädlich, weil sie die Absurdität einer vorgängigen Begutachtung jedes aufzuneh¬
menden Kranken bezüglichfeiner Heilbarkeit von Seiten des Anstalts-Directors ohne eigene An¬
schauung, blos auf den fchriftlichen Bericht eines andern, vielleicht nicht speciell sachkundigen Arztes
hin bedingt, eine Procedur, mit welcher oft genug die für «inen günstigenKurversuchmeist entschei¬
dende, kostbare erste Zeit der Krankheit unter Nichtsthun oder gar unter schädlichen Einwirkungen
verstreicht.

Dem ausschließlichenCharakter der Anstalten muß also abgeholfen werden durch Besei¬
tigung jeglicher Scheidewand zwischen Heil- und Pflege-Anstalten. Die neu zu errichtendenBe-
zirksanstllltenmüssensämmtlich gemischte Heilpflegeanstaltenwerden. Nur auf diesem Wege ist zu
«zielen, was durch jede zweckgenügendeOrganisation geleistet werden muß, ein Verhältniß nämlich,
welches in der Zukuuft etwa'folgendennahen sich gestalten würde. ^ Da, wie sich versteht, nicht
alle Irre in Anstalten untergebracht, vielmehr die völlig harmlosen Unheilbaren privatim ver¬
pflegt sein sollen, so wäre in jedem als psychischesKrankseinconstatirten Falle, für den die Auf¬
nahme auf Grund notorischer Unbemitteltheit nachgesucht wird, vorerst über die allgemeine Be-
bürfnitzfrage der Anstaltspflege zu entscheiden. Ist aber erst dieser Punkt bejahend erledigt, steht
nur erst fest, daß für einen solchen Kranken die Versetzung in eine Anstalt nothwendig oder wün-
schenswerthist, entweder seines äußern Verhaltens wegen, wenn dieses für die Gesellschaftoder
auch nur für die Familie störend ist, oder aber, wenn dies nicht der Fall, wegen noch nicht gänz¬
lichen Entschwundenseinsaller Aussicht auf einen gewissen Grad von Besserung (was wenigstens
bei jedem neu Erkrankten ohne Weiteres zu unterstellen wäre) dann darf der Aufnahme ferner
kein Hinderniß mehr entgegenstehen,das auch nur eine Verzögerung verursache am wenigsten
durch vorherige Entscheidungdarüber, ob der Kranke einer vorzugsweise zum Heilen oder emer
Mr Pflege Unheilbarer bestimmtenAnstalt zuzuweisen sei, indem statutmäßig feststehen muß, daß
alle Kranke ohne Ausnahme vorerst der Heilpflegcanstaltzugeführt werden.

Endlich ist es höchst wünschenswert!)und scheint nur keineswegs unerreichbar, daß alle
d« Behandlung und Pflege von psychisch Kranken gewidmeten öffentlichen Institute der Provinz,
insbesonderedie vorhandenen noch brauchbarenVezirks-Pflegeanstaltenin emen großem Verband
Miteinander treten und künftighin von einer und derselben administrativenund ständifchen Behörde,
und zwar Provinzilll-Behörde, ressortiren. Nur so wird die Ueberführung der Kranken von einer
Anstalt in die andere von den bisherigen nachtheiligen Weitläufigkeitenbefreit werden.

Hohe Stände! Noch befinden sich Hunderte von privatverpflegten Irren, blos weil sie
" den bestehenden Anstalten und Krankenhäusern wegen Mangels an Raum oder an Qualifica-
«on für dieselben, ein Unterkommennicht finden können, m den kläglichsten Verhältnissen, vielfach
nicht allein felbst in bejammernswerthem Elend, fondern auch Wohlstand und Gesundheit einzel¬
ner Verwandten, oft ganzer Familien untergrabend, die sie allgemach aus selbstständigerExistenz
hinab an den Vettelstab bringen. Erwägt man dazu, wie leicht und wie oft durch solche Kranke,
selbst die scheinbar friedfertigsten, unvorhergesehener Weise die öffentliche Ruhe und Ordnuug, ja
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Sicherheit und Sittlichkeit auf's Schwerste gefährdet wird, so taun man sich der Ueberzeu¬
gung von der unabweislichcn 'Nothwendigkeit,mehr Raum für Irre zu schaffen, mit Nichten ver¬
schließen. Steht aber einmal die Unumgänglichkeitvon Neubauten fest, so kann man ferner in
der Alternative, ob man durch einige neue Heilanstalten und mehr neue Pflege-Anstalten oder
durch völlig verschmolzeneHeilpflegeanstalten dem schreiendenBedürfnisse Abhülfe bringen soll,
aus allen in Vorstehende!» entwickelten Gründen nicht in: mindesten zweifelhaft fei», welches
Theil, als das bessere, man zu wählen hat.

Wir glauben hier noch die Bemerkung anfügen zu sollen, daß die nen zu errichteuden,
wie die bestehendenund zugleich beizubehaltendenAnstalten eben so wenig, als nach Heilbarkeit
und UnHeilbarkeitihrer Insassen, durch irgend welche andere noch verwerflichereKategorisirnng
der Geisteskranken,für die sie bestimmtsein sollen, geschieden werden dürften. Wir denken dabei
einerseits an die ungehörige Trennung der Irren in verschiede,« Anstalten nach dem Geschlecht
der Kranken, andererseits und vorzüglich an die noch viel weniger zu rechtfertigendeTrennung
nach dem religiösen Bekenntnisse. Die Trennung nach dein Geschlecht die wir als cnie
ferner liegende Eventualität hier nur berühren wollen, ist eine Einrichtung, welche um
Mißständen zu begegnen, die nur in einer nicht wohlgeordneten Anstalt entstehen können, aller heil¬
samen Einflüsse- sich begibt, welche für ein verwaltetesAnstciltslcben ans den ethischen Beziehnuqen eines
von der Natur geschaffenenGegensatzes hervorgehen — außerdem aber die Benutzung der Anstalten er^
schwert und vertheuert. Bei der Scheidungnach der Eonfession hallen wir für räthlich, etwas länger
zu verweilen und selbst ohne noch zn wissen, ob sie in die Verhandlinigen über den Gegenstand eindringen
wird, also gewissermaßen im Voraus uns mit allem Nachdruckgegen dieselbe ausznsprechen. Es bedarf
nack nnferm Erachtennur einer kurzen Betrachtung,um auch ohne Ausrüstung mit Fachkenntnissen ein¬
zusehen, daß eine solche Scheidungmit großen Unzuträglichkeiten,ja mit schweren 'Nachtheileu behaftet
ist, zumal iu einem Lande, mit confessionellso vielfach, wie die nnsrige, gemischter Bevölkerung, aus
welcher diese von religiöser Einseitigkeitam meisten gefährdeten Krankenhervorgegangen nnd zu der sie
nach ihrer Genesung zurückzukehrengenöthigtsind. Indem dabei mindestens durch eine gewisse Entwöh¬
nung von dem Verkehr mit Andersgläubigen die Möglichkeit einer Wiedererkrankungfür viele geheilt
Entlassene um so größer geworden ist, wird, um eines der Sache fremdartigen, wenn auch an sich noch
so achtungswerthen Zweckes willen, der eigentliche Lebensnerv aller Irrenpflege, der doch wahrlich auch
die Kraukheits Verhütung, die möglicheErhaltung der wiedergewonnenen geistigen Gesuudheitin sich
birgt, in empfindlicher Weise geschädigt.Wir Aerzte sind wohl am ersten befugt, und fühlen uns
darum auch verpflichtet,ohne Furcht vou Mißdeutung auf die großeu Gefahren hinzuweifen, welchen
alle zu psychischer Erkrankung Disponirten durch jegliche Uebertreibungin religiösen Dingen ausgesetzt
werde». Wir begnügen uns iudcß, diese sichere» Beziehunge»der Angelegenheitnur angedeutet zu
haben, dürfen aber nicht unterlassen, in Bezug auf die äußereu Folgen einer solchen Maßregel hervor¬
zuheben, wie durch Beschränkung der Anstaltsbeuötterungauf Eine Eonfession. und zwar sclbstuerstäudlich
auf die in dem bezüglichenDistrikt überwiegende, die Wohlfahrt der Minorität auf's Höchste geschmälert
würde, da für sie durch die Nothwendigkeit,ihre Kranken i» die i» einem anderenRevier gelegene
Anstalt ihrer Eonfession z» bringe», alle Vortheile einer deccntralisirenden Organisation nahezu ver¬
loren gingen.

Das zweite, oben angezogene Hauptmomcnt für den günstigen Ausgang von Geistes¬
krankheiten, die Einleitung eines zweckentsprechenden Kurverfahrens vor dem Eintritt
der Kranken in die Heilanstalt, oder anch da, wo dieser nicht nöthig wird, macht es vor altem
erforderlich,die Gelegenheit zn bieten, daß den junge» Aerzten bei ihrer Ausbildung, ebenso, wie auf
den anderen Gebietender Krankheit, so auch auf dem der Geisteskrankheiten,ein praktischer Unterricht
ertheilt werden könne, der besonderszeige, in wiefern die medizinische Kuust und durch welches Verfahren
sie frische Fälle von Irresein zu bekämpfen im Stande ist. Wir sprechen mit diese», Postulate lediglich
das Ergebniß derjenigen Reflexionen aus, welche sich uns bei einer Selbstkritik unsers eigenen Bildungs¬
ganges darbieten. Erst nach Ermöglichung einer solchen psychiatrischenKlinik wird der Staat mit Recht
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verlangen können und müssen, daß seder Arzt, welcher zur öffentlichen Praxis zugelassen werden will,
auch auf diesem Gebiete, auf welchem das ärztliche Handeln und das ärztliche Urtheil oft gerade von
weitragenden Folgen für den Krankenund seine Familiewird, den erforderlichenGrad erfahrungsmäßiger
Vorbildung nachweise,während der Staat bisher ohne diesen Nachweis dennoch jeden Arzt als Sach¬
verständigen in dieser schwierigen Materie zuließ.

Der Nutzeffekt des psychiatrischAinischeuUnterrichtsder Studircnden der Medicin wird aber
die Erreichung der eigensten Ziele der öffentlichenIrrenpflegc selber in einem dnrchaus erheblichenMaße
begünstigen.Die unausbleibliche Folge wird sein, daß einestheilsdie Kurresultate in den Heilpflege¬
anstalten sich günstigergestalten, als es ohue dies der Fall sein würde, indem bei richtiger Behandlung
der «ranlcheit iu ihrem Beginn wenigerzeitlebens zu verpflegende Unheilbare aus dem Krantheitspro-
zesse hervorgehen, dagegen mehr Kr anke und diese in kürzerer Zeit genesen werden,anderntheilsmancher
Fall auch ohne Anstaltshülfe der Heilung entgegen geführt werden wird. Es dürften demnach die
Stände ihre hohe Aufgabe in dieser Hinsicht erst dann als vollständiggelöst betrachten tonnen, wenn sie
die Verbindungeiner der Bczirksanstalten, und zwar der Kölner, mit der UniversitätBonn erwirken
und so an ihrem Theile auch vorbeugend dieselbe gute Sache fördern, für die eben in abhaltendem
Sinne die neuen Anstaltengegründetwerden sollen.

Vorstehendes,Hohe Stände! sind die Bewege und Erwägungsgründe, welche uus mit den
hierin bereits niedergelegten Modalitäten zu der ganz gehorsamen Bitte bestimmen:

„Die hohen Provinzial-Ständc mögen die Geldmittelzur Errichtung mehrererIrren - Heil«
Pflegcanftalten für die Provinz, und zwar mindestens einer für jeden Regierungsbezirkbewilligen, die
neu zu crichtcndc Anstalt für den NegiernngsbezirtCöln aber in die Nähe von Bonn legen und die
erforderlichen Schritte thun, um diefe letztgenannteAnstalt für den psychiatrisch-klinischenUnterricht
nutzbar zu machen."

Aus Auftrag der Generalversammlungder Bereine der Aerzte der Regicrnngs-Vezirke Aachen,
Koblenz, Cöln und Düsseldorf:

Eölu, deu 4. December.
Dr. Birnbaum,

P^swene« des Vercins jür düi Neg.»V>,',. Lölu.

Fro. 4.

Bericht
des dritten Ausschussesüber Reorganisation der provinziellen Irrm-Heilpflcge.

Referent: Abg. u. d. Heydt.

Der dritte Ausschuh hat den Bericht der „ständischenSpccialcommissionfür Siegburg
und für Reorganisation des provinziellenIrrenwesens" resp, die Resolutionen, mit denen derselbe
conclndirt, einer eingehenden Besprechung und Berathung unterzogen.

Die von der CommissionvorgeschlageneVerlegung der Irrenanstalt von Siegburg, das
Aufgeben der bisherigen principiellen Scheidung von heilbaren und unheilbaren Irren, so wie
die Errichtung von 5 neuen gemischten Heil- und Pflege-Anstalten für die einzelnen Regierungs¬
bezirke wurden vom Ausschußeinstimmigals zweckmäßig und nothwendig anerkannt. Die Discussion
über die von der Commission vorgeschlagenenResolutionen ergab einige, theils sachliche,theils
redactionelle Aenderungen, mit welchen die Vorschlägeder Commissioneinstimmigvom Ausschuß
gutgeheißen wurden.

Sodann wurde ein vom VicemarschallFrhrn. Naitz v. Frentz, Vorsitzendender Com-

Ncfcmt des dritten
Ausschüsse«, bcti die
proumzicllcIl»n

pflege.
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Mission vorgelegtes Regulativ für die Leitung und Verwaltung der fünf neuen Anstalten zur
Berathung gebracht und vom Ausschüsse einstimmig in der Fassung angenommen, in welcher
es sofort dem Druck übergeben ward, um an sämmtlicheMitglieder des Prov.-Landtags vertheilt
zu werden. Die Durchführung diefes Regulativs, welches bezweckt, dem Provinzial-Landtage jene
bestimmendeEinwirkung auf die neuen Anstalten zu sichern, welche in Westfalen bereits in Uebung
ist, erfchiendem Ausfchusse von solcher Bedeutung, daß er die zu diesem Zweck vom Herrn Vice-
marschall entworfene zusätzliche (achte) Resolution ohne eine abweichendeStimme guthieß. Die
Resolutionen der Commission, wie sie nach der Berathung im Ausschusse modificirt worden
und wie sie Namens des ganzen Ausschussesder Ständeversammlung vorzulegen sind, lanten
wie folgt.

Erste Resolution: In jedem der 5 RegierungsbezirkeDüsseldorf, Cöln, Aachen, Coblenz
und Trier soll eine gemischte Heil- und Pflege-Irrenanstalt für je 200 bis 300 Kranke nach dem
bewährtesten System erbaut werden.

Zweite Resolution: Die zu erbauenden Irren-Anstalten erhalten den Charakter als
Provinzial-Anstalt und jede derselben wird von einer gemischtenCommissionauf Grund des neuen
Regulativs verwaltet.

Dritte Nefolution: wie in dem Bericht der Commission.
Vierte Nefolution: Die Kosten der Neubauten und der ersten Einrichtung einschließlich

des Inventars trägt die Provinz, wogegen die baulichen Unterhaltungs- so wie die allgemeinen
Nerwaltungskosten derjenigen Kranken, welche Freistellen genießen (Normalkranke) wie bisher von
jedem einzelnen Regierungsbezirk für feine Anstalt aufgebracht werden.

Fünfte, Sech st e und Siebente Resolution nach dem gedrucktenReferat.
Der Ausfchuß hält den gegenwärtigen Moment, wo eine gänzliche Reorganisation

des provinziellenIrrenwesens beabsichtigtwird, für besonders geeignet, in der Leitung und Ver¬
waltung der neuen Anstalt diejenigen Aenderungen herbeizuführen,welche sich in dem bisherigen
Regulativ als dringend wünschenswerth durch die Erfahrung herausgestellt haben. Zu diesem
Zweck empfiehlt er der Stände-Versammlung den von dem Herrn Vicemarschall vorgelegten und
vom Ausschuß einstimmiggebilligten Entwurf eines neuen Regulativs zur Annahme und um diese
zu sichern, die nachstehende achte Resolution:

Da der Provinzial-Landtag die vorstehenden sieben Resolutionen als ein untheilbares
Ganzes betrachtet und andererseits für die gedeihlicheEntwickelung der neuen Organisatirn des
Irrenwesens die Durchführung des in der 2. Nefolution erwähnten Regulativs für unerläßlich
erachtet: fo verpflichteter die nach der siebenten Resolution zu erwählendeCommission, keine Schritte
zur Ausführung des Reorganifationsplans zu thun, bis die Allerhöchste Sanction sowohl der sämmt¬
lichen sieben Resolutionen als auch des neuen Regulativs erfolgt ist. Die Commissionwird jedoch
ausdrücklich ermächtigt,zur Feststellungdieses Regulativs mit den betreffendenBehörden zu ver¬
handeln und etwa erforderlicheAbänderungen anzunehmen, jedoch unbeschadet der dem Entwurf
zu Grunde liegenden Selbstständigkeitdes Provinzial-Landtags.

Düsseldorf, den 5. December 1865.

Frhr. Naitz v. Frentz, Vorsitzender. Graf v. Spee. Frhr. v. Geyr. v. d. Heydt.
Küchen. Contzen. Noeggerath. Horst. Dr. Niegel. Frhr. v. üouisenthal.

Gemünd. Iansen. Bremig. Neusch. 1)r. Wurzer.
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R c g n l a t i v
iibcr die Leitung und Verwaltung der in jedem Regierungsbezirk zu erbauenden gemischten

Irren-, Heil- nnd Pflegr-Austalteu.

^. 1.

Die in jedem Regierungsbezirk der Rheinprovinz zu erbauenden Irren-Heil^ und Pflege-
Anstalten sind Provinzial-Anstalten, über welche das Ober-Präsidium der Provinz die Oberaufsicht
führt, Pfleglinge werden nur, soweit der Raum der Anstalt es gestattet, in jeder Anstalt
behalten.

Wie im Entwurf der Speeial-Commission f. oben S. 104.

8. .'i.

Ncg»w!w>Entwulf
drednttcn Ausschüsse«!
jiirdieIn-rnnnstalifn,

Desgleichen. (S. S. 104.)

Desgleichen, s. S. 104.

Desgleichen, s, S. 105.

Desgleichen, s. S. 105.

tz. 4.

5 5.

8- ".

8- ^,

Die Kosten der Neubauten, sowie der ersten Einrichtung nebst Inventar der 5 Anstalten
trägt die Provinz, dahingegen die baulichen Unterhaltung- sowie die allgemeinen Verwaltungs-
Kosten jeder Anstalt, nebst den Verpflegungskostenderjenigen Kranken, welche Freistellen genießen
(Nurmalkranke), wie bisher von jedem einzelnen Regierungs-Vezirkefür seine Anstalt aufgebracht
werden.

ü. «.

Die Eommifsion entwirft alle zwei Jahre den Verwaltungs-Etat, welcher in dreifacher
Ausfertigung dem Ober-Präsidium einzureichen,uud von diesem dem Landtage zur Bestätigung
vorzulegen ist. Der Landtag hat darüber zn wachen, daß diejenigen Kosten der 5 Anstalten,
welche der ganzen Provinz zur Last fallen, jedem Regierungsbezirkenach den bestehenden gesetzlichen
Vertheilnngs-Modus zugeschrieben,und mit denjenigen Kosten, so jedem Regierungsbezirkespeciell
^fallen, aufgebracht werden. Ein Exemplar des festgesetzten Etats aller fünf Anstalten ist an das
Oberpräsidiumeinzureichen,welches hierauf die Königlichen Ncgiernngenmit näherer Weifnng versieht.

s- !!.
Wie im ersten Entwürfe s oben S. 105.

8- l<>.
Desgleichen, f. S. 105.

5. lt.
Desgleichen, f. S. !'»5 n. f-

L. 1^.

Der Direetor der Anstalt wird vom Staate ernannt; der zweite Arzt, die Geistlichen,
der Hansvater, der Oetonom, der Oberwärter, die Oberwärterin nnd der Thorhüter werden von
der Commissionans den Vorschlag des Direetors ernannt; der ärztliche Assistent nnd alles untere
Dienstpersonalwerden von dem Direetor angestellt, Anstellungenauf Lebenszeit »mit Ausnahme
der Direetorstelle) bedürfen der Genehmigung des Landtags.

15
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Bei Pflichtividrigteitcu von Officiauteu und anderen Angestelltenerfolgt die Entlassung
vom Staate, von der Commissionoder vom Dircctor, je nachdem die Ernennung des zu Ent¬
lassenden stattgehabt hat und nicht etwa durch Annahme auf Lebenszeit, Feststellungeiner Kündi¬
gungsfrist, oder sonst durch eine Bedingung das Recht zur Entlassung beschränk worden ist.

Wie im ersten EntWurfe s. S. 105.

Desgleichen, s. S. 106.

14.

15.

8- 16.
FreistelleniRormalstelten) werden nur auf bestimmte Zeit und zwar auf die Dauer eines

Jahres gegeben; diese Frist kann ausnahmsweise auf Antrag des Directors durch Beschluß der
Verwaltungs-Commission bis zu zwei Jahren erstrebt werden. Die Bestimmung über die Auf¬
nahme zu Freistellen erfolgt durch die bezügliche Regierung; dagegen entscheidetdie Verwaltungs-
Commifsion ausschließlichüber die Aufnahme von Pensionairen, doch wird es dein Director scei
gelassen, in dringenden Fällen rn Gemähheit einer ihm durch die Comnussionzu ertheile.iden In-
structiou provisorischeAufnahme der Peusiouaire zu verfügen.

Die nach verschiedenen KlassenabzustufendenVerpflegungssätzefür Pensiouaire in den
einzelnen Anstalten werden auf den Vorschlag des betreffenden Verwaltungs-Eommifsion für jeden
Regicrungsbepll von: Provinzial-Landtagc festgestellt.

^. 17.
Die Eommifsionversammelt sich vierteljährlich in der Anstalt zu einer regelmäßige.!

Sitzung. AußerordentlicheVersammluugeu taun der Vorsitzende, so oft es nöthig, veranlassen;
auch muß derselbe auf den Antrag zweier Mitglieder der Eonunission eine außerordentliche Ver¬
sammlung berufen, und ladet die Mitglieder hierzu 3 bis « Tage vorher ein. Das Vorsitzende
Mitglied bestimmt Tag und Stunde und macht dem Ober-Präsidium hiervon Anzeige. Den Mit¬
gliedern der Commissionist der Zutritt zu allen Räumen der Anstalt zu jeder Zeit gestattet. Die
Commissionuntersucht die Austalt uud ihre Verwaltung in allen ihren Theilen und nimmt dar-
üb r eiu besonderes Protokoll auf. Sie revidirt die Kasse, sieht die seit der letzten Versammlung
aufgenommenen5tassen-Revisions^Protokolleund sämmtliche eingegangene Sachen nach, zieht alle die
Anstalt betreffendenAngelegenheitenin Berathung, trifft die nöthigen Anordnungen und nimmt
über die gefaßten Vefchlüsfe ein Conferenz-Protokoll auf, welches dem Obe.-Präsidium iu Abschrift
«'„zureichenist uud dessen Einsicht vom Prov.-Laudtagc verlangt werden kann.

Die Mitglieder der Vcrwaltuugs-Commissiou werden für Reise- uno Verzehrungokosteu
durch die Anstalt entschädigt.

H. 1^-
Wie un ersten Entwurf S. 10?.
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?ir<». 5.

R c f c r a t
des !V, Allsschusses betreffend eine Petition der Bürgermeisterei - Bertretnng von Gahlen,
Kreis Duisburg, um eineu Zuschuß aus dem ostrhciuifchen Beziiksstraßeufoiids des Regie--
ruugsbezirks Düsseldorf zum Bau ciuer massiven Brücke bei Crndenburg über die ^ippe in
die Zweigbezirksstraße von Hünxe aus der Dorsten-Dinslalener Straße nnchPeddenbcr., an der

Münster'schen Staatestrnße und Ucberllahmc der Unterhaltung dieser Brücke
auf den Bezirksstraßcnfonds.

Referent: Abg. Münster.

Der vorjährige 17. Provinzial^andtag hatte in seiner 5. Sitzung am 14. Octovcr beschlossen, Referat betr. den
auf Grund einer Petition der BürgermeistereiGahlen es Allerhöchsten Orts zu befürworten, daß nach ^°"^"iM^be<
vollendetem Ausbau die Straße von Dorsten nach Dinslaten mit mehreren Neben« und Verbindungs Erndmbng.
straßen in den ostrheinischenBezirksstraßcn - Verband des Regierungsbezirks Düsseldorf aufgenommen werde.

Unter diesen Vcrbindungsstraßenbefindet sich auch eine von der Hauptbezirtsstraßebei Hünxc
über Crndenburgund Dreucuack nach der Münster'schenStaatsstraße bei Peddenberg ausmündende,welche
bei Crudeuburgdie Nppe überschreitet.

Nicr lvar früher eine Brücke, welche unter Beihülfe der Eingesessenen von Crudeuburg von
dein Besitzer des Hauses Crndenburg erbaut war und welche die Einwohner von Crudeuburg zu Fuß
frei vassiren, dagegen für Fuhrwerk ein mäßiges Brückengeld zu zahlen hatten.

Bei der Zersplitterung des Hauses Crndenburg erwarb 1827 der Fiscus diese Brücke und
ließ dieselbe im Interesse der Äppschifffahrt 182« abbrechen und durch eine Fähre ersetzen. Die Brücken-
gelderhednng war früher für üllN Thlr. jährlich verpachtet; für die Fähre wird jetzt 15 Thlr. Pacht
gezahlt.

Diese Abnahmean Pacht erklärt sich nun leicht well, blsher die Wege in der Richtungnicht
chaussirt, dagegen andere freilich einen Umweg bildende chaussirt sind, ferner dadurch, daß kleines Wasser
sowohl wie bohes die Ein« und Ausfahrt in die Fähre sehr erschwerte,für manche Gegenstände selbst
unmöglich machte lind die Passage während des Winters bei Eis ganz ruhte.

Die Vertreter der Gemeinde hatten nun gehofft, daß, nachdem die Strecke, in welcher
die Brücke früher gelegen, völlig chansscemäßig ausgebaut worden, der Fiscus im Allgemeinen
und in seinem eigenen Interesse eine Brücke Herstelleu und durch das Brückengeldsein Anlage-Capital
verzinsen lassen würde, und um so mehr hofften sie darauf, da die Unterhaltung der Fährponte
»nd der Fährköpfedem Fiscus jährlich bedeutend mebr kostet als die Pacht einbringt und die Ponte
letzt wieder einer bedeutendenReparatur bedarf. Sie waudten sich deshalb durch die Königliche Regierung
an's hohe Ministerium und beantragten die Wiederherstellung der Brücke. Der Bescheid lautete abloh-
ncnd, wegen der geringenBedeutung des Verkehrs.

' Sicher ist bei Anlage der Bezirtsstraße eben so wenig der Grund der Abnahme in der Ein
nähme des Bnicken resp. Fährgeldes berücksichtigt und übersehen worden, das? durch Herstellung
einer normalen Straße der frühere Verkehr «icht allein wieder hergestellt,sondern unbedingt sich
bedeutend vermehren wird.

Die Gemeinde-Vertretung vetitiouirte nuu, zu dem Bau einer massiven Brücke, welche
nach dem durch die Kgl. NegierungeutworfenenKostenanschlag20MX» Tlllr. erfordert, einen Zuschuß
von 10,l«X» Thlr. aus dem ostrhcinischenVezirksstraßen-Fonds des Regierungsbezirks Düsseldorf
zu befürworten und hofft, wenn die Unterhaltung der Brücke auf den Nczirksstraßcm Fonds über¬
nommen würde, daß dann das hohe Ministerin», die andere Hülste bewilligen werde.

Der Ausschuß ist nun vollkommenüberzeugt, daß die Herstellung einer Brücke, welche
der Staat beseitigt, ebenfalls die alleinige Sache des Staates ist, er erkennt aber ancb eben so

15»
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gut Ml, daß, weil!! jene Brücke noch stände oder Uom Staate ebenso wie die gewesene Brücke
hergestelltwürde, dem Zwecke schwerlichentsprocheilwerden dürfte, ferner, daß wenn der Staat
wiederholt die Erbauung einer Brücke ablehnen sollte, der Theil der Bezirksstraße von Hünxe
bis Pcddenbcrg keinen weiteren Werth habe und sich der Verkehr nur auf den localen beschränken
würde und der Hauptzweckder Verbindung zwischen der DorstenDinslatener Bezirksstraße mit
der Wesel-Münster'schenStaatsstraße ganz verloren ginge.

Da nun der Referent, zugleich ständischerEommissar für die Bezirksstraßen, versichert,
daß die Königliche Regierung den Bau einer Brücke bei Erudenburg nicht allein befürwortet hat,
sondern auch von Neuem befürworten wird, beantragt der Ausschuß:

Der hohe Landtag wolle beschließen,es zu befürworten:
1. daß zum Bau einer massiven Brücke über die Lippe bei Crndenburg in der Verbindungs-

bczirksstrahezwischender Dorsten'Dinslaken Bezirtsstraße mit der Staatsstraße von
Wesel nach Münster aus dem ostrheinischen Bezirksstraßen-Zonds des Regierungsbezirks
Düsseldorf ein Zuschuß von 4000 THIr. gegeben werde, auch die Unterhaltung der Brücke
nach ihrer Vollendung auf besagten Fonds übernommen werde;

2. daß jedoch der Verkehr über die Brücke völlig freigegeben und durch lein Brückengeld
belastet werde;

3. Se. Excellenz den Herrn Ober-Prüsidenten zn bitten, bei dem hohen Ministerium die Ge¬
währung der übrigen Fonds zu besagter Brücke und die Abtretung derselben an den
Bezirksstraßen-Fonds zu befürworten.

Graf Beissel, Vorsitzender. Münster, Referent. Frhr, v. Mylius.
Frhr. v. Ley kam. Zores. Schult, v. Nynfch. Frenger.

Paulssen. Gemünd. Bartels. Grafs. Böninger.
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Anhang.

I. Verzeichniß der Ausschüsse des !8. Rheinischen Provinml-Landtags in ihrer definitiven
Znsllmmenlctznna,.

I. Ausschuß.
Zur Berathung der AllerhöchstenProposition Nr. 1, betreffend die Aufbringung der durch die
Ausführung des Grundsteuergefetzesvom 31. Mai 1861 entstandenenKosten, fo wie zur Berathung
der Anträge in Betreff der Rinderpest nnd des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreuhen.

1. Graf von Nefselrode, Vorsitzender.
2. „ Veiffel von Gymnich.
3. Schroeder.
4. Freiherr von Leb kam.
5. Contzen.
6. Becker.
7. von Eynern.
8. Münster.
9. Paulfseu.

10. Fonck.
11. Dr. Würz er.
12. Clemens.

II. Ausschuß.
Zur Berathung über die Mittheilung des KöniglichenLandtags-Commissars, betreffenddie

Vertheilung der früher aufgebrachten Kosten des Nordkanals.
1. Frhr. von Leykam, Vorsitzender.
2. „ von Nynsch.
3. „ von Mhlius.
4. Frings.
5. Schnürte.
6. Barrels.
7. Zores.
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IN. Ausschuß.
Für Angelegenheitender Provinzial-Irren-Heil-Anstaltzu Siegburg, sowie des Landarmenhauses

zu Trier.

1. Frhr. Raitz von Frentz, Vorsitzender.
2. „ von Geyr-Schwevpenburg.
3. Graf von Spee.
4. Frhr. v. Louisenthal.
5. von der Heydt.
6. Contzen.
7. Dr. Riegel.
8. Bremig.
9. Horst.

10. Gemünd.
11. Küchen.
12. I),-. Würz er.
13. Iansen.
14. Rcusch.
15. Noeggerath.

IV. Ausschuß

Für Bezirksstraßenangelegenheiten.

1. Graf Beissel von Gymnich, Vorsitzender.
2. Graf von Nesselrode.
3. Freiherr von Nynsch.
4. „ von Mylius.
5. „ von Leykam.
tt. Münster.
7. Grafs.
8. Boeninger.
!». Gemüud.

10. Schult.
11. Paulsseu.
12. Fr eng er,
13. Vartels,
14. 1>r. Wurzer,
15. Zores.

V. Ausschuß.

Mr die Provinzial-Hülfstasse.

1. Frhr. von Gcyr, Vorsitzender.
2. „ Naitz von Frentz.
3. „ von Leykaiu.
4. von der Heydt.
5. Horst.
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6. Becker.
7. von Evuer n.
8. Contzen.
9. Fonck,

10. Frenger.
11. Dr. Wurzer.
12. Schult.

V I. Ausschuß.

Für die Landtags-Oekonomie.

1. Frhr. vüu Geyr, Vorsitzender.
2. Frhr. von Fürsteuberg-Borbeck.
3. Frhr. von Mylius.
4. von der Heydt.
5. l)r. Noegerath.
6. Vöninger.
7. Frings.
8. Adams.
9. Kellermanu.

li. Nebecsicht der uerschirdeueujnmdischen Comiuisslonen, auf Grund der vom
17. und 18. KIM,scheu promuM-Llmotage uolhogeuen Wahlm.

I. Bezirks -Commissionen für Klassen- nnd klassificirte Einkommensteuer.
(Allerhöchste PropositionNro. 2.)

.V. F»r den Uclncruugsl,c)irKCöl«.

ll) Aus deu Mitgliedern des Landtags:
1. der Abg. Noeggerath.
2. „ „ Jakob Horst.
3. „ „ Schult.

d) Aus deu Einkommensteuerpflichtigen:
4. Sanitätsrath i)?. Bieg er aus Miilheim a. Rhein.
5. der Abg. Graf u. Nesselrode zu Nhrcshoven.
6. „ „ Gutsbes. v. Franken zu Lohmar.
7. Graf Beissel von Gynmich zu Schloß Frcntz.
8. Gutsbesitzer Clostermann in Wardt.
9. Handelsgerichts-PräsidentKohlhaas zu Cöln.

Zu Stellvertretern:
2ä 2. 1. der Abg. Reichsfreihcrc Clemens u. «oö aus Wissem.

2. der Abg. Schaurte aus Deutz.
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»6 d. ^. BürgerineisterHarzheim zu Geyen.
4. GutsbesitzerPin gen zu Widdersdorf.
5. Rentner Stahl zu Bonn.
tt. Gutsbesitzer PostHalterFreu g er zu Fühlingen.

!' Für den Negierungsbrnrll Coblenz.

a) Aus den Mitgliedern des Landtags:
1. der Kcmdtagsmarschall Frhr. v. Waldbott-Bassenheim-

Nornheim.
2. der Abg. Nußbaum aus Linz.
3. „ „ Gruhn aus Gemündm,

d) Aus den Einkommen steuerpflichtigen:
4. der Abg. Freiherr von Solemacher - Antweiler zu

Coblenz.
5. „ „ GutsbesitzerGemünd zu Nreisig.
6. „ ., „ Noth zu Einzig.
7. „ , Bürgermeister Ur. Würz er aus Niederhammerstein.
8. , „ GutsbesitzerImmich zu Entirch.
!<- „ „ „ Schmitt zu Brctzenheim.

^u Stellvertretern:

»d ^. 1. der Abg. Adams aus Mcrtloch.
2. „ „ Br einig aus Coblenz.

»ä >x Z. Rentner Ferd. Ingenohl zu Neuwied.
4. PostHalterund Gutsbesitzer Sartor zu Trabach.
5. Gutsbesitzer Iaith zu Windeshcim.
l>. Tabaksfabrikant Balthasar Krever zu Coblenz.

<' Für orn Ur!yrr>l!l!N>l'rnrK.^»chrn.

») Aus den Mitgliedern des Landtags:
1. der Abg. Freiherr v. Leykam aus Schloß Vlfum.
2. „ „ Bürgermeister Contzen aus Aachen.
3. . „ Pilgram aus Kelz.

!>) Aus deu Eiutommeusteuerpflichtigen:

4. der Abg. Frhr. v. Geyr-S chweppenburg zu Aachen.
' 5,. „ „ Graffv o n G o I tstein zu Vreil.

5>. Lcder-Fabrikant Friedrich Lang -Gores zu Malmedv
7. Fabrikant Johann Arnold Bisch off zu Aachen.
8. Abgeordneter Freiherr von Bourscheidt zu Nath.
i». GutsbesitzerAnton Schütter zu Körrenzig.

Zu Stellvertretern:

.-«! «. l. der Abg. Freiherr v. Spies -Biillesheim aus
Haus Hall.

^ „ „ Joseph Ianien aus Scherreshof.
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26 d. 3. der Abg. Gutsbes. Schunck aus Gereonsweiler.
4. Jacob Iansen zu Binsfcld.
5. GutsbesitzerKaulhausen zu Hünshovcn.
6. GutsbesitzerEdwin Gttlcher zu Astmet.

I), Für den Uegiernn^beürlt Trier.
») aus den Mitgliedern des Landtags:

1. der Abg. Dr. Niegel aus St. Wcudel.
2. „ ,/ Bgmstr. und Posthalter Neusch zu Lebach, Kreis

Saarlouis.

l») Aus den Einkommenstcucrpflichtigen:
3. Vürgcrmeister Karchcr zu St. Johann.
4. Frhr. v. Solemacher-Grünhaus zu Grüuhaus.
5. GutsbesitzerIoh. Als zu Prmn.
6. Advokat Friedrich Zell zu Trier.

Zu Stellvertretern:
aä ». I. der Abg. Johann Guitticune ans Ihn.
ad d. 2. Eugen Richard zn Niedersgegen.

3. Gutsbesitzer Freiherr u. Iaudt zu Miinchweiler.

!<'. Für den Uegicrungsbe^irK Düsseldorf.
ll) Aus den Mitgliedern des Landtages:

1. der Abg. Graf v. Spee aus Schloß Heltorf.
2. „ „ Fonck aus Pfalzdorf.
3. „ „ Graf v. H o e u s b r o e ch - H a a g aus Schloß Haag.
4. „ „ von Eyneru aus Barmen.

d) Aus den Einkommensteuerpflichtigen:
5. OberbürgermeisterOndereyck zu Crefeld.
U. der Abg. Gutsbesitzer Fr. Iosteu zu Neuß.
7. „ „ Hauptmanu a. D. Münster zu Wesel.
8. Fabrikbesitzer Gustav Cramer sen. zu Bitt.
9. Rentner FriedrichHermann Wülfing zn Elberfeld.

IU. TuchfabritautAlbert Hardt zu Lennep.
11. Kaufmau» Karl Weyersberg zu Solingcu.
13. Gustav vom Rath zu Duisburg.

Zu Stellvertretern:
»<1 .-,. I. der Abg. GutsbesitzerJohann Bartels aus Ginderich.

2. „ /, Hunzinger zu Erefcld.
»ä d. 3. Geh. Iustizrath Fr id er ichs zu Düsseldorf.

4. Fabrikant Ernst IohaunY zu Hückeswagen.
5. Kfm. Wilhelm Prinzen zu M.-Gladbach.
6. „ Gustav Schliepcr zu Elberfeld.

16
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II. Für die Angelegenheiten der Nentcnbank.
1. Commissarien:Abg. Graf von Nesselrodeaus Ehreshovcn. Abg. Vüninger ans Duisburg.
2. Stellvertreter: Abg. Graf v. Spee aus Heitorf. Abg. Münster aus Wesel.

III. In den nach §. 5 Nr. 2 des Gesetzes wegen der Kriegsleistungen und
deren Vergütung vom 11, Mai 1851 zn bildenden Ausschuß.

(Allerhöchste Proposition Nr. 8.)

^. Für den Regierungsbezirk Cöln.
1. Mitglieder:

». Abgeordneter Freiherr von Solemacher-Antweiler. 1>. AbgeordneterBachem. o. Abgeord¬
neter Schult.

2. Stellvertreter:

l>. Abgeordneter Graf ven Nesselrode. d. Abgeordneter Horst. <-.. Abgeordneter Frenger.

L. Für den Regierungsbezirk Coblenz.
1. Mitglieder: ^

».. Abg. Frhr. v. Necum zu Kreuznach. l,. Abgeordneter Vremig. u. Abgeordneter Gruhn.2. Stellvertreter:

2. Graf Max v. Metternich-Gymnich. 1>. AbgeordneterNußbaum. o. AbgeordneterGemünd.

C!. Für den Regierungsbezirk Aachen.
1. Mitglieder:

2. Abgeordneter Graf von Hompesch. d. Abgeordneter Becker. «. Abgeordneter Schunck.2. Stellvertreter:

». Abgeordneter Frhr. v. Leykam. d. Kaufmann Lamberts zu Vurtfcheid. c Abgeordneter
Paulsscn.

1). Für den Regierungsbezirk Trier
1. Mitglieder:

». Abgeordneter Frhr. von Louisenthal zu Dagstuhl. l>. Abgeordneter Handelsgerichts-Prä-
sident Küchen zu Trier. «. Abgeordneter Gebert zu Temmels, Kreis Saarburg.

2. Stellvertreter:

a. Frhr. von Solemacher-Grünhaus. d. Abgeordneter Limbourg. o. Gutsbesitzer Koch zu
Wiltingen.

!<). Für den Regierungsbezirk Düsseldorf.
1. Mitglieder:

2. Abgeordneter Graf von Hoensbroech. d. Abgeordneter Geh. Rath v. d. Hehdt. c Abge¬
ordneter Fonck.
2. Stellvertreter:

2. Abgeordneter Graf v. Spee. d. Abgeordneter Hunzinger. o. Abgeordneter Zores.

IV. Für die Provinzial-Iustitute.

^,. Für die Arbeits-Anstalt zu Brauweiler
». Mitglieder:

1. Abgeordneter Schult. 2. Abgeordneter Bachem.
d. Stellvertreter:

1. Abgeordneter Schroeder. 2. Abgeordneter Dr. Noeggerath.
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Z. Für die Hebammen-Lehranstalt zu Cöln.
2. Mitglieder:

1. Abgeordneter Dr. Noeggerath. 2. Abgeordneter I)r. Lexis.
d. Stellvertreter:

1. Abgeordneter Schaurte. 2. Abgeordneter Horst,
0. Für die Irren-Heil-Anstalt zu Siegburg.

». Mitglieder der ständischen Verwaltungs»Commission:
1. Abgeordneter Dr. Wurzer. 2. Abgeordneter Horst.

d. Stellvertreter:
1. Abgeordneter Graf von Nesselrode. 2. Abg. Freiherr von Rigal-Grunland.

* o. Svccial-Untersuchungs-Commission(gewählt 1864):
l. Abgeordneter Frhr. von Frcntz. 2. Abgeordneter Frhr. von Geyr-Schweppenburg. 3. Ab¬
geordneter von der Heydt. 4. Abgeordneter Lontzen. 5. Abgeordneter Dr. Riegel. L.Ab¬
geordneter Vremig.

<>. Eucutuelle ständischeCommissaricn für die neu zu errichtenden Irren-, Heil- und Pflege-Anstalten:
1. Für den Regierungsbezirk Düsseldorf:

«) Abg. Freiherr v. Frcntz. ^) Abg. v. d. Heydt. 7) Abg. Fonck.
2. Für den RegierungsbezirkCöln:

«) Abg. Graf Neissel. ?) Abg. Bachem. 7) Abg. Schult.
3. Für den Regierungsbezirk Aachen:

«) Abg. Frhr. v. Geyr. ^) Abg. Contzcn. 7) Abg. Paulssen.
4. Für den Regierungsbezirk Cob lenz:

«) Abg. Frhr. v. Solemachcr-Antweiler.^ Abg. Bremig. 7) Abg. Dr. Wurzer.
5. Für den Regierungsbezirk Trier:

«) Abg. Frhr. u. Louisenthal. ?) Abg. «>'. Riegel. 7) Abg. Gebert.
1). Für das Landarmenhaus zu Trier.

2. Mitglieder:
I. Abgeordneter Handelsgerichts-Präsident Küchen. 2. Abgeordneter Limbourg.

^. Stellvertreter:
1. Kaufmann Aldringen. 2. Abgeordneter Reusch.

L. Für die Provinzial-Blinden-Anstalt (Elisabeth-Stiftung) zuDüren.
Cominissarien:

1. Abgeordner Frhr. von Leykam. 2. Abgeordneter Dr. Noeggerath. 3. Abgeordneter von
der Heydt. 4. Abgeordneter von Eyncrn.

V. Für die Provinzial-Feuer-Societä't.
Verwaltungsrath:

». Mitglieder:
1. Abgeordneter Frhr. Raitz von Frcntz. 2. Abgeordneter Vachem. 3. Abgeordneter von
Eyuem. 4. LlbgeordneterReusch.

". Stellvertreter:
1. Abgeordneter Graf v. Nesselrode. 2. Abgeordneter Frhr. v. Geyr. 3. AbgeordneterBecker.
4. Rittergutsbesitzer Iosten zu Neuß.

VI, Für die Provinzinl-HülfSkasse.
1. In die Direction:

^ Mitglieder:
1. Abgeordneter Becker. 2. Abgeordneter Fonck. 3. Abgeordneter Frhr. v. Geyr.

^ Stellvertreter:
1. Abgeordneter Frenger. 2. AbgeordneterHorst. 3. Abgeordneter Frhr. Raitz v. Frentz.
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2. Ständischer Ausschuß.
1. Abgeordneter Frhr. von Levkam. 2. Abgeordneter von der Hcydt, 3. Abgeordneter von
Eynern. 4. Abgeordneter Coutzcn. 5. Abgeordneter !>,-. Wnrzcr. U. Abgeordneter Schult.

VII, Für die Taubstummen-Lehranstalt zu Lötn.

1. Abgeordneter Oberbürgermeister Vachcm. 2. Abgeordneter Stadtverordneter Horst.

VIII. Bezirks straßcu-Commissarieu.

^. Für den linksrheinischen Nezirtsstraßen-Vaufonds :
n. Für den Regierungsbezirk Cölu:

als Commissar: Abgeordneter Schult; als Stellvertreter: Abgeordneter Frcnger.
lx Für den Regierungsbezirk Aachen:

als Commissar: Abgeordneter Frhr. v. Lcytam; als Stellvertreter: Abgeordneter Paulssen.
«. Für den Regierungsbezirk Coblenz:

als Commissar: Abgeordneter Gemünd, als Stellvertreter: Abgeordneter Wachter.
ll. Für den Regierungsbezirk Düsseldorf,

als Commissar: Abgeordneter Zorcö; als Stellvertreter: Frhr. v. Rynsch.
c Für den Regierungsbezirk Trier:

als Commissar: Abgeordneter Johann Gnittiennc ans Ihn; als Stellvertreter: Abgeordneter
Limbourg. ^

L. Für den rechtsrheinischen Vczirköstraß en-Baufonds:
l». Für den Reg ierungs bezirk Coblenz:

als Commissar: Abgeordneter Dr. Wurzcr; als Stellvertreter: Abgeordneter Nußbanm.
d. Für den Regierungsbezirk Lüln.

als Commissar: Abgeordneter Graf v. Ncsselrode;als Stellvertreter: Abgeordneter Schaurte.
e. Für deu Regierungsbezirk Düsseldorf:

als Commissar: Abgeordneter Münster; als Stellvertreter: Abgeordneter v. d. Heydt.

IX. Für den Rheinischen Landwchrpfcrdcgclderfonds.

1. Der Landtags-Marschall Frhr. von Waldbott-Vasscnhcim-Vornhcim. 3. Abgeordneter Frhr. v.
Gcyr-Schweppenburg. 3. Abgeordneter Simons. 4. Abgeordneter Iores. 5. Abgeordneter
Frhr. von Louisenthai.

X. Für die Vertheilung der durch den Allerhöchsten Laudtagsabschicd
vom 17. September 1864 bewilligten Gelder aus den Nordlanal-

In tradcn.

1. Abgeordneter I. Zores. 2. Abgeordneter Frings.

») XI. Zu Berathungen über die Vcnutzuugsrcchte am Stündehausc. (1864.)

1. Abgeordneter Graf von Spee. 2. Abgeordneter Baum. 3. Abgeordneter Clemens. *)

*) Die mit einem * bezeichuctmLonümiswiicü sind »ur >ui Iwe si.r 18<!l n'ip. 18l,V> gebildete.
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